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1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkrei ses 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkre ises  
zu 01/02: Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung ist es, Nutzungsansprüche an 
den Raum zu koordinieren und die Struktur des Gesamtraumes unter Berücksichtigung der 
natürlichen Gegebenheiten, der Bevölkerungsentwicklung sowie der wirtschaftlichen, infra-
strukturellen, sozialen und kulturellen Erfordernisse, unter Beachtung der Leitvorstellungen 
wie sie im § 1 Abs. 1 ROG formuliert sind, zu entwickeln. 
 
Die Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Bun-
desgebietes ist ein raumordnungspolitisches Oberziel der Raumordnung. 
 
Eine langfristig angelegte Raumplanung muss auch der Sicherung der Naturgüter und 
zugleich Nutzungsansprüchen der Gesellschaft Rechnung tragen. 
Die drei Leitbilder für die Raumentwicklung von 2006 stellen das räumliche Leitbild und die 
Strategie für Gesamtdeutschland dar.1 
 
Die räumliche Entwicklung einer Region wird wesentlich durch ihre Raumstruktur geprägt. 
Die zukünftige räumliche Entwicklung sollte deshalb auf die vorhandene Raumstruktur auf-
bauen. Gegensätzliche Entwicklungen sind zu vermeiden bzw. auszugleichen und die 
räumlichen Entwicklungen, die von allgemeinem und übergeordnetem Nutzen für die Ent-
wicklung der Region sind, sind zu unterstützen. 
Die Raumstruktur wird weiterhin von dem bestehenden Fließgewässersystem und der da-
mit verbundenen Freiraumstruktur geprägt.  
Das System der Zentralen Orte hat sich beständig entwickelt und soll entsprechend dem 
Leitbild der dezentralen Konzentration gestärkt und gesichert werden.  
Die Raumstruktur wird außerdem durch das Gesamtverkehrssystem ganz wesentlich ge-
prägt. Die Entwicklung der Teilräume im Landkreis Stade hängt maßgeblich von der Quali-
tät der Verkehrsinfrastruktur ab. Alle Planungen und Vorhaben bezüglich der Verkehrsinf-
rastruktur sind daher auch im Zusammenwirken und in ihrer Abhängigkeit vom regionalen 
Netz zu betrachten. 
 
Der Landkreis Stade ist im Vergleich mit anderen Landkreisen der Metropolregion Ham-
burg in weiten Teilen als ländlich strukturiert einzustufen. Im Rahmen des Modellvorhabens 
für Raumordnung (MORO) „Großräumige Partnerschaft Norddeutschland / Metropolregion 
Hamburg“ wurden die endogenen Potenziale der ländlichen Teilräume in der Metropolregi-
on herausgearbeitet und gewürdigt. Die Partnerschaft zwischen Stadt und Land ist für die 
zukünftige Entwicklung und Zusammenarbeit der ländlichen Räume in der Metropolregion 
und in Norddeutschland wesentliche Voraussetzung. 
 
Die Land- und Forstwirtschaft prägt die Landschaft im Landkreis Stade entscheidend mit. 
Fast 2/3 der Katasterfläche werden landwirtschaftlich genutzt. 
Zusammen mit den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen erreicht die Land- und 
Forstwirtschaft bedeutsame Einkommen- und Beschäftigungseffekte im ländlichen Raum 
(s. Fachbeitrag2).  
Die Zusammenarbeit und der Dialog mit anderen „Landnutzern“ und Interessenvertretun-
gen sollte das gegenseitige Verständnis i. S. einer positiven nachhaltigen Entwicklung des 
Landkreises Stade fördern. 

                                                           
1 Vgl. Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) „Leitbilder und Handlungsansätze der Raumentwicklung in Deutsch-
land, Beschluss vom 30.06.2006 
2  Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2010 zum Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade, LWk Nie-
dersachsen- Bezirksstelle Bremervörde - 2010 
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Die mittelfristig zu erwartende Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Stade 
lässt Potenziale für die weitere industrielle, gewerbliche Entwicklung erkennen. Der durch 
den Landkreis beauftragte Fachbeitrag3 analysiert die Potenziale und schlägt Entwick-
lungsflächen vor. Ein Teil der Gebiete hat regionale Bedeutung und wird entsprechend in 
der zeichnerischen Darstellung des RROP ausgewiesen (vgl. auch Abschn. 2.1). Die weite-
ren Vorschläge sind als Hinweise auf ein gemeindliches Entwicklungspotenzial zu verste-
hen. 
 
zu 03: Der ländliche Raum weist durch die Flächenansprüche des Städtebaus, der Infra-
struktur, des Biotop- und Ressourcenschutzes sowie von Freizeit und Tourismus, die viel-
fach mit der Landwirtschaft konkurrieren, erhebliche Nutzungskonkurrenzen auf. 
 
Aufgaben des Freiraumes sind, ausgehend von der landwirtschaftlichen Grundfunktion, 
vorwiegend Naherholungs- und ökologische Ausgleichsfunktionen. Wobei, insbesondere im 
Alten Land, diese Funktionen noch durch mikroklimatische Aufgaben in Bezug auf den 
Obstanbau ergänzt werden. 
Diese Freiräume sollen von allen schwerpunktmäßigen Siedlungsentwicklungen freigehal-
ten werden. Sie sollen als Grünzüge/Grünzäsuren, mit Verbindung zu innerhalb der Sied-
lungsgebiete ausgebildeten Grünzügen, mit qualitativen Entwicklungsmöglichkeiten gestal-
tet werden. 
Für eine andere Nutzung dieser Freiräume ist hinsichtlich der Notwendigkeit ein strenger 
Maßstab anzulegen. 
Die Landschafts- und Siedlungsstruktur des Landkreises bietet gute Vorraussetzungen für 
eine gedeihliche Entwicklung des Landkreises als Wirtschafts- und Lebensraum. Dies wird 
durch die anhaltend positive Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung und die touristi-
sche Entwicklung bestätigt. 
 
zu 04/05: Mit dem Bericht der Enquete-Kommission zum demografischen Wandel4  wird die 
Bevölkerungsentwicklung mit den Schlagworten „weniger, grauer, vereinzelter und bunter“ 
beschrieben. Die Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis Stade5 bestätigt im 
Prinzip diese Einschätzungen. 
Nach den Ergebnissen der Berechung sollte bis zum Jahr 2025 (auf der Basis der Zahlen 
von 2011) die Bevölkerungszahl um rd. 1,6 % auf insgesamt rd. 201.000 Personen steigen. 
Im Nordteil des Landkreises (Nordkehdingen, Drochtersen, Himmelpforten und Oldendorf) 
kann die Einwohnerzahl um bis zu 10% (Nordkehdingen) zurückgehen. 
Nach einer aktuellen Untersuchung des Nieders. Instituts für Wirtschaftsforschung6 wird für 
das Jahr 2030 ein leichter Rückgang auf 191.000 Einwohner prognostiziert, wobei die An-
zahl der Haushalte leicht steigt (Singlehaushalte). 
Unabhängig von der absoluten Entwicklung wird sich die Struktur erheblich verändern. 
Während der Anteil der „Schulkinder“ sinkt, steigt die Anzahl der „Rentner“ um ca. 1/3. Lö-
sungsansätze sind im Bericht der Enquete-Kommission genannt. 
 
Das Bevölkerungswachstum im Landkreis Stade verläuft seit der Jahrtausendwende nur 
noch gering positiv; Tendenz rückläufig. Die Entwicklungen der letzten Jahre und die aktu-
ellen Entwicklungen entsprechen nicht den vorausberechneten Trends, der im Zeitraum 
von 1999 bis 2006 erstellten Bevölkerungsprognosen. Durch die Berücksichtigung der ver-
haltenen Entwicklungen geht die aktuellste Vorausberechnung des LSKN (2009) erstmalig 
von einem mittel- bis langfristigen Bevölkerungsrückgang im Landkreis Stade aus. Diese 
Entwicklung ist nicht zuletzt auf die niedrigeren Wanderungsgewinne zurückzuführen. Der 
Landkreis Stade bietet insbesondere für 18- bis 30-Jährigen nicht genügend Perspektiven, 
                                                           
3 Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung im Landkreis Stade, regecon 2009 
4 Bericht der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel – Herausforderung an ein zukunftsfähiges Niedersach-
sen“, Hannover 2007 
5 Bevölkerungsvorausberechung 2025 für den Landkreis Stade, NIW Dez.. 2012 
6 Bevölkerungsprognose des NIW in Wohnungsmarktbeobachtung 2010/11: Integrierte Entwicklung von Wohnstandor-
ten und Regionen – Perspektive 2030, NBank, 11.2010 
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was sich durch ein konstant negatives Wanderungssaldo dieser Altersgruppe auszeichnet. 
Positiv zu bemerken ist die hohe Zuwanderung von Familien, für die der Landkreis an-
scheinend ein attraktives Umfeld bietet. Trotz des positiven Wanderungssaldos von Famili-
en sind die bestehenden Strukturen im Bereich Familienfreundlichkeit zu verbessern, da 
auch hier ein Abwärtstrend zu erkennen war.  
Die Auswirkungen des demographischen Wandels sind vielschichtig und bereichsübergrei-
fend. Folgen werden sich auf den Wohnungsmarkt und die Siedlungsentwicklung auswir-
ken. Selbst auf Kreisebene treten intraregionale Disparitäten auf, wodurch bevölkerungs-
strukturelle Veränderungen im Landkreis nicht als einheitliches Bild zu betrachtet werden 
können. Jede Kommune sollte daher seine individuelle Anpassungsstrategie entwickeln. 
Die offensichtlichste Folge des demographischen Wandels ist die zunehmende Alterung 
der Gesamtbevölkerung. Dieser dynamische Prozess vollzieht sich auch im Kreis Stade. 
Der Anteil der Senioren und der Hochbetagten hat schon im letzten Jahrzehnt stark zuge-
nommen, und auch in Zukunft ist eine erhebliche Steigerung zu erwarten. Mit einer ausge-
weiteten Lebensphase gehen jedoch erforderliche altersgerechte Anpassungen in Woh-
nungen und Wohnumfeld einher, für die künftig lokal angepasste Handlungskonzepte zu 
erarbeiten sind.7 
 
Die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG) gehen von einer räumlichen konzentrierten 
Siedlungstätigkeit aus, die vorrangig auf vorhandenen Siedlungen mit ausreichender Infra-
struktur und auf Zentrale Orte ausgerichtet ist. Hier ist auch die soziale Infrastruktur zu 
bündeln. 
Die raumordnerische Aufgabe der Gewährleistung von Dienstleistungen und Infrastrukturen 
der Daseinsvorsorge unterstützt die Konzentrationsgrundsätze. 
Das Zentrale-Ort-Prinzip bildet als Standortsystem der öffentlichen Daseinsvorsorge das 
Rückgrat einer effizienten räumlichen Bündelung von Einrichtungen und Dienstleistungen. 
 
zu 06/07: Mit dem Projekt “stade-projekt 2021“ als integriertes Standortprojekt sollen zu-
sätzliche Möglichkeiten zur Stärkung des Industriestandortes Stade und zur Steigerung der 
Attraktivität für Industrieunternehmen herausgearbeitet werden. In erster Linie geht es bei 
dem Projekt um die Vermarktung der vorhandenen Flächenpotenziale. In der ersten Phase 
wurde ein Masterplan erarbeitet, in dem verschiedene Standorte ausgewählt wurden und 
die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben werden. Diese Ansätze sollen be-
rücksichtigt werden. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten von Frauen sind vielfältig. An-
sätze sind u. a. im unmittelbaren Umfeld der Familie und der Wohnung zu suchen. aber 
auch im gesamten Dienstleistungsbereich. 
Maßnahmen in den sozialen und kulturellen, verwaltungs- und versorgungsbezogenen 
Diensten, bei der kindbezogenen Infrastruktur, der Organisation des ÖPNV sowie der Flä-
chen- und Gebäudenutzung, können zu einer Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie 
und Arbeitswelt führen. Leistungsfähige, flexible und wohnungsnahe Einrichtungen, die den 
Bedürfnissen der Erziehenden und der Kinder gerecht werden, sind Voraussetzungen zur 
Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten der Frauen. 
Frauen stellen die ca. Hälfte der Einwohner des Landkreises Stade. 
Sie leisten nach wie vor den größten Teil familiärer Versorgungsleistungen und sind Nach-
fragerinnen einer regionalen Infrastruktur, die ihren besonderen Anforderungen an Versor-
gungseinrichtungen, an Wohnen und Umwelt, Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten, 
Mobilität und Sicherheit entsprechen muss. Aus diesem Grunde wird strukturelle Benach-
teiligung im Regionalen Raumordnungsprogramm thematisiert und bei der Umsetzung wird 
spezifischen Interessen von Frauen Rechnung getragen. 
 

                                                           
7 Demographischer Wandel im Landkreis Stade, Lars Mewes, schriftliche Ausarbeitung im Rahmen eines Hochschul-
praktikums 
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zu 08: Den ländlichen Raum zu stärken, ist ein bedeutendes planerisches Ziel des Land-
kreises Stade. Seit 1984 sind für unsere Region wertvolle Konzepte erarbeitet und eine 
Vielzahl von Projekten umgesetzt worden. Mittlerweile sind in über dreißig Gemeinden 
„Dorferneuerungen“ durchgeführt worden. 
 
Mit der „Dorferneuerung“ sollen die unverwechselbaren Eigenarten des ländlichen Raumes 
bewahrt und gleichzeitig die Dörfer als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum auf die An-
forderungen der Zukunft vorbereitet werden.  
 
Die Ortsbildpflege sowie die gestalterische Entwicklung des Dorfes sind Ziele, die das 
Wohnumfeld der Menschen verbessern sollen. Neben der baulich-gestalterischen Entwick-
lung stellen infrastrukturelle Entwicklungsziele und Maßnahmen eine wichtige Säule der 
Dorferneuerung dar.  
 
Zur Standortsicherung vorhandener Agrarbetriebe können land- und forstwirtschaftliche 
Strukturverbesserungen dazu dienen, Wirtschaftserschwernisse zu beseitigen. Betriebe 
können in ihrem Fortbestand gesichert und Arbeitsplätze erhalten werden.  
Neben land- und forstwirtschaftlichen Themen stellt auch die Sicherung der Versorgungssi-
tuation vor Ort eine wichtige Aufgabe dar.  
 
zu 09: Strukturelle Anforderungen an ein Biotopverbundsystem, wie ein möglichst dichtes 
Netz punkt- und linienförmiger naturbetonter Flächen, sind um qualitative Forderungen zu 
ergänzen. Die Erkenntnis des Umfanges der Gefährdung der Arten zahlreicher Tier- und 
Pflanzengruppen, begründete die Erfordernisse für die Ausweisung spezifischer, vorrangig 
dem Artenschutz gewidmeter Flächen.  
 
Die statistische Flächenbilanz der unter Schutz gestellten Gebiete im Landkreis Stade be-
inhaltet keine Aussage über die Qualität und die tatsächliche Situation der Schutzgebiete. 
 
Die zurzeit im Landkreis Stade vorhandenen Schutzgebiete sind nicht ausreichend, um den 
Erhalt der den Landkreis prägenden Ökosysteme, Feuchtgrünland mit angrenzenden Wat-
ten, Moor, Fließgewässer und Wald zu gewährleisten. Langfristig sind auf der Grundlage 
eines aktualisierten Landschaftsrahmenplanes alle für den Naturschutz wichtigen Bereiche 
durch Schutzgebietsausweisungen zu sichern. Hierzu müssen in jeder naturräumlichen 
Region alle naturraumtypischen Ökosysteme in einer solchen Größenordnung, Verteilung 
im Raum und Vernetzung vorhanden sein, dass darin alle charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten sowie Gesellschaften in langfristig überlebensfähigen Populationen leben kön-
nen. Zudem soll jede naturräumliche Region mit soviel naturbetonten Ökosystemen und 
Strukturen ausgestattet sein, dass ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit erkennbar ist, 
raumübergreifend eine funktionsfähige Vernetzung der naturbetonten Ökosysteme vorhan-
den ist sowie die naturbetonten Flächen und Strukturen auf die Gesamtflächen wirken kön-
nen. Hierbei bilden die wertvollsten und schützenswertesten Bereiche sowohl für den Ar-
ten- und Biotopschutz als auch hinsichtlich Eigenart, Vielfalt und Schönheit die Kernzonen 
innerhalb eines Schutzgebietssystems. 
 
Die dargestellten Flächen stellen, unter regionalplanerischen Zielsetzungen ein Optimum  
und Maximum  dar, um den Gesichtspunkten der Minimierung der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, der Erhaltung von weitgehend unberührten Freiräumen und der Kon-
fliktvermeidung sowie der Förderung der Windenergie, gerecht zu werden.  
 
zu 10/11: Die Erwerbsstruktur im Landkreis wird vom "Dienstleistungsbereich8" mit rd. 70 % 
der Erwerbstätigen dominiert. Im "Produzierenden Gewerbe" sind rd. 25 % und der "Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei" rd. 6 % erwerbstätig. 

                                                           
8 Handel, Gastgewerbe und Verkehr, Finanzierung, Vermietung, unternehmensorientierte Dienstleistungen, öffentliche 
und private Dienstleister 
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Die Beschäftigtenentwicklung im Landkreis Stade verläuft seit 1980 positiv parallel zur 
Einwohnerentwicklung. 
Seit 1982 ist im Landkreis Stade eine kontinuierliche Zunahme der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten zu verzeichnen. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten an der Bevölkerung stieg von 23,8 auf 26,2%. 
 
Etwa 48 % der Betriebe mit zusammen 65 % der Beschäftigten entfallen auf die Städte 
Buxtehude und Stade. Großbetriebe spielen am Standort Stade eine besondere Rolle, an-
sonsten sind die Betriebsgrößenstrukturen mittelständisch, im Alten Land und dem übrigen 
Landkreis schwerpunktmäßig kleinbetrieblich geprägt.  
 
Die Zunahme der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten entfällt zu großen 
Teilen auf den Handel und gleichermaßen auf das Dienstleistungsgewerbe. Das Verarbei-
tende Gewerbe partizipiert nur im vergleichsweise geringen Umfang an der positiven Ent-
wicklung.  
Im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg nimmt der Landkreis Stade nur in 
vergleichsweise schwachem Umfang an der dynamischen Entwicklung des Hamburger 
Umlandes teil.  
Eine der wichtigsten Ursache hierfür dürfte die z. Zt. noch unzureichende Verkehrsanbin-
dung des Landkreises an das Zentrum der Metropolregion sein. 
 
zu 12: Der norddeutsche Klimaatlas (http://www.norddeutscher-klimaatlas.de) berechnet für 
Norddeutschland bis Ende des 21. Jh. u. a. eine durchschnittliche Temperaturzunahme von 
2° C, eine Zunahme der Regenmenge um 11 %, sowie ei ne Abnahme der Eistage in der 
mittleren Variante um 13,6 Tage (s. a. das Klimaforschungsprojekt „KLIMZUG NORD“ 9. 
 
Die gravierendsten Folgewirkungen des Klimawandels für die Metropolregion Hamburg 
werden daher aus dem steigenden Meereswasserspiegel und den verstärkten Sturmfluten 
resultieren. Bis ca. 2085 können sich Sturmflutwasserstände an der Nordseeküste um 40 
bis 60 cm und in Hamburg um 50 bis 80 cm erhöhen. Für den norddeutschen Raum ist bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts mit einem Temperaturanstieg von 1,5 bis 3,5°C zu rechnen. 
Damit werden häufigere Extremwetterlagen und eine Umverteilung der Niederschlagsmen-
gen einhergehen. Die Verteilung der Niederschläge wird sich voraussichtlich hin zu trocke-
nen Sommern und zu niederschlagsreichen Wintern verändern. Regional ist teilweise ein 
Rückgang, teilweise auch ein erheblicher Anstieg der ganzjährigen Niederschlagsmengen 
wahrscheinlich. Darüber hinaus ist mit einem ca. 10%-igen Anstieg der Windgeschwindig-
keiten zu rechnen.10 
Die mit diesen Veränderungen absehbaren Folgeentwicklungen erfordern eine langfristige 
Vorausschau, die die Entwicklung im Landkreis initiiert, unterstützt und koordiniert. 
Durch die Ausweisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten für erneuerbare Energien, für 
Freiräume und andere, die Vielfalt des Landkreises bestimmender Faktoren, kann Vorsor-
ge getroffen werden und eine langfristige Anpassung an die unvermeidbaren Veränderun-
gen in Folge des Klimawandels eingeleitet werden11. 
 
Grundlage für die Klimaschutz-Maßnahmen, die der Landkreis Stade der Klimaerwärmung 
entgegensetzen kann, ist der Klimaschutzbericht12. Der Bewirtschaftung der kreiseigenen 
Liegenschaften liegt beispielsweise ein Klimaschutz-Teilkonzept zugrunde. Außerdem för-
dert der Landkreis Stade u. a. die Renaturierung von Mooren, in denen Kohlendioxid über 
Jahrtausende gebunden, und so der Erdatmosphäre entzogen werden kann. Eine weitere 
Entwicklung von Techniken, Methoden und Maßnahmen zur Abwehr und Minderung der 

                                                           
9 http://klimzug-nord.de/  
10 UBA- KomPass Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
11 vgl. Beschluss der MKRO vom 10.06.2009 „Raumordnung und Klimawandel“ und die Empfehlung des Beirates für 
Raumordnung „Klimaschutz, Klimafolgen, regenerative Energien und Raumentwicklung“ vom 14.07.2008 
12 Bericht zum kommunalen Klimaschutz für den Landkreis Stade, 2009 
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Folgen des Klimawandels und zur Anpassung von Gesellschaft und Ökonomie an die 
durch die Erderwärmung erhöhten Risiken ist voranzubringen und in die regionalen Pla-
nungs- und Entwicklungsprozesse einzubinden. 

1.2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung -  
Metropolregion Hamburg 

Die räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den Verdichtungsräumen und ihrem 
Umland sind historisch gewachsen, vielfältig und von wachsender Intensität. Die Ent-
wicklung zur arbeitsteiligen Gesellschaft, die durch die Verbesserung der Nutzung und 
Zugänglichkeit der Kommunikationsmittel eingetretene Trennung der sozialen Bereiche 
(Arbeiten, Wohnen, Erholung), führte zu vielfältigen, intensiven und sich räumlich aus-
dehnenden Wechselbeziehungen. 
Das Bewusstsein dieser Wechselbeziehungen hatte bereits 1955 zur Konstituierung 
der Gemeinsamen Landesplanung Hamburg/Schleswig-Holstein und 1957 zur Ge-
meinsamen Landesplanung Hamburg/Niedersachsen geführt. 
 
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Landesregierung von Nieder-
sachsen haben 1991 den Beschluss gefasst, die regionale Zusammenarbeit zwischen 
Hamburg und dem niedersächsischen Umland zu intensivieren. Am 22.11.1991 haben 
die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein mit einem Regierungsabkommen eine 
Vertragsgemeinschaft gegründet und seitdem weiterentwickelt. Ziel ist es, das Entwick-
lungspotential dieser norddeutschen Region gemeinsam auszubauen und im Wettbe-
werb der europäischen Regionen bestmöglich zu nutzen. 
 
Gleichzeitig haben sich die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
gemeinsam auf die Erarbeitung eines länderübergreifenden regionalen Entwicklungs-
konzeptes für die „Metropolregion Hamburg“ geeinigt. 
Zur Metropolregion Hamburg gehören die Länder und die (Land)-Kreise 
• Freie und Hansestadt Hamburg 
• Schleswig-Holstein und die Kreise Herzogtum-Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, 

Steinburg, Stormarn und Dithmarschen, die Hansestadt Lübeck, die Stadt Neu-
münster sowie der Kreis Ostholstein. 

• Niedersachsen und die Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, 
Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Stade und Uelzen. 

• Mecklenburg-Vorpommern und die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-
Parchim  

 
Das Regionale Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregion Hamburg (REK) ist 
das Entwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg.  
Auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens von 2009 wurde die Zusammenarbeit 
auf eine neue Grundlage gestellt. 
Der aktuelle Handlungsrahmen 2011 – 2013 konkretisiert die Ausrichtung der gemein-
samen Arbeit in der Metropolregion Hamburg für einen mittelfristigen Zeitraum und wird 
kontinuierlich fortgeschrieben. 
Die Zusammenarbeit in der Metropolregion hat zu Ländergrenzen übergreifenden posi-
tiven Kooperationen auf allen Ebenen in der Metropolregion geführt. 
Im Sinne einer nachbarschaftlichen / interkommunalen Zusammenarbeit im engeren 
Hamburger Verflechtungsbereich mit dem Umland ist das Nachbarschaftsforum 
Nds/HH als Plattforum eines Informations- und Gedankenaustausches etabliert. 
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1.3 Integrierte Entwicklung des Küstenraumes 

zu 1-3: Die Küstenzone ist der Grenzraum zwischen Meer und Land. Deren relevante Brei-
te definiert sich jeweils im konkreten Einzelfall durch den Raum, in dem terrestrische und 
marine Prozesse (ökonomische, ökologische wie auch sozio-kulturelle) voneinander ab-
hängig sind oder sich gegenseitig beeinflussen (Problem- und Potenzialraum).  
 
Zur Küste gehört ebenfalls die Zone der Brandung, in der das nahe Land die Meereswellen 
beeinflusst, der Dünengürtel aus Sand sowie der Bereich, in dem Versalzung des Grund-
wassers durch eingedrungenes Meerwasser, Salzstaub in der Luft und vom Meer heranfe-
gende Stürme den Pflanzenwuchs beeinträchtigen. 
So betrachtet hat die Küste weder meerwärts noch landwärts eine scharfe Grenze. Sie 
bildet einen mehr oder weniger breiten Saum, der landwärts so weit reicht wie der Einfluss 
des Meeres, und seewärts so weit wie der Einfluss des Landes (Elbeästuar).  
 
Mit dem Raumordnungskonzept für das Niedersächsische Küstenmeer (ROKK) ist 2005 
ein erster Baustein der niedersächsischen IKZM-Strategie13 entwickelt worden. Das Kon-
zept betrachtet raumordnerisch die gesamte niedersächsische Küstenzone mit ihren unter-
schiedlichen Nutzungsansprüchen sowie Schutzinteressen und formuliert informelle 
Grundsätze und Ziele für die unterschiedlichen Nutzungsansprüche im Küstenraum.  
Aufbauend auf das ROKK soll das integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) in Nieder-
sachsen dauerhaft implementiert werden. Dazu bilden das Niedersächsische Raumord-
nungsgesetz (NROG) und das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachen 2008 
(LROP) mit den dort formulierten Grundsätzen und Zielen die Basis der niedersächsischen 
Initiative.  
Innerhalb der Landesregierung ist das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (ML) federführend für das integrie-
rende, querschnittsorientierte Thema IKZM. 
Die Einrichtung einer niedersächsischen IKZM-Informationsplattform ist Teil der nieder-
sächsischen Strategie. Die Plattform ist ein informelles Transferangebot für alle im Küsten-
raum tätigen Akteure. Sie informiert über wesentliche Projekte, Planungen und Prozesse 
mit IKZM-Relevanz in der niedersächsischen Küstenzone. 
 
Die Hochwasserereignisse vergangener Jahre haben die Notwendigkeit eines vorbeugen-
den Hochwasserschutzes verdeutlicht. 
Im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ist der Grundsatz „Für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz ist an der Küste und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor allem 
durch die Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen“ verankert (§ 2 Abs. 2, Nr. 8, Satz 6). 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat in ihrer Empfehlung vom 14.06.2000 „Hand-
lungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz“ Hinweise für die raumordnerische Behandlung des Themas gegeben. 
Das Landes-Raumordnungsprogramm 2008 hat die Möglichkeiten für die Regionalplanung 
eröffnet, dem Aspekt des vorbeugenden Hochwasserschutzes Rechnung zu tragen. 
 
zu 4: Die Maritime Landschaft Unterelbe (MLU) hat die Aufgabe, das maritime Erbe an der 
Unterelbe zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die einzigartigen maritimen Potenziale des 
Unterelberaumes sollen für die Regionalentwicklung genutzt und insbesondere im Rahmen 
von Freizeit- und Tourismusangeboten ausgebaut werden. 
Vom globalen Anstieg des Meeresspiegels werden auch der Küstenraum an Nord- und 
Ostsee betroffen sein. Häufige Sturmfluten, eine neue Deichlinie, das Verschwinden 
des Watts, sind mögliche Folgen in diesem Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund ist die 

                                                           
13  IKZM = Integriertes Küstenzonenmanagement in Deutschland; http://www.ikzm-strategie.de/  
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Notwendigkeit eines Küstenmanagements, das auch Küstenschutz einschließt, erfor-
derlich. 
 
zu 5: Häfen und Wasserstraßen sind ein typischer Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur 
des norddeutschen Raumes. Die Erhaltung der Schiffbarkeit der Nebenflüsse der See-
schifffahrtsstraße Elbe ist von besonderer Bedeutung für die mit Hafen- oder Umschlagan-
lagen versehenen Orte. 
 
zu 6: Eine Zunahme des Meerespiegelanstiegs und der Häufigkeit von Sturmfluten 
(Letzteres ist nach den Klimaszenarien regional sehr unterschiedlich einzuschätzen) 
bedeutet sowohl eine Beschleunigung und wachsende Überflutungsgefährdung. Risi-
kovorsorge, Lebensqualität und Erholungswert für Einwohner und Gäste spielen hier-
bei eine erhebliche Rolle. 
Die Erarbeitung von Küstenschutzstrategien unter Einbindung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse ist daher intensiv zu begleiten. 
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2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlun gs- und Versor-
gungsstruktur  

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur  

zu 01/02: Die Verdichtungsräume mit einer relativ hohen Bevölkerungsdichte beeinflussen 
die Struktur ihres engeren Umlandes wesentlich. Agglomerationsbedingt treten Nutzungs-
ansprüche und Nutzungskonflikte auf. 
 
Diese Verdichtungsfolgen fördern tendenziell die Abwanderung in das Umland. Überwie-
gend handelt es sich um eine Abwanderung der Bevölkerung. Die Arbeitsplätze werden in 
der Mehrzahl im Verdichtungsraum beibehalten. Die Struktur des Umlandes wird daher 
wesentlich von den Nutzungsansprüchen des Wohnens, des Verkehrs, des Erholens sowie 
der Versorgung geprägt.  
Ein Kriterium diese Schwächen und Risikofaktoren zu überwinden sind die von der Wirt-
schaft als maßgeblich angesehenen Standortfaktoren. Dazu zählen u. a. der örtliche Ar-
beitsmarkt, die Arbeitsmarkt- (qualifizierte Fachkräfte) und Lebensqualität (Infrastruktur-
ausstattung), die Energiekosten, das Verkehrsangebot und der Anschluss an das überregi-
onale Netz, das Flächenangebot in verbindlicher Planung. 
 
Parallel zu dieser Konzentration der gewerblichen Entwicklung soll sich auch die weitere 
Siedlungsentwicklung vollziehen. 
Nach den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms ist eine Siedlungsstruktur anzu-
streben, die die Anbindung der Siedlungsbereiche an das öffentliche Personennahver-
kehrsnetz sicherstellt. Bezogen auf den schienenbezogenen öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) bieten die Mittelzentren Stadt Buxtehude und Hansestadt Stade sowie die 
Grundzentren Apensen, Harsefeld, Himmelpforten und Horneburg gute Voraussetzungen. 
Bei dem straßenbezogenen ÖPNV sind neben der Anbindung an das Schienennetz auch 
die Verbindungen zwischen und zu den Mittelzentren Stadt Buxtehude und Hansestadt 
Stade relevant. 
 
Um diese Faktoren in befriedigender Art und Weise erfüllen zu können, ist eine Konzentra-
tion der Aktivitäten erforderlich. Hierzu zählen ohne Zweifel die Mittelzentren Stadt Buxte-
hude und Hansestadt Stade sowie die Grundzentren Harsefeld und Horneburg aufgrund 
der verkehrlichen Anbindung. 
 
Gemäß dem Regionalen Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregion Hamburg (REK) 
ist die Verbindung Hamburg-Harburg, Neu-Wulmstorf-Buxtehude-Horneburg-Stade eine 
stark ausgeprägte Siedlungsachse. 
Die Siedlungsentwicklung auf der Achse Harburg-Buxtehude ist für die Metropolregion eine 
bedeutende Maßnahme.  
Als weitere Siedlungsachse besteht noch die Abzweigung Buxtehude-Harsefeld-
Bremervörde.  
An den Entwicklungsachsen übernehmen neben den Zentralen Orte auch – wegen der 
raumstrukturellen Bedeutung und infrastrukturellen Ausstattung - die Orte Bargstedt, Dol-
lern, Hammah und Kutenholz besondere Funktionen für die Wohnraumentwicklung wahr.  
Dies muss über ein gemeindliches – städtebauliches Wohnbauentwicklungskonzept insbe-
sondere in Würdigung und Abstimmung des Zentralen Ortes erfolgen. 
 
Die Enquete-Kommission hat in ihrem Bericht zum demografischen Wandel14  verschiede-
ne Handlungsempfehlungen genannt die im engen Zusammenhang mit der Siedlungsent-

                                                           
14 Bericht der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel – Herausforderung an ein zukunftsfähiges Niedersach-
sen“, Hannover 2007 
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wicklung stehen. Dazu zählen die Auslastung der vorhandenen technischen und sozialen 
Infrastrukturen und damit die Siedlungsdichte.  
Die Bevölkerungsvorausberechnung für den Landkreis Stade15 kommt zu Einschätzungen, 
die erhebliche Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur erwarten lassen. 
So wird die Anzahl Kinder unter 6 Jahre im Durchschnitt um 3 % verringern, die der Schü-
ler (6 bis 18 Jahre) um bis zu 20 % sinken und die Zahl der über achtzigjährigen um 80 % 
steigen. 
Das NIW kommt in seinen aktuellen Berechungen zu ähnlichen Größenordnungen 16 
Diese Änderungen der Bevölkerungsstruktur machen Anpassungen in vielen Bereichen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge erforderlich.  
 
Zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips muss es Ziel sein, dass die Nutzung des Bo-
dens umweltverträglich erfolgt und keine dauerhaften Schäden verursacht werden (s. a. 
3.1.1).  
 
Die Besiedlung der Marschen und Moore erfolgte hauptsächlich entlang befestigter Linien 
(Deiche, Dämme, Straßen. Die Höfe der Marschhufendörfer sind meist in lockeren Reihen 
entlang dieser Linien angeordnet, ursprünglich nur einzeilig. Die Primärformen der Marsch-
hufendörfer sind noch im Wesentlichen erhalten (beispielsweise in Ladekop, Jork, Neuen-
kirchen, Guderhandviertel, Kajedeich). 
Auf der Geest findet man Haufendörfer (beispielsweise Oldendorf, Himmelpforten, Apen-
sen). 
 
Mit dem verstärkten Aufkommen des Individualverkehrs und der damit verbundenen größe-
ren Mobilität der Menschen (Arbeiten in der Stadt, Wohnen auf dem Lande), hat sich das 
Erscheinungsbild der Siedlungen stark gewandelt. Sie haben sich vergrößert und verein-
heitlicht. 
Diese Veränderungen in der Siedlungsstruktur gefährden bzw. engen den Lebensraum 
zahlreicher Tiere und Pflanzen, die sich speziell auf diesen Raum ausgerichtet haben, im-
mer mehr ein. 
Gerade in kleineren Ortschaften, aber auch in vielen größeren Orten, sind für typische 
Dorfflora und -fauna wichtige Bereiche immer noch vorhanden. Diese gilt es zu schützen 
und wieder auszubauen.  
 
zu 03/04: Die Siedlungsentwicklung, speziell die Entwicklung der Wohnbauflächen, führte 
insbesondere in den Gemeinden auf der Geest bzw. im Alten Land vielfach zu Konflikten 
mit den innerörtlichen landwirtschaftlichen Hofstellen (vgl. Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 
zum RROP 201017). Die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zwischen Wohnbe-
bauung und landwirtschaftlichen Betrieben ist nicht nur aus Gründen des Immissionsschut-
zes erforderlich, sondern auch um den landwirtschaftlichen Betrieben einen ausreichenden 
Entwicklungs- und Schutzbereich zu belassen.  
 
Dorferneuerungsplanung wird im Landkreis Stade seit 1984 durchgeführt. Für fast 40 Dör-
fer und Ortsteile wurden Planungen erarbeitet. 
Dorfentwicklungsplanung ist zunächst keine Maßnahmenplanung, sondern eine Planungs- 
und Handlungsanleitung für die Gemeinden.  
Die Dorfentwicklungsplanung mündet in die maßnahmenbezogene Dorferneuerung.  
Durch die Förderung soll das Dorf in seiner regionalen Identität und baulichen kulturellen 
Eigenart nachhaltig gestärkt werden. 
 

                                                           
15 s. Fußnote 5 
16 s. Fußnote 6 
17 Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2010 zum Regionalen Raumordnungsprogramm, Landwirtschaftskammer Hanno-
ver, Bezirksstelle Bremervörde 
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zu 05: Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind in der zeichneri-
schen Darstellung standortbezogen festgelegt. Sie besitzen aufgrund der vorhandenen 
Konzentration von erholungsrelevanter Infrastruktur, der guten Erreichbarkeit und des Ein-
zugsbereichs, die Voraussetzungen für die Schaffung und Weiterentwicklung von Erho-
lungsmöglichkeiten. 
Um den ökologischen Wert und damit auch den Erholungswert dieser Standorte und der 
umgebenden Erholungsräume zu erhalten, sind die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu beachten. 
Erholungsrelevante Orte zeichnen sich durch die Anzahl der erholungsbezogenen Infra-
struktur sowie durch ihre Lage zu den Erholungsgebieten aus. Vorrangig sind dies Frei-
burg, Drochtersen-Krautsand, Himmelpforten, Hollern-Twielenfleth, Fredenbeck-Deinste, 
Horneburg, Grünendeich/Steinkirchen und Bliedersdorf-Nottensdorf, Oldendorf und Wi-
schafen. Entsprechend wurde die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung standörtlich 
festgelegt. 
Die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung für Oldendorf ist im Zusammenhang mit der 
Funktion für Himmelpforten und die Lage an der Oste zu sehen. Für beide Samtgemeinden 
muss die Entwicklung der Naherholung als gemeinsames Ziel betrachtet werden.  
 
Die Stadt Buxtehude und die Hansestadt Stade, der Flecken Harsefeld und der Ort Jork 
haben durch ihre historische Siedlungsstruktur, die vorhandenen Übernachtungskapazitä-
ten und die weitere Infrastruktur eine besondere Bedeutung für den Tourismus, insbeson-
dere den Städte- aber auch den Kultur- und Naturtourismus.  
Insbesondere dem Fahrradtourismus kommt eine bedeutende Rolle im Kontext der Ent-
wicklung der Naherholung und des Tourismus zu. 
Ziel der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus ist die schwerpunktmäßige Sicherung 
und Entwicklung von Einrichtungen des Tourismus. Voraussetzung für ein touristisch att-
raktives Gebiet oder einen touristisch attraktiven Ort ist, neben den Einrichtungen des Tou-
rismus, eine anziehende und abwechslungsreiche Landschaft. Für die Städte bildet, neben 
den innergemeindlichen landschaftlichen Attraktivitäten, das Alte Land, mit dem Kristallisa-
tionspunkt Jork, das entsprechende Umfeld. 
 
Durch touristische Großprojekte kann die Attraktivität und Angebotsvielfalt gesichert und 
weiter gesteigert werden; für die wirtschaftliche Entwicklung in Teilräumen können sie wich-
tige Impulse geben. Dabei soll gewährleistet sein, dass neue touristische Einrichtungen mit 
den vorhandenen Gegebenheiten (Infrastruktur, Siedlungszusammenhang, vorhandenes 
touristisches Angebot, Landschaft, Versorgungsstrukturen) abgestimmt und so verträglich 
wie möglich eingebunden werden. 
 
zu 06: Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsvermeidung und damit der Vermeidung von 
Schadstoffemissionen, ist auch die Konzentration der Siedlungsentwicklung zu betrachten. 
Die Siedlungsentwicklung entlang stark befahrener Straßen (i. d. R. > 5000 Kfz/24 Std.) ist 
nicht nur aus Gesichtspunkten der Gesundheitsvorsorge abzulehnen (Emissionsbelas-
tung), sondern auch aus städtebaulichen und landschaftspflegerischen Gründen (Land-
schaftsbild) nicht verträglich.  
Ab dem Schwellenwert von 5000 Fahrzeugen / 24 Std (DTV)18 wird die Notwendigkeit von 
Entlastungs- und Ortsumgehungen in ländlichen Gemeinden gesehen. 
 
Neben den Luftverunreinigungen sind Lärmimmissionen eine weitere bedeutende Umwelt-
belastung.  
Lärm verursacht gesundheitliche Schäden. Aus Vorsorgegründen ist daher zwischen 
Lärmemittenten und der Wohnbebauung ein hinreichend großer Abstand einzuhalten. Bei 
Gewerbe- und Industrieflächen ist er abhängig von der Art der zulässigen Nutzung.  
 

                                                           
18 s. vgl. Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-L, RAS-Q, RASt06) 
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Für die Planung der A20 wurde eine „Schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation an 
der BAB A2019 erstellt. 
Für die Varianten wurde eine Belastung von 41.000 Kfz/24h bzw. 34.000 Kfz/24h für die 
Elbquerung I errechnet. Von der Elbe bis zur A1 ist eine Belastung von 28.000 bzw. 21.000 
Kfz/24h prognostiziert.  
Um möglichen Konflikten zwischen Wohnbebauung und Verkehrslärm vorzubeugen, sollte 
in dem Bereich mit Lärmwerten, die über den zulässigen Nachtwerten der 16. BImSchV für 
reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (49 db(A) ) liegen, keine 
Wohnbebauung errichtet werden. 
Privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, soweit sie nicht Wohnzwecken 
dienen, können errichtet werden. 
 
Abstände zwischen der Wohnbebauung und einem Kraftwerk sind vorsorgender Natur, 
um Gefahren und erhebliche Nachteile oder Belästigungen zu vermeiden. Der Abstand 
zwischen Kraftwerk und Wohnbebauung wird im Hinblick auf unterschiedliche Auswir-
kungen (mögliche Schadstoffimmissionen, Lärm, Auswirkungen auf das Landschafts-
bild) in nachfolgenden Verfahren intensiv untersucht. 
Der vorgesehene Abstand basiert auf dem Abstandserlass Nordrhein-Westfalen.20 
(Abstandserlass)  
 
zu 07: Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) verfolgt den Zweck, Menschen, 
Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädli-
cher Umwelteinwirkungen vorzubeugen (§ 1 BImSchG). 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden (§ 50 BImSchG). 
 
Die Verbreitung von Sendeanlagen und Richtfunkverbindungen (für Rundfunk, Fernse-
hen, Mobilfunk, Radarüberwachung etc.) setzt ein immer dichteres Netz über den 
Landkreis Stade. 
Die Erzeugung, Verteilung und Nutzung des elektrischen Stroms hat zu technischen, elekt-
rischen und magnetischen Feldern geführt.  
 
zu 08:  
Zur Unterstützung der Industrie und der gewerblichen Wirtschaft bedarf es einer breiten 
Palette an entsprechenden Gewerbe- und Industriegebieten. Die Regionalplanung schafft 
den Rahmen durch die Ausweisung regionalbedeutsamer Flächen. Diese sind durch klei-
nere, den einzelnen unterschiedlichen Anforderungen gerecht werdende Gebiete zu ergän-
zen. 
 
zu 09: In der zeichnerischen Darstellung ist im Gebiet der Hansestadt Stade das Industrie-
gebiet Stadersand, entsprechend der Vorgaben des Landes-Raumordnungsprogramms, 
als „Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen“ ausgewiesen. Die Darstellung 
entspricht dem Flächennutzungsplan der Hansestadt Stade. 
Das Vorranggebiet mit einer Größe von ca. 1 000 ha liegt nordöstlich der Hansestadt Stade 
am linken Ufer der Elbe. Teile der Fläche werden bereits durch vorhandene Hafen- und 
Industrieanlagen genutzt. 
In dem Gebiet sind hafenabhängige Industrie- und Gewerbebetriebe raumordnerisch zu-
lässig. Die Hafenabhängigkeit ist für den Gesamtbetrieb zu sehen. 
                                                           
19 Schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation an der BAB A20, Nieders. Landesamt für Straßenbau.; Okt. 2002 
20 „Immissionsschutz in der Bauleitplanung Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten 
im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände und Wohngebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände 
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/broschuere_immissionsschutz_bauleitplng.pdf 
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Als hafenorientiert sind insbesondere solche Anlagen und Betriebe anzusehen, die auf 
einen hafennahen Standort ausgerichtet oder darauf angewiesen sind. 
Die Interpretation bedeutet, dass in dem Vorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche 
Anlagen grundsätzlich genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) zulässig sind. Dazu 
zählen auch Anlagen zur Stromerzeugung (Kraftwerke). Sie sind hafenorientiert wenn sie 
auf die Nutzung des Hafens angewiesen sind, d. h. wenn die Ver- und Entsorgung über-
wiegend über den Seeweg erfolgt. 
Die Vereinbarkeit eines Großkraftwerkes innerhalb des Vorranggebietes hafenorientierte 
wirtschaftliche Anlagen mit den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms als auch 
dem Regionalen Raumordnungsprogramms wurden vom Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung und dem Landkreis Stade geprüft. 
Beide kommen zu dem Ergebnis, das eine Vereinbarkeit gegeben ist.21 
Voraussetzung und Bedingung für eine raumordnerische Verträglichkeit eines Kohlekraft-
werkes in dem Vorranggebiet für hafenorientierte industrielle Anlagen ist daher ein Schiffs-
anleger für den An- und Abtransport der Brenn- und Abfallstoffe des Kraftwerkes. 
 
In der Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung 
im Landkreis Stade22 sind flächendeckend Standorte mit regionaler Bedeutung für die An-
siedlung von Industrie und Gewerbe untersucht worden.  
Die Vermutungsgrenze für eine regionale Bedeutung von Gewerbegebieten wird mit einer 
Größe von 10 ha und mehr (analog zur Flächengröße von Bodenabbauten nach der 
Raumordnungsverordnung – RoV) angenommen. 
 
Ausgehend von den geplanten Autobahnen, der Hafenentwicklung, den Entwicklungen im 
Schienenverkehr sowie den überregionalen Entwicklungen wurden regionalbedeutsame 
Standorte erkundet. 
In der zeichnerischen Darstellung sind als Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet industrielle 
Anlagen und Gewerbe, basierend auf der Einschätzung im o. g. Fachbeitrag und einer stra-
tegischen Umweltverträglichkeitsprüfung23 Premiumstandorte ausgewiesen worden (s. die 
nachfolgende Tabelle). 
Alle anderen Planungen und Maßnahmen müssen mit dieser Zweckbestimmung vereinbar 
sein. 
 
In der Konzeption zur zukünftigen regionalen Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung im 
Landkreis Stade werden insgesamt 36 Standorte auf ihre Eignung als Vorranggebiete für 
eine industrielle oder gewerbliche Nutzung im Landkreis Stade vor untersucht. Bei dem 
größten Teil der aufgeführten Flächen handelt es sich jedoch um neu identifizierte Gebiete, 
die sich auf Grund ihrer Lage grundsätzlich als Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe 
anbieten. 
Unterschieden wird nach Premiumstandort, Qualitätsstandort, Qualitätsstandort mit wei-
terem Abstimmungsbedarf, Standardfläche und nachrangiger Standort mit örtlicher 
Bedeutung.  
Premiumstandorte weisen sehr gute Standorteigenschaften (Infrastrukturausstattung und 
Verkehrsanbindung, ggf. Alleinstellungsmerkmal) bei einem nur geringen Konfliktpotential 
auf. Wegen ihrer Lage, Größe und Standorteigenschaften können sie überregional Auf-
merksamkeit erwecken und sind prädestiniert für überregionale (Groß-)Ansiedlungen. 
 
Qualitätsstandorte verfügen über gute Standorteigenschaften, erreichen aber nicht ganz 
das Niveau der Premiumstandorte. Das Konfliktpotential ist ebenfalls gering. Die Qualitäts-

                                                           
21 Bescheid des Ministeriums vom 01.09.2011 bzw. Feststellung des Landkreises Stade vom 05.10.2011zum Zielab-
weichungsverfahren 
22  „Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung“, REGECON Dez. 2009 
23 s. Umweltbericht 
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standorte heben sich mit Lage, Größe und Standorteigenschaften vom regionalen Gewer-
beflächenangebot ab, so dass die Vermarktungschancen insgesamt gut sind. 
 
 
Tabelle 1: Vorranggebiete industrielle Anlagen und Gewerbe 

LAGE
AUTOBAHN
ANSCHLUSS

SONSTIGE 
ÜBERREGION
ALE STRAßE

STANDORT-
EIGENSCHAFT

KONFLIKT-
POTENZIAL FAZIT

FLÄCHE 
(ha)

NUTZUNGSEMP
FEHLUNG

Drochtersen-
Gauensiek, AS 
Drochtersen ab 2015 nein gut gering Premiumstandort 190 Logistik

Stade-CFK-Valley ja ja sehr gut gering Premiumstandort 94

Forschung und 
Entwicklung, 
Unternehmensdienst

Stade-Schnee, AS 
Stade-Nord/Häfen ab2015 nein sehr gut gering Premiumstandort 139 Logistik

Stade-Steinbeck ja (ja) sehr gut gering Premiumstandort 165 Industrielle Nutzung

Stade-Wördener 
Außendeich nein nein sehr gut gering Premiumstandort 135

Verarbeitendes 
Gewerbe mit 
Kajenzugang

Quelle: Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung im Landkreis Stade Fach-
beitrag anlässlich der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms 
 
Weitere Ergebnisse sind der Konzeption24 zu entnehmen  
Die Qualitätsstandorte sollen an den vorgesehen Standorten in Anpassung an die örtlichen 
Gegebenheiten bauleitplanerisch durch die Gemeinden umsetzt werden. 
 
Der als Vorranggebiet vorgeschlagene Premiumstandort Stade-Ost wird aufgrund der avi-
faunistischen Bedeutung und unter Berücksichtigung des gesamten Flächenpotenzials, 
nicht weiter verfolgt. 
 
Für den Premiumstandort Stade - Schnee wurde für den nördlichen Teil eine sehr hohe 
avifaunistische Bedeutung ermittelt. Dem Standort kommt aufgrund der Lage zum „Vor-
ranggebiet hafenorientierte wirtschaftlichen Anlagen“ eine herausragende Qualität zu. 
Die Fläche wird daher als Vorbehaltgebiet ausgewiesen. In der Bauleitplanung der Hanse-
stadt Stade ist für den nördlichen Bereich die naturschutzfachliche Bedeutung durch inten-
sive Untersuchungen zu würdigen und die naturschutzfachliche hohe Qualität durch eine 
entsprechende Planung für den Bereich zu berücksichtigen. 
 
Das Vorranggebiet Stade - Steinbeck hat vielfältige infrastrukturelle Vorteile (Verkehr, E-
nergie, große zusammenhängende Fläche), die das Gelände für eine einheitliche Nutzung 
prädestinieren.  
Um die Standortvorteile vollständig nutzen zu können, ist für eine Ansiedlung eine Be-
schränkung der Branchen auf das Produzierende Gewerbe (Abschnitte C Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden und D Verarbeitendes Gewerbe; NACE-Code25 10 bis 
37) gerechtfertigt. 
Die Vorranggebiete industrielle Anlagen und Gewerbe dienen grundsätzlich der Unterbrin-
gung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Die Gebiete sind entsprechend der Nutzungs-
empfehlung zu realisieren. 
 
Als regionalplanerisches Ziel ist in der Gemeinde Drochtersen eine Fläche auf Krautsand 
ebenfalls als „Vorranggebiet hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen“ festgelegt. Die Dar-
stellung entspricht dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Drochtersen. Auch hier beste-
hen die spezifischen Standortvorteile der Lage am seeschifftiefen Fahrwasser der Elbe. 

                                                           
24 (s.: http://www.landkreis-
stade.de/internet/page.php?naviID=901000244&site=901000072&brotID=901000244&typ=2&rubrik=901000005 
25 Quelle : Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Rechtsvorschriften L293, 24. Oktober 1990 
NACE bedeutet "Nomenclature Gènèrale des Activitès Economiques dans I´Union Europèene - Statistische Systematik 
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft" 



RROP2013   
Begründung  

15 

Eine touristische Nutzung (Freizeithafen/-wohnen) ist unter Berücksichtigung der vorrangi-
gen gewerblich/industriellen Nutzung und Minimierung der von einer touristischen Nutzung 
ausgehenden Beeinträchtigungen möglich. In der gemeindlichen Bauleitplanung sind die 
Nutzungen aufeinander abzustimmen. 
Das Vorranggebiet ist aufgrund der regionalen und überregionalen Standorteignung nur 
hafen- und seeschifffahrtsorientierten Anlagen und Einrichtungen der Wirtschaft vorbehal-
ten. 
Das Vorranggebiet für industrielle Anlagen in Drochtersen-Gauensiek ist nach dem Fach-
beitrag zum RROP als Premiumstandort mit der Nutzungsempfehlung „Logistik“ bewer-
tet. 
Der Standort hat aufgrund seiner Lage am Autobahnkreuz Kehdingen und seiner Größe 
und der verkehrlichen Anbindung, der Lage zu den Absatzmärkten und zu vorhandenen 
Industrien herausragende strukturelle Bedeutung für die weitere Entwicklung des Raumes 
Kehdingen und darüber hinaus. 
Die avifaunistisch hohe bis sehr hohe Bedeutung der südlich der A26 bzw. der projektierten 
Trasse der B495n gelegenen Teilflächen führt zu einer Reduzierung des vorgeschlagenen 
Standortes.26 
 
Im Bereich der Stadt Buxtehude sind Qualitätsstandorte und Qualitätsstandorte mit weite-
rem Abstimmungsbedarf im o. g. Fachbeitrag vorgeschlagen. Bei der Flächenutzungspla-
nung sind diese Gebiete zu berücksichtigen. Das Gewerbegebiet „nördlich des alten Post-
weges“ ist im Bestand als Premiumstandort eingestuft worden. 
 
Vorranggebiete industrielle Anlagen und Gewerbe sind in der zeichnerischen Darstellung 
• im Bereich „nördlich des Alten Postweg“ und 
• im Bereich Ketzendorf, westlich der B3 
ausgewiesen. 
Der Bereich „nördlich des Alten Postweg“ und die Fläche Ketzendorf, östlicher Teil, 
entsprechen der Darstellung im zzt. gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Buxtehu-
de. 
 
Die Stadt Buxtehude hat ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept (Dez. 2002) aufge-
stellt. Die dort vorgeschlagene gewerbliche Baufläche südlich der A26 an der K26 gele-
gene Fläche ist zielkonform mit dem Vorschlag des Fachbeitrages. Der vorgesehene 
Standort an der A26 ist grundsätzlich regionalplanerisch sinnvoll. 
Eine interkommunale Entwicklung mit der Gemeinde Jork ist hier anzustreben. 
 
Die Gewerbestandorte der Stadt Buxtehude an der Apensener Straße und an der B73 
sind in der Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenent-
wicklung als Standardflächen klassifiziert. Im Gewerbeflächenentwicklungskonzept der 
Stadt Buxtehude werden sie als Schwerpunktgebiete betrachtet. 
Die Hansestadt Stade und die Stadt Buxtehude sind die wirtschaftlichen Schwerpunkte 
im Landkreis Stade. Aufgrund der voraussichtlich weiterhin positiven Entwicklung (s. 
Bevölkerungsprognose und Industrie- und Gewerbeflächenkonzeption) ist zukünftig mit 
einer erhöhten Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen zu rechnen. 
 
zu 10: Die Mittelzentren haben aufgrund ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung die 
beiden Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten sowie Siche-
rung und Entwicklung von Arbeitsstätten zu erfüllen. 
Die Kriterien (funktionaler Zusammenhang mit den Mittelzentren, herausragende Lage) für 
die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten erfüllen die Grund-
zentren Apensen, Harsefeld, Himmelpforten und Horneburg. 
 
                                                           
26 s. Umweltbericht 
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Für die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten erfüllen die 
Gemeinden mit grundzentraler Funktion Apensen, Drochtersen und Himmelpforten die 
Voraussetzungen. 
Für diese Grundzentren sind aufgrund ihrer Lage an der Schiene, eines möglichen Schie-
nenanschlusses (Apensen) oder des Anschlusses an die geplante Autobahn A20 (Himmel-
pforten, Drochtersen) besondere Standortvorteile gegeben, die die Konzentration der 
Schwerpunktaufgabe auf diese Standorte rechtfertigt. 
Durch diese günstige verkehrliche Erschließung können die Gemeinden auch im Arbeits-
stättenbereich Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen wahrnehmen. 
 
In der zeichnerischen Darstellung sind die besonderen Entwicklungsaufgaben den jeweili-
gen Gemeinden zugewiesen. Die standörtliche Festlegung erfolgt in der Bauleitplanung der 
Gemeinden. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der deutschen Seehäfen und die industrielle Entwicklung 
im Raum Stade erfordert mittelfristig einen Ausbau der bestehenden Schienenwege in der 
Region. Aus Gründen der Vorsorge sollte zu den vorhandenen Schienenstrecken ein hin-
reichend großer Schutzabstand eingehalten werden. 
 
zu 11: Vorranggebiete Freiraumfunktionen tragen gezielt zur Begrenzung siedlungsstruktu-
reller Entwicklungen bei und sichern klimaökologisch wirksame Ausgleichsräume. 
Neben den Maßnahmen zur Verminderung von klimarelevanten Emissionen besteht die 
Zielsetzung, in dicht besiedelten Gebieten Freiräume zur Aufrechterhaltung des vertikalen 
und horizontalen Frischluftaustausches und eines gesunden Stadtklimas zu erhalten. 
Auch innerhalb von verdichteten Siedlungsgebieten müssen ausreichend Freiräume zur 
Erhaltung des Naturhaushalts, insbesondere hinsichtlich siedlungsklimatischer Funktionen 
und für die Erholung der Bevölkerung erhalten bleiben und langfristig gesichert werden 
(Siedlungsbezogene Freiräume). 
Für die Umsetzung dieser Ziele erfolgt die Ausweisung von “Vorranggebieten Freiraum-
funktionen”. 
 
Für den Landkreis Stade handelt es sich um Flächen innerhalb der dicht besiedelten Städte 
Stade und Buxtehude. Für die Verbesserung der Frischluftzufuhr ist das Freihalten der 
Schwinge- und der Esteniederung von hoher Bedeutung.  
 
zu 12: Die Luftbelastung im Landkreis Stade ist insgesamt gering. Hauptemittenten der 
wichtigsten Luftschadstoffe ist der Straßenverkehr (B73, B74, L111, L140) sowie Industrie 
und Gewerbe27. 
 
Neben den Luftverunreinigungen sind Lärmimmissionen eine weitere bedeutende Umwelt-
belastung.  
Lärm verursacht gesundheitliche Schäden. Aus Vorsorgegründen ist daher zwischen 
Lärmemittenten und der Wohnbebauung ein hinreichend großer Abstand einzuhalten. Bei 
Gewerbe- und Industrieflächen ist er abhängig von der Art der zulässigen Nutzung.  
 
Das Vorranggebiet industrielle Anlagen und Gewerbe an der K30 liegt innerhalb eines Vor-
ranggebietes Trinkwassergewinnung. Der Konflikt ist grundsätzlich lösbar. In der erforderli-
chen Bauleitplanung sind entsprechende Lösungen festzulegen. 
 
zu 13: Die Bahnstrecken im Landkreis sind durch den Personenverkehr mit seiner relativ 
hohen Taktung erheblich belastet. Der Schienengüterverkehr wird voraussichtlich aufgrund 
der positiven Entwicklung der Häfen zunehmen. Um sowohl dem schienengebundenen 

                                                           
27  Siehe UBA; Umweltdaten Deutschland; http://www.env-
it.de/umweltdaten/jsp/dispatcher?event=WELCOME 
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ÖPNV als auch dem Güterverkehr langfristig ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stel-
len zu können, sind Ausbaumöglichkeiten des Schienennetzes zu erkunden. 
 
 
2.2 Entwicklung der Zentrale Orte 

zu 01: Leitbild der Raumordnung und Siedlungsentwicklung im Landkreis Stade ist das 
Leitbild der "dezentralen Konzentration", das entsprechend der zentralörtlichen Gliederung 
Funktionszuweisungen vornimmt, die den unterschiedlichen Funktionen und Nutzungsan-
sprüchen der Teilräume des Landkreises entsprechen. Dabei sind die Entwicklungen und 
Funktionszuweisungen innerhalb Niedersachsens bzw. innerhalb der Metropolregion Ham-
burg mit zu berücksichtigen. 
 
zu 02: Das Landes-Raumordnungsprogramm hat der Stadt Buxtehude und der Hansestadt 
Stade die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen.  
Als Mittelzentren nehmen die Städte auch die Aufgaben eines Grundzentrums wahr. 
 
Die Grundzentren werden aufgrund der vorhandenen infrastrukturellen Ausstattung und 
ihres Verflechtungsbereiches ausgewiesen. Der erforderliche Einzugsbereich sollte min-
destens die Mantelbevölkerung für einen kleinen Discountermarkt (ca. 5000 Einwohner) 
umfassen. 
 
zu 03: Das zentralörtliche System ist ein Konzept zur Konzentration von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und von Arbeitsplätzen in Zentralen Orten unterschiedlicher Stufen für die 
Versorgung der Bevölkerung des jeweiligen Verflechtungsbereichs. 
 
Zentrale Orte sind Leistungsträger der Raumstruktur, Kristallisationspunkte der Bevölke-
rungsentwicklung und Orientierungspunkte für Wirtschaft und Infrastruktur. 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm sind daher die Gemeinden mit der zentralörtli-
chen Funktion eines Grundzentrums festgelegt, in denen eine Konzentration der zentralen 
Einrichtungen bereits vorhanden ist und gesichert werden soll. Sie besitzen aufgrund der 
vorhandenen Infrastruktur die Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung und für die 
Versorgung ihres Nahbereichs (Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet). 
 
Bei den Grundzentren ist das Gebiet der Einheits- bzw. Samtgemeinde als Verflechtungs-
bereich zu betrachten. 
Im Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Hansestadt Stade nehmen aufgrund der Lage 
im Raum und der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Bedeutung die Ortsteile Bützfleth 
und Wiepenkathen die Nahversorgungsfunktion eines Grundzentrums wahr. 
Der Ortsteil Altkloster im Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Buxtehude übernimmt 
Nahversorgungsfunktionen für das südlich der Eisenbahnstrecke Hamburg-Cuxhaven ge-
legene Stadtgebiet. 
Die Entwicklung in diesen Gemeindeteilen soll nachrangig zu der Entwicklung in den Zent-
ralen Orten verlaufen. Die Entwicklung darf nicht zu Lasten der historisch gewachsenen 
Zentralen Orten gehen; es darf keine Konkurrenzsituation entstehen. 
 
Harsefeld und Drochtersen erfüllen aufgrund ihrer strukturellen Lage und der bereits vor-
handenen Versorgungsinfrastruktur die Voraussetzungen für eine mittelzentrale Teilfunkti-
on.  
Die Teilfunktionen, die der Zentrale Ort Harsefeld neben seiner grundzentralen Funktion zu 
erfüllen hat, verbessern die Versorgungssituation der Bevölkerung im südlichen Kreisge-
biet. Insbesondere weiterführende Bildungseinrichtungen, Nahversorgungseinrichtungen 
für den mittelfristigen Bedarf oder ambulante spezialisierte medizinische Versorgung sowie 
Sporteinrichtungen des gehobenen Bedarfs führen zu einer verbesserten Erreichbarkeit 
dieser Einrichtungen für große Teile der Bevölkerung. 
 



RROP2013   
Begründung  

18 

Das Grundzentrum Drochtersen hat für die Region Kehdingen Versorgungskompetenz, die 
über die Aufgaben eines Grundzentrums hinausgeht. Insbesondere in schulischen und 
anderen sozialen Bereichen aber auch bei der Ausstattung mit öffentlichen und privaten 
Versorgungseinrichtungen reicht der Einzugsbereich über den Versorgungsbereich des 
Grundzentrums hinaus. 
Die mittelzentralen Funktionen versorgen einen Bereich der von Stade-Bützfleth bis nach 
Balje in der Samtgemeinde Nordkehdingen reicht (Region Kehdingen). 
Die Stärkung der Versorgung mit weiterführenden Bildungseinrichtungen bzw. mit Versor-
gungseinrichtungen für den mittelfristigen Bedarf stärken die Region Kehdingen. Mittelfris-
tig sind auch der verbesserte Anschluss der Region an das überregionale Straßennetz 
(A20) und die damit verbundenen positiven Entwicklungsimpulse zu bedenken. 
 
Ausbau und Bedeutung der Zentralen Orte ist heute nicht mehr geprägt von Veränderun-
gen und gleichzeitigem Wachstum der Bevölkerung und Wirtschaft. Größere Bedeutung 
haben z. B. vielmehr die auf das zentralörtliche System Bezug nehmenden Standortent-
scheidungen des Handels, der Kreditinstitute, überregionaler Wirtschaftsunternehmen und 
des Gesundheitswesens. Die Stabilität des zentralörtlichen Systems ist wesentliche Vor-
aussetzung für die Signalwirkung auf den privatwirtschaftlichen Bereich. 
Kriterien für die Ausweisung zum Mittelzentrum sind: 
• die Systematik und Vergleichbarkeit der landesweit funktionsfähigen, räumlich sinnvol-

len Gliederung des zentralörtlichen Systems, 
• die den Zentralen Einrichtungen sichernde Größe der Einzugsbereiche, damit nicht 

durch Unterauslastung deren Bestand und damit letztlich die Versorgung der Bevölke-
rung gefährdet wird, 

• das Bevölkerungspotential des eigenständigen Verflechtungs- und Versorgungsbe-
reichs, für den mittelzentrale Einrichtungen und Angebote des gehobenen Bedarfs be-
reitgestellt werden müssen. Mit dieser Zuweisung verbindet sich die Aufgabe, durch die 
Zusammenfassung zentraler Einrichtungen und durch siedlungsstrukturelle Konzentra-
tion einen funktionsfähigen zentralörtlichen Standort zu entwickeln, 

• dass Mittelzentren für die Verflechtungsbereiche mehrerer Grundzentren über die 
Grundversorgung hinausgehende Versorgungsfunktionen und Zentralitätsbedeutung 
haben sollen, 

• maßgebend sind die Abstände zu anderen Mittelzentren. 
 
Dies gilt auch gleichermaßen für mittelzentrale Teilfunktionen. 
Mittelzentren dienen als Anlaufpunkte für die Versorgung an Waren, Dienstleistungen und 
Infrastrukturangeboten, die durch die umgebenden Grundzentren nicht gedeckt werden 
kann. Neben der Grundversorgung, wie sie auch in Grundzentren zur Verfügung steht, 
umfasst das Angebot der Mittelzentren den periodischen Bedarf, insbesondere:  

• weiterführende Schulen 
• Fachärzte  
• Notar, Anwalt, Steuerberater  
• Kino, kulturelle und soziale Angebote  

 
Grundzentren sind von ihrer infrastrukturellen Ausstattung nicht in der Lage die über die 
Grundversorgung hinausgehende Versorgungsansprüche der Mehrzahl der Bürger voll 
zufrieden zustellen.  
Die zentralörtlichen Funktionen eines Mittelzentrums müssen an einem Ort konzentriert 
werden, weil sonst dessen Attraktivität leidet. 
Voll ausgestattete Mittelzentren sollen für jeden Bürger in höchstens 20 „Auto-Minuten" 
erreichbar sein. 
Dieses Kriterium der Erreichbarkeit hat angesichts des demographischen Wandels erhebli-
che Bedeutung. 
Im ländlichen Raum zwischen Buxtehude, Stade und Zeven bzw. Stade, Hemmoor und 
Cuxhaven verfügen die Gemeinde Harsefeld bzw. die Gemeinde Drochtersen über den 
geeigneten Standort, um Teilfunktionen eines Mittelzentrums übernehmen zu können. 
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Die derzeitige Abgrenzung der Mittelbereiche „Stade" und „Buxtehude" und „Zeven“ bzw. 
Stade und Hemmoor wird den sozialökonomischen Beziehungen nicht gerecht. Harsefeld 
hat kaum nennenswerte Kontakte zu Zeven und Buxtehude und wenig Beziehungspunkte 
zu Stade. Die Beziehungen zwischen Drochtersen und seinen benachbarten Mittelzentren 
sind ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. 
Der sozioökonomische Einzugsbereich von Harsefeld umfasst neben dem Grundzentrum 
Ahlerstedt auch Teilbereiche der Grundzentren Apensen (Gemeinde Sauensiek), Fre-
denbeck (Gemeinde Kutenholz) und Horneburg (Gemeinde Bliedersdorf). 
Für Drochtersen umfasst der Verflechtungsraum von der Hansestadt Stade, z. T. den 
Ortsteil Bützfeth, die Samtgemeinde Nordkehdingen sowie die nördlichen Teile der 
Samtgemeinde Himmelpforten. 
Die Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen Drochtersen und Harsefeld verfü-
gen für einen über das Gemeinde/Samtgemeindegebiet hinausgehenden Versor-
gungsbereich über diverse zentralörtliche Einrichtungen. Für diese ausgeprägten Funk-
tionen übernehmen die Zentralen Orte die mittelzentrale Funktion. Ein Behinderung 
oder Schwächung der Mittelzentren Buxtehude und Stade ist damit nicht verbunden. 
 

Gemeinde 31.12.80 31.12.90 31.12.00 31.12.05 31.12.10 31. 12.11
Ahlerstedt 4274 4393 4928 5113 5056 5059
Bargstedt 1328 1497 2005 2089 2058 2034
Bliedersdorf 1182 1325 1650 1657 1711 1741
Brest 746 761 859 835 790 805
Harsefeld 8238 9160 11888 12325 12330 12387
Kutenholz 4016 4219 5009 4968 4761 4727
Sauensiek 1703 1735 2096 2251 2303 2312

Einzugsbereich 
Grundzentrum 
Harsefeld m.mzT 21487 23090 28435 29238 29009 29065

Gem Drochtersen 10502 10697 12174 12306 12247 12241
SG Nordkehdingen 8224 8241 8045 7813 7741 7732
Großenwörden 486 447 477 490 486 482
Engelschoff 735 681 735 755 763 757

Einzugsbereich 
Grundzentrum 
Drochtersen 19947 20066 21431 21364 21237 21212

Versorgungsbereiche der Grundzentrum mit 
mittelzentraler Teilfunktion

 
 
zu 04: Die standörtliche Festlegung erfolgt durch die in der zeichnerischen Darstellung zu 
diesem Programm festgelegten zentralen Siedlungsgebiete.  
Die Festlegung der zentralen Siedlungsgebiete dient der allgemeinen räumlichen Konzent-
ration und Bündelung von zentralörtlichen Angeboten und Einrichtungen. 
Zur Festlegung wurde auf den baulichen Bestand abgestellt und auf die im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung verdichteten Zielvorstellungen der Gemeinde zur geordneten 
städtebaulichen Entwicklung des Zentralen Ortes. 
Bestandteil von zentralen Siedlungsgebieten können auch siedlungsbezogene Freiräume 
wie Sportplätze, Grünflächen / Parks, Kleingärten etc. sein. Außenbereichsbebauung nach 
§ 35 BauGB gehört nicht zum zentralen Siedlungsgebiet.  
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Vom Zentralen Ort räumlich abgesetzte Gewerbe- und Industriegebiete gehören ebenfalls 
nicht mit zum zentralen Siedlungsgebiet, wenngleich sie im Hinblick auf die Bereitstellung 
von Arbeitstätten als wesentliches Kriterium für die Herleitung von Zentralen Orten durch-
aus von wesentlicher Bedeutung sein können.  
Die Festlegung zentraler Siedlungsgebiete ist nicht statisch, die zentralen Siedlungsberei-
che passen sich jeweils ohne erneute Änderung des RROP an die möglicherweise geän-
derten wirksamen Darstellungen der Flächennutzungspläne (Städtebauliche Entwicklung) 
an. 
 
zu 05: Die erreichte umfassende Ausstattung der Zentralen Orte macht eine quantitative 
Ausweitung des Angebotes in vielen Bereichen nicht mehr erforderlich28. 
Gleichwohl ist eine Beibehaltung der zentralörtlichen Gliederung geboten, da sich die quan-
titative und qualitative Nachfrage auch in Zukunft ständig ändern wird, weil sich die Versor-
gungsansprüche der Bevölkerung ändern und der Wandel in der Sozial- und Altersstruktur 
der Bevölkerung zu einer Änderung der Nachfragestruktur führt. 
 
Die Lokalisierung von neuen Einrichtungen ist dann unter den Kriterien der zumutbaren 
Erreichbarkeit und genügenden Auslastung in den Zentralen Orten sinnvoll. 
 
 
2.3 Entwicklung der Versorgungsfunktionen 

Die Metropolregion Hamburg (MRH) hat in ihrem Strategischen Handlungsrahmen 2011 – 
2013 die überregionalen Erfordernisse für eine lebenswerte Region und einen dynami-
schen Wirtschaftsraum beschrieben.  
Die Zahl der Erwerbspersonen soll nach der Raumordnungsprognose 2020/205029 in der 
Region Hamburg um bis zu 9% steigen. 
 
Die wirtschafts- und beschäftigungspolitische Strategie für die Metropolregion Hamburg 
beruht deshalb auf Handlungsfeldern und Projektschwerpunkten, die diesen Anforderungen 
begegnen. 
 
Die Beschäftigtenentwicklung im Landkreis Stade entwickelte sich seit 1980 positiv parallel 
zur Einwohnerentwicklung. 
Seit Jahren ist im Landkreis Stade eine kontinuierliche Zunahme der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten zu verzeichnen. 
 
Etwa 48 % der Betriebe mit zusammen 65 % der Beschäftigten entfallen auf die Stadt Bux-
tehude und die Hansestadt Stade. Großbetriebe spielen am Standort Stade eine besonde-
re Rolle, ansonsten sind die Betriebsgrößenstrukturen mittelständisch, im Alten Land und 
dem übrigen Landkreis schwerpunktmäßig kleinbetrieblich geprägt.  
 
Im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg nimmt der Landkreis Stade nur in 
begrenztem Umfang an der dynamischen Entwicklung des Hamburger Umlandes teil.  
Eine der wichtigsten Ursache hierfür dürfte die zzt. noch unzureichende Verkehrsanbin-
dung des Landkreises an das Zentrum der Metropolregion sein (vgl. Kap. 4.1.2.1 und Kap. 
4.1.2.2). Fehlende ausgewiesenen Gewerbegebieten und geeignete baureife Grundstücke 
sind weitere Ursachen. 
 
 

                                                           
28  s. „Regionales Einzelhandelskonzept Nahversorgung für den Landkreis Stade, GMA, Nov. 2008 
29 Raumordnungsprognose 2020/2050, Berichte Bd. 23, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
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2.3.1 Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Die Bräuche, kollektiven Gewohnheiten, die Identifizierung mit der vergangenen Kultur 
spiegelt gleichsam die Kultur einer Region, eines Ortes wider. Der Umgang und die Pflege 
mit diesem "kulturellen Erbe" sind auch ein Zeichen für das Regionalbewusstsein und die 
Ortsverbundenheit.  
Der Erhalt, die Darstellung und Förderung der soziokulturellen Aktivitäten und der traditio-
nellen Kulturinstitute bzw. Veranstaltungen dienen wesentlich der Präsentation und Vermitt-
lung von Kunst und Kultur und bieten den Rahmen für die Entfaltung neuer Formen kultu-
reller Aneignung. Sie fördern auch das kritische Bewusstsein der Bewohner gegenüber 
ihrer lokalen Umwelt und animieren zu einer aktiven Handlungsbereitschaft. 
 
Das Kulturangebot sollte vielen Menschen die Möglichkeit bieten, sich unterschiedlich kul-
turell zu entfalten und zu gestalten. Die Bewahrung der kulturellen Traditionen, aber auch 
der Landschaft und des Ortsbildes, ist ein wesentlicher Faktor für die Identifikation der Be-
wohner mit ihren Lebensräumen und für die Entwicklung des Tourismus. 
Zur Bewahrung des kulturellen Erbes ist es erforderlich, dass die historische und künftige 
Entwicklung einem möglichst breiten Publikum bekannt gemacht wird. Die Verfolgung die-
ses Ziels dient die Pflege des Kulturgutes der historischen Kirchenorgeln, die in ihrer klang-
lichen (musikalischen) und handwerklichen Vollkommenheit das Musikleben und das kirch-
liche Leben in der Vergangenheit und heute prägen und zur Identifikation der Bevölkerung 
mit der Region in starkem Maße beitragen. Ziel muss es sein, ihre Bekanntheit (in Fach-
kreisen bereits auf der ganzen Welt) auch bei einem breiten Publikum weiterhin erheblich 
zu steigern. 
Dem Ziel der Bewahrung des kulturellen Erbes können auch u. a. Museen dienen, die die 
Eigenwerte der einzelnen Landstriche erläuternd darstellen. Kulturvereine, Laienspielgrup-
pen etc. können einen Beitrag zur Entdeckung der eigenen Werte einer Landschaft leisten. 
Ziel ist die Einrichtung einer flächendeckenden, sinnvoll koordinierten Museumslandschaft 
im Landkreis Stade. 
 
Die Museumslandschaft ist ein Teil und ein Ausdruck der kulturellen Vielfalt der Region. 
Der Charakter der Museumslandschaft wird nicht allein von den großen, sondern in hohem 
Grade von den kleinen Heimatmuseen geprägt. Ziel muss es sein, eine flächendeckende, 
sinnvoll koordinierte Museumslandschaft - wenn möglich, mit Schwerpunktbildung - zu er-
richten. Herausragende museale Projekte (touristische Zugpferde) sollen in besonderem 
Maße unterstützt werden (z. B. Schloss Agathenburg, Schwedenspeicher). 
 
Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe sind im Rahmen ihrer Planungsverantwortung zur 
Jugendhilfeplanung verpflichtet. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) benennt Pla-
nungsziele und -schritte, die als Mindeststandards von Jugendhilfeplanungsprozessen Gel-
tung haben. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben findet Jugendhilfe als fortlaufender Prozess statt, wobei 
die drei Planungselemente Bestandserhebung, Bedarfermittlung und Maßnahmenplanung 
eine Steuerungsfunktion für das Gesamtsystem der Jugendhilfe übernehmen. 
Im Rahmen des ständig fortzuschreibenden Planungsprozesses wurde festgelegt, dass 
� die im Rahmen der Jugendhilfe erforderlichen Angebote durch die Förderungsgrund-

sätze bedürfnisorientiert zur Verfügung zu stellen sind, 
� die für junge Menschen angebotenen sozialpädagogischen Hilfen zum Ausgleich sozia-

ler Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen bedarfsori-
entiert, insbesondere in der Stadt Buxtehude und der Hansestadt Stade, vorzuhalten 
sind, 

� die zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz notwendigen Ein-
richtungen bedarfsorientiert in den Gemeinden vorhanden sind bzw. noch geschaffen 
werden und 

� die Angebote im Rahmen der Hilfen ausreichend vorhanden und den Bedürfnissen des 
örtlichen Jugendhilfeträgers entsprechend ausgerichtet sind. 
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Die Leitvorstellung der Raumordnung der Schaffung dauerhaft gleichwertigen Lebensver-
hältnisse wird durch die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG) die u. a. die vorrangige 
Bündelung der sozialen Infrastruktur in den zentralen Orten fordert konkretisiert. „Eine aus-
reichende medizinische Versorgung der Bevölkerung ist eine unverzichtbare Bedingung für 
eine befriedigende wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Deutschland.“ 30  
Diese Aussage beinhaltet sowohl die ärztliche als auch die medizinische ambulante Ver-
sorgung. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat für den Landkreis 
Stade z. B. einen Bedarf an 57 Hausärzten bis zum Jahr 2015 festgestellt.31 
 
Der Familienbericht für den Landkreis Stade32  fordert ebenso die Verbesserung der 
Arztdichte im Nordkreis. 
Das Leitziel des Familienberichtes „Landkreis Stade – Stärke, Vielfalt und Zukunft 
durch die Schaffung eines familienfreundlichen Lebensraumes, der den individuellen 
Lebensanforderungen von Familien in ihren unterschiedlichen Phasen gerecht wird“ 
soll durch die Umsetzung von vielen handlungsbezogenen Leitzielen in sechs bedeut-
samen Teilbereichen erreicht werden. 
 
 
2.3.2 Bildungslandschaft 

Das Bildungswesen hat die verschiedensten Aufgaben zu erfüllen. Sie reichen von der 
Mitwirkung bei der Erziehung der Kinder im Vorschulalter bis hin zur Erneuerung der beruf-
lichen Qualifikation von Erwerbspersonen. Daraus ergeben sich vielfältige Anforderungen, 
die durch die unterschiedlichen Bildungsbereiche erfüllt werden. Die Leistungen des Bil-
dungswesens bestehen auf der soziokulturellen Ebene und den sich daraus ergebenden 
Qualifikationsanforderungen. Hinzu kommt die ökonomische Ebene. Die Bedeutung der 
Bildungspolitik für die Absicherung der Wirtschaftsentwicklung ist unstreitig. Berufliche 
Qualifikation ist eine der Voraussetzungen für die Umstrukturierungs- und Innovationsfä-
higkeit der Wirtschaft. Die schulische Versorgung hat die verschiedensten Auswirkungen 
auf die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Struktur des Landkreises. 
 
Mit insgesamt 44 Grundschulen, 4 Hauptschulen, 4 Realschulen, 8 Oberschulen davon 3 
Oberschulen mit einem gymnasialen Angebot, 1 Kooperative Gesamtschule (Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium), 2 Integrierten Gesamtschulen, 2 Waldorfschulen und 5 Förder-
schulen verfügt der Landkreis Stade über ein wohnortnahes Angebot an Allgemeinbilden-
den Schulen33. Für die berufliche Bildung und Fortbildung sind in der Stadt Buxtehude eine 
und in der Hansestadt Stade drei Berufsbildende Schulen vorhanden, alle mit engen Kon-
takten zur Wirtschaft. 
In Stade ergänzt die PFH Private Hochschule Göttingen Campus Stade (Standort Stade) 
und der Airbus Deutschland GmbH mit einer Verbindung aus Studiengängen und Ausbil-
dung das Bildungsangebot ebenso wie die medizinischen Fachhochschulen und Berufs-
schulen der Elbekliniken.  
An der Hochschule 21 in Buxtehude werden duale Studiengänge angeboten, bei denen die 
betriebliche Praxis in den Vordergrund gestellt wird. In der Metropolregion, insbesondere 
mit den Universitäten in Hamburg selbst, bestehen aus dem Landkreis Stade gut erreichba-
re Hochschulangebote. Bildungsangebote wie die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
ergänzen das Spektrum. 
Zur Bildungsinfrastruktur gehören weiterhin die Obstbauversuchsanstalt in Jork, die als 
deutschlandweit bedeutendes Kompetenzzentrum für den Obstbau weiter gestärkt werden 
soll, sowie verschiedene Einrichtungen der Erwachsenenbildung. 
 

                                                           
30 Beschluss des Präsidiums des Deutschen Landkreistages – DLT – vom 11.09.2010 
31 s. Bericht der Enquetekommission (Fußnote 3), Abb. 201 
32 Familienbericht für den Landkreis Stade, Juli 2010, Landkreis Stade Sozialplanung 
33 Indikatorengestützter Bericht zur Bildungsstruktur im Landkreis Stade, Stade 2012 
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Der Landkreis Stade arbeitet daher daran, das Bildungswesen vor Ort zu einer regionalen 
Bildungslandschaft zu entwickeln, in der die Potenziale und Chancen jeder und jedes Ein-
zelnen voll entfaltet werden können. Gefordert ist ein grundlegend neues Verständnis als 
lokaler Bildungsraum, der sich geschlossen entwickeln muss, ähnlich wie das bei Ver-
kehrsverbünden der Fall ist oder an Projekten der Regionalförderung gezeigt werden kann. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle Akteure systematisch zusammenarbeiten und so-
zialräumliche, wirtschaftsräumliche und zivilgesellschaftliche Bedingungsfaktoren des Ler-
nens in Entscheidungen einbezogen werden. Die kommunale Bildungsstrategie bezieht 
deshalb alle Bildungsbereiche, die benachbarten kommunalen Bereiche sowie alle bil-
dungsrelevanten Akteure ein, um durch Ressort übergreifende Zusammenarbeit die Bedin-
gungen für erfolgreiches Lernen im Lebenslauf für alle zu verbessern. 
 
 
2.3.3 Großflächiger Einzelhandel 

zu 01: Einzelhandels-Großprojekte halten im Allgemeinen ein umfassendes Warenangebot 
bereit. Ihre überörtliche Bedeutung ergibt sich aus ihren weiterreichenden Einzugs- und 
Wirkungsbereichen.  
Es liegt im landesplanerischen Interesse, dass durch die Ansiedlung von Einzelhandels-
Großprojekten die überörtlichen Versorgungsfunktionen der Zentralen Orte gestärkt wer-
den.  
 
Wichtigster Standort für die überörtlichen Versorgungsfunktionen eines Zentralen Ortes ist 
seine Innenstadt/innerörtliche Lage.  
Die funktionale Vielfalt und Mischung sowie das ökonomische Gewicht einer Innenstadt 
bestimmen wesentlich die Attraktivität, regionale Ausstrahlung und damit die Bedeutung 
jedes Zentralen Ortes. Dem innerstädtischen Einzelhandel, in Form einer belebten und 
abwechslungsreichen Einkaufslandschaft, kommt dabei eine besonders Zentrumsbildende 
Magnetfunktion zu.  
 
Die Versorgungskerne sind räumlich festgelegte Bereiche eines Zentralen Ortes in städte-
baulich integrierter Lage und stellen den engeren Funktionsbereich der Zentralen Orte dar. 
Sie sind im Rahmen der Bauleitplanung häufig als Kerngebiet ausgewiesen. Ihnen kommt 
aufgrund eines gebündelten und konzentrierten Angebotes an vorhandenen und geplanten 
Einzelhandels- und Komplementäreinrichtungen (insbesondere in den Bereichen der 
Dienstleistungen, Gastronomie/Hotellerie, Kultur, Freizeit) eine zentralörtliche Versorgungs-
funktion zu. 
 
Die Versorgungskerne sind auf der Basis der im Regionalen Einzelhandelskonzept für den 
Landkreis Stade34  bzw. in gemeindlichen Einzelhandelskonzepten (Buxtehude, Harsefeld, 
Stade) ausgewiesenen Versorgungsbereiche festgelegt. Die Bereiche wurden im Konsens 
mit den Gemeinden abgegrenzt. 
Diese Bereiche, in denen sich die öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen 
räumlich konzentrieren, nehmen eine herausgehobene Position innerhalb der Kommune 
ein.  
Im Versorgungskern ist großflächiger Einzelhandel ohne weitere raumordnerische Prüfung 
zulässig, sofern er der grund- bzw. mittelzentralen Stufe entspricht. 
 
zu 02: Flächen für Einzelhandels-Großprojekte sollen in der Regel nur in Grundzentren, 
Grundzentren mit mittelzentraler Teilfunktion und Mittelzentren ausgewiesen werden. 
Die Versorgungsaufgabe, die ein Grundzentrum zu erfüllen hat, umfasst die Versorgung 
mit Gütern des täglichen Bedarfs als Grundversorgung sowie die Bereitstellung weiterer 
Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Die erforderliche Größe der Einrichtungen ist im Wesentlichen abhängig von der Bevölke-
rungszahl im Versorgungsbereich. 
                                                           
34  s. Fußnote 12 
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Die unterschiedlichen Betriebstypen,35 die für eine Nahversorgung in Frage kommen, be-
nötigen für eine wirtschaftliche Tragfähigkeit eine entsprechende Mantelbevölkerung im 
Einzugsbereich. Dieser sollte dem Versorgungsbereich des Zentralen Ortes entsprechen. 
 
Das Zielerfordernis der städtebaulichen Integration von Einzelhandels-Großprojekten ge-
währleistet die Verbrauchernähe des Einzelhandels-Großprojektes und dient damit einer 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung. Es dient dem Schutz des Orts- und Land-
schaftsbildes, trägt zu einem sparsamen Flächenverbrauch bei und ist damit Ausdruck ei-
ner nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 
Städtebaulich integriert sind Standorte in einem - insbesondere baulich verdichteten - Sied-
lungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen, sofern diese Bestandteil eines pla-
nerischen Gesamtkonzeptes sind, das die Aspekte Städtebau, Verkehr, Einzelhandel und 
Dienstleistungen besonders berücksichtigt.  
Ein wesentliches Kennzeichen der städtebaulichen Integration eines Standortes ist neben 
einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) auch ein anteiliger fußläufiger Einzugsbereich.  
 
Einzelhandels-Großprojekte, die dem Verkauf des kurzfristigen, täglichen Bedarfs dienen, 
dürfen auch nicht ausnahmsweise in städtebaulichen Randlagen errichtet werden.  
 
Mit dieser Regelung soll den negativen Auswirkungen des Strukturwandels im Einzelhandel 
(Tendenz zu großflächigen Betriebsformen, bevorzugte Lage an nicht integrierten, vorran-
gig auf den Kfz-Verkehr ausgerichteten Standorten) begegnet und ein weiterer Funktions-
verlust und eine Verödung der Innenstädte und Ortszentren verhindert werden.  
Innerhalb dieser standörtlichen Festlegungen stehen den Kommunen unter Beachtung der 
differenzierten Regelungen für Grund- und Mittelzentren grundsätzlich Entwicklungsspiel-
räume offen, auch im Hinblick auf Einrichtungen für die Nahversorgung in Orts- und Ge-
meindeteilen. 
 
Die Erschließung ist insbesondere dann angemessen, wenn in unmittelbarer Nähe des 
Vorhabens ein Haltepunkt mit Verkehrsmitteln von hinreichender Qualität und Kapazität mit 
dem bestehenden ÖPNV-Netz verbunden ist und dieser in zumutbarer Weise mit einer 
angemessenen Taktfrequenz erreichbar ist. Die den örtlichen Gegebenheiten entspre-
chende Anbindung von Einzelhandels-Großprojekten an den ÖPNV ist aus umwelt- und 
sozialpolitischen Gründen geboten. Sie trägt zu einer Verminderung der Schadstoff- und 
Lärmbelastung bei, verringert den Bedarf an Parkplätzen und gewährleistet die Erreichbar-
keit der Einzelhandels-Großprojekte auch durch Bevölkerungsgruppen, die auf öffentliche 
Verkehrsmittel angewiesen sind. 
 
Die regionale Abstimmung großflächigen Einzelhandels sollte im Moderationsverfahren 
durch die untere Landesplanungsbehörde unter Beteiligung der Industrie- und Handels-
kammer und ggf. des Einzelhandelsverbandes erfolgen, um ausgewogene Handelsstruktu-
ren zu erhalten bzw. negative Auswirkungen zu vermeiden. 
 
zu 03: Nahversorgungsrelevante Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs wie Lebens-
mittel bezeichnen Sortimente, die für die Nahversorgung von besonderer Bedeutung sind. 
 
Möbel zählen allgemein nicht zu den zentrenrelevanten Sortimenten36. Das Angebot (au-
ßer Kleinmöbel) ist grundsätzlich dem gehobenen Bedarf zuzuordnen. Die Zuordnung der 
Sortimente und zentralen Einrichtungen an die zentralörtliche Hierarchie ist grundsätzlich 
abhängig vom Versorgungsauftrag des Zentralen Ortes und von der überörtlichen Bedeu-
tung der zentralen Einrichtung sowie des darauf ausgerichteten Nachfragepotenzials. 

                                                           
35 s. Fußnote 27 
36 s Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen, Erläuterung zu Abschn. 2.3, Sätze 6 und 7 
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Für den Landkreis Stade nehmen die großflächigen Möbelhäuser in Stade und Dollern 
sowie das Möbelhaus in Lamstedt, Landkreis Cuxhaven, die Versorgung mit diesem Sorti-
ment war. 
 
2.3.4 Abwasser / Abfall - Infrastruktur 

Durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen 
Gebrauch in seinen natürlichen Eigenschaften verändertes Wasser ist Abwasser. Hierzu 
gehört auch das aus bebauten Gebieten (befestigten/versiegelten Flächen) abfließende 
Niederschlagswasser.  
Um die Gewässer zu schützen, müssen die Schadstoffe durch Vermeidung, möglichst an 
der Verschmutzungsquelle, Behandlung des Abwassers und andere Maßnahmen, weitge-
hend reduziert werden. 
 
Im Landkreis Stade ist nach derzeitigem Stand die Bevölkerung nahezu vollständig an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen. 
 
Abwasseranlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, insbesondere zum 
Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie 
zum Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Ab-
wasseranlagen sind unter Berücksichtigung der Benutzungsbedingungen und Auflagen für 
das Einleiten von Abwasser (§§ 54 ff WHG) nach dem hierfür jeweils in Betracht kommen-
den Stand der Technik zu errichten und zu betreiben.  
 
Kläranlagen dienen der Reinigung von Industrie- und Haushaltsabwässern. Je nach Ab-
wasserbeschaffenheit, Konstruktion und Leistungsfähigkeit der Kläranlage erfolgt die Ab-
wasserreinigung mechanisch (1. Stufe), biologisch (2. Stufe) und weitergehend (3. Stufe). 
Die im Landkreis Stade bestehenden Kläranlagen haben unterschiedliche Ausbaugrößen. 
Ab einer Größe von 1000 Einwohnergleichwerten besteht für die Anlagen ein größerer Ein-
zugsbereich bzw. die Auswirkungen, insbesondere auf die Gewässer, sind von überörtli-
cher Bedeutung. Es wird daher angenommen, dass es sich ab dieser Größe um regional 
bedeutsame Anlagen handelt. Diese Anlagen sind in der zeichnerischen Darstellung aus-
gewiesen. 
 
Die Entsorgung der im Gebiet des Landkreises anfallenden Abfälle ist durch die „Satzung 
über die Abfallentsorgung im Landkreis Stade“ vom 21.09.2009 (Amtsblatt für den Land-
kreis Stade vom 08.10.2009) - zuletzt geändert durch Beschluss über die 1. Änderungssat-
zung vom 04.07.2011 (Amtsblatt für den Landkreis Stade vom 14.07.2011, S. 209) gere-
gelt. 
Danach entsorgt der Landkreis die in seinem Gebiet anfallenden Abfälle auf der Grundlage 
der Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie des Nieders. Abfallge-
setzes. 
Das Abfallwirtschaftsprogramm 2007 - 2011 für den Landkreis Stade enthält für die zu ent-
sorgenden Abfälle die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseiti-
gung und wird fortgeschrieben. 
Das aktuelle Programm wurde 2007 durch den Kreistag beschlossen. 
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3.  Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freira umstrukturen und Frei-
raumnutzungen 

3.1 Entwicklung eines kreisweiten Freiraumverbundes  und seiner Funktionen 

3.1.1  Elemente und Funktionen des kreisweiten Frei raumverbundes und seiner 
Funktionen; Bodenschutz   

Zur nachhaltigen Sicherung des Naturhaushaltes ist es erforderlich, durch Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen landesweit und regional gefährdete, naturraumtypische Bio-
tope und Ökosysteme zu sichern und für wertvolle Bereiche, die von Veränderungen und 
Eingriffen verschiedener Nutzungen betroffen sind, Maßnahmen zu entwickeln. 
Die prägenden ökologischen Landschaftseinheiten des Naturraumes Unterelbeniederung 
sind die Flusswatten, Elbinseln und Marschen; in der Stader Geest werden sie von Nie-
dermooren, Hochmooren, Flussmarschen, grundwassernahen- und grundwasserfernen 
Geeststandorten gebildet. 
 
Landesweite Ziele der Ökosystemtypen mit einer besonderen Schutzbedürftigkeit für das 
Land Niedersachsen sind in entsprechenden Flächenschutzprogrammen definiert. Folgen-
de landesweiten Konzepte und Programme wurden berücksichtigt: 
• Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoore in Niedersachsen. 
• Moorschutzprogramm Teil I und II. 
• Naturschutzfachliche Bewertung der Hochmoore in Niedersachsen. 
• Konzept zur Einrichtung von Waldnaturschutzgebieten in den Landesforsten. 
• Niedersächsisches Fließgewässerschutzprogramm. 
• Bestimmung der Important Bird Areas. 
• Fischotterprogramm. 
• Weißstorchprogramm. 
• Feuchtgrünlandprogramm. 
 
Auf Grund des hohen Anteils an Fließgewässern und Mooren und wertvollen Grünland-
komplexen von z. T. internationaler Bedeutung für den Vogelschutz sowie dem geringen 
Waldanteil im Landkreis Stade ist die Verwirklichung der landesweiten Konzepte und Pro-
gramme für den Landkreis Stade von besonderer Bedeutung. 
 
Die Erhaltung der Artenvielfalt ist eine wesentliche Forderung des § 1 BNatSchG. Über die 
langfristig wirksamen Maßnahmen des Biotopschutzes hinaus ist es notwendig, die gefähr-
deten Tier- und Pflanzenarten kurz- bis mittelfristig zu sichern.  
 
Aus vegetationskundlicher Sicht kommt im Landkreis Stade insbesondere gefährdeten Ar-
ten des Feuchtgrünlands, der Tideröhrichte, Hochmoore, Gräben, naturnahen Wälder so-
wie der Orchideen-Wiesen eine besondere Bedeutung zu.  
 
In der naturschutzfachlichen Bewertung der Hochmoore wird die Verlagerung des Torfab-
baus auf überwiegend kultivierte, meist als Grünland genutzte Hochmoorflächen als sehr 
problematisch dargestellt. Das Ergebnis der Bewertung zeigt, dass sich der Umfang der 
Torfabbauflächen in Niedersachsen nicht verringert hat. An Stelle der für den Naturschutz 
wichtigen Bereiche sind neue Abbauflächen getreten, die überwiegend als Grünland ge-
nutzt wurden. Diese Feuchtgrünlandbereiche sind besonders für den Vogelschutz von gro-
ßer Bedeutung und müssen stärker berücksichtigt und geschützt werden. 
 
Auch Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften, die sich im Laufe der Jahrhunderte an 
menschliche Wirtschaftsweisen angepasst haben, sind auf Grund von Intensivnutzungen 
stark zurückgegangen und z. T. gefährdet. Die Erhaltung und die Förderung gefährdeter 
Ackerwildkräuter soll durch Vereinbarungen mit der Landwirtschaft gefördert werden. 
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Über den langfristigen Flächenschutz hinaus ist es notwendig, unmittelbar wirksame Hilfs-
maßnahmen für Tierarten der Roten Liste Niedersachsen, durchzuführen. 
Im LRP sind Maßnahmen für Tierarten (Weißstorch, Wiesenvögel, Flussmündungsvögel, 
Fischotter, Fledermaus, Fische, Kriechtiere, Amphibien, Tagfalter, Libellen, Heuschrecken) 
aufgezeigt, die unter regionalen und landesweiten Gesichtspunkten z. T. stark gefährdet 
sind. 
 
Zur Erhaltung der Artenvielfalt und der damit verbundenen Stabilisierung des Naturhaus-
halts ist es notwendig, gleichartige Biotope in ausreichender Zahl und Größe und in gerin-
gen Entfernungen langfristig zu sichern. Eine isolierte Betrachtungsweise des Arten- und 
Biotopschutzes allein reicht nicht aus.  
Von besonderer Bedeutung sind Regenerationsmaßnahmen, Konzepte für Kompensati-
onsmaßnahmen und vernetzende Biotopsysteme wie die vorhandenen Fließgewässer im 
Landkreis Stade einschließlich ihrer Auebereiche mit Gräben, angrenzenden Stillgewäs-
sern und Mooren und zum anderen Hecken, Gehölzgruppen und Waldmäntel. Durch die-
ses rahmenhafte System können in dem jeweiligen Naturraum entsprechend typische Bio-
topstrukturen erhalten und entwickelt werden und zum anderen die unterschiedlichen Na-
turräume des Landkreises miteinander verbunden werden.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Ländern mit dem dichtesten Verkehrsnetz. 
Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZV-Raum) sind im Rahmen der Erholungsvorsor-
ge und der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaltes ein wesentlicher Bestandteil 
der räumlichen Planung. 
Als UZV-Raum wird grundsätzlich eine Fläche von mindestens 100 km² bezeichnet, die 
nicht von Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen oder Eisenbahnstrecken zerschnitten ist. Als 
Verkehrsstraßen, die einen UZV-Raum begrenzen, werden Kraftfahrzeug-Verkehrstraßen 
mit einer Verkehrsmenge von über 1000 Fahrzeugen im 24-Stundenmittel (DTV) definiert.  
Im Landkreis Stade sind keine diese Kriterien erfüllenden Räume vorhanden. Umso be-
deutsamer sind aber die im Landkreis noch vorhanden verkehrsarmen Räume; sie sind im 
Programm verbal beschrieben. Die großflächigsten Räume mit über 70 km² befinden sich 
in Nordkehdingen und südwestlich von Harsefeld (s. nachfolgende Karte).  
 
Karte der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume im L andkreis Stade 
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3.1.1.1 Bodenschutz 

zu 01: Der Schutz des Bodens und des Freiraumes gehört zu den Grundsätzen der Raum-
ordnung (§ 2 Abs. 2 Nr.6 ROG). 
Auch das 3. Leitbild der Raumordnung „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestal-
ten“ misst dem Schutz des Bodens in seinen ökologischen Funktionen als Lebensgrundla-
ge und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und als Bestandteil des Naturhaus-
haltes eine hohe Bedeutung zu.  
 
Die schwerwiegendsten Beeinträchtigungen des Bodens entstehen durch Überbauung, 
Versiegelung, Abgrabung und Aufschüttung, die zum Verlust aller Bodenfunktionen führen.  
 
Veränderungen der natürlichen Bodenverhältnisse haben vor allem Auswirkungen auf Bö-
den mit besonderen Standorteigenschaften.  
Die Entwässerung grundwasserbeeinflusster Böden, vor allem wertvoller Moore, führt bei 
Absenkung des Grundwassers zu Moorsackungen. Es werden hohe Mengen an Kohlendi-
oxid frei, was u. a. eine Steigerung des klimaschädlichen Treibhauseffektes zur Folge hat.  
 
Verunreinigungen beeinflussen neben der Regulierungsfunktion der Böden insbesondere 
den Stoffhaushalt sowie Grundwasser und Oberflächengewässer und schränken mögliche 
Folgenutzungen ein. Besondere Vorsorge vor Beeinträchtigungen ist daher in den Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten Trinkwassergewinnung geboten. Ebenso aber auch in den regional 
bedeutsamen Gebieten für die Trinkwasserneubildung.  
 
Die Erhaltung besonderer Ausprägungen bestimmter Naturräume und des Charakters des 
Landschaftsbildes durch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist Ge-
genstand des Bodenschutzes, soweit bodenabhängige Strukturen den Charakter und das 
Bild einer Landschaft bestimmen. (s. Umweltbericht 2010, MU). 
 
zu 02: Der 2. Bodenschutzbericht der Bundesregierung37 bekräftigt die hervorgehobene 
Bedeutung des Bodenschutzes. Boden gehört neben Luft und Wasser zu den wichtigsten 
Umweltmedien. Der Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen ist daher von ho-
her gesellschaftlicher Bedeutung und eine vordringliche Aufgabe.  
Böden sind eine wichtige Ressource mit hoher Bedeutung für die wirtschaftliche Entwick-
lung Deutschlands. Sie dienen unter anderem der Erzeugung von Agrarprodukten und 
nachwachsenden Rohstoffen, einschließlich Holz, und der Entwicklung von Städten, Dör-
fern, Gewerbegebieten und Infrastrukturmaßnahmen. Böden sind andererseits empfindli-
che Systeme, anfällig für viele Formen von Belastungen durch den Menschen.  
 
Im Landkreis Stade wird ein Großteil des Kreisgebietes landwirtschaftlich oder forstwirt-
schaftlich genutzt. Daraus ergibt sich die Bedeutung der in diesen Produktionszweigen 
heute üblichen Bewirtschaftungsweisen für die Bodenbelastung und den Bodenschutz. 
 
Bodenerosion durch Wasser und Wind führt zum Verlust humus- und nährstoffhaltiger 
Feinerde und zu Beeinträchtigungen bei der Nährstoffversorgung, der Wasserversorgung 
und der Filterleistung des Bodens. Gefährdete Bereiche befinden sich im Landkreis Stade 
vorwiegend auf sandigen Böden grundwasserferner Geeststandorte und auf ackerbaulich 
genutzten Mooren; am größten ist die Gefährdung im südlichen Landkreis ab Hammah 
(vgl. LRP). 
 
zu 03: Die für Wohnsiedlungen, Industriebauten, Verkehr und Kommunikation beanspruch-
te Fläche beträgt gegenwärtig (2009) etwa 12 % des Landkreises. Dieser Flächen-
verbrauch setzt sich in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung und den Ansprü-

                                                           
37 http://www.bmu.de/bmu/parlamentarische-vorgaenge/detailansicht/artikel/zweiter-bodenschutzbericht-der-
bundesregierung/  
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chen an Grund und Boden fort. Im Zeitraum 1997 bis 2009 nahm die Siedlungsfläche um 
rd. 1.300 Hektar zu. 
Überbauung ist in der Regel mit Bodenzerstörung verbunden. Auch die Versiegelung der 
Böden bewirkt eine tief greifende Störung der ökologischen Bodenfunktion. 
Die Flächenumwidmung vollzieht sich ganz überwiegend zu Lasten vorher landwirtschaft-
lich genutzter Flächen. Eine unmittelbare Folgewirkung der Überbauung und Versiegelung 
ist der auf diesen Flächen beschleunigte Niederschlagsabfluss und ein verminderter Bei-
trag zur Grundwasserneubildung. Daraus kann sich eine Verstärkung von Hochwasserspit-
zen, insbesondere bei prognostizierten Starkregenniederschlägen, entwickeln. 
 
 

3.1.2 Natur und Landschaft 

zu 01-05: Die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen ist das oberste Ziel der 
Raumordnung. 
Das bedeutet, dass jedem Einzelnen mindestens die Angebote an Wohnungen, Erwerbs-
möglichkeiten, öffentlicher Infrastruktur und intakter Umwelt bereitgestellt werden, die er-
forderlich sind, um dem Einzelnen die angemessene Chance zur freien Entfaltung seiner 
Persönlichkeit zu geben. 
Dieses Verlangen berücksichtigt und respektiert die strukturelle Vielfalt des Landes und 
seiner Einzelregionen. 
 
Die zunehmende Flächenbeanspruchung des Raumes durch das Wohnen, Arbeiten, durch 
die Wirtschaft, die Versorgung, den Verkehr und die Erholung sowie durch ökologische 
Ausgleichsfunktionen führt direkt und indirekt zu einem erhöhten Verbrauch natürlicher 
Ressourcen. Das erfordert die stärkere Berücksichtigung der unterschiedlichen Eignungen 
der verschiedenen Teilräume der Region. Die jeweiligen Räume mit besonderen geogra-
phischen, geologischen, ökologischen und kulturellen Eignungen sollen im Rahmen eines 
arbeitsteiligen Zusammenwirkens die Funktion wahrnehmen, für die aufgrund der Eignung 
besonders günstige Voraussetzungen gegeben sind. 
 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft  
Die Instrumente der Raumplanung stehen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege 
in sehr enger Wechselbeziehung zu den fachplanerischen Schutzgebietsaussagen des 
Landschaftsrahmenplans.  
Für die Belange des Naturschutzes sind in der zeichnerischen Darstellung zum Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen “Vorranggebiete Natur und Landschaft” dargestellt. Dies 
sind alle Gebiete, die bereits einem weitgehenden Schutz nach dem Naturschutzgesetz 
unterliegen; hinzu kommen weitere aus der Sicht des Landes und des Landkreises bedeut-
same Bereiche, die einen Schutz vor anderen Nutzungsansprüchen erhalten sollen.  
 
Ausgenommen von der Vorrangfunktion sind die Zufahrten zu den gewerblichen Häfen 
Freiburg, Wischhafen (auch für die Fährzufahrt) und Drochtersen-Ruthenstrom. Dies er-
folgt, um die Bedeutung der Häfen für die Gemeinden und für den Landkreis herauszustel-
len. 
Vorrangfunktionen enthalten keine Maßnahmen, sondern dienen dem Schutz der Funktion 
vor anderen Nutzungen. 
 
Die Darstellung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft, dient mit Ü-
bernahme in das Regionale Raumordnungsprogramm der Sicherung von Natur und Land-
schaft auf regionaler Ebene.  
Folgende Kategorien der Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete werden in der zeichnerischen 
Darstellung ausgewiesen: 
• Vorranggebiet Natura 2000 ; (Übernahme aus dem LROP), 
• Vorranggebiet Natur und Landschaft, 
• Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, 
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• Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung -pflege und –entwicklung, 
• Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung -pflege und –entwicklung , 
• Vorranggebiet Freiraumfunktionen. 
 
Wesentliche Grundlage für die Darstellung bilden das LROP 2008/2012, Aussagen des 
Landschaftsrahmenplans-Vorentwurf sowie Daten des NLWKN, insbesondere landesweit 
wertvolle Bereiche.  
Darüber hinaus werden die Angaben der Biotopverbundachsen im Europäischen Kontext 
bei der Ausweisung der Gebiete berücksichtigt38. 
Die Ableitung von Kriterien hinsichtlich einer Zuordnung zum jeweiligen Vorrang- bzw. Vor-
behaltsgebiet erfolgt in Anlehnung an der vom Niedersächsischen Landkreistag herausge-
gebenen Arbeitshilfe.39 
 
Grundsätzlich gilt für die Einstufung der Gebiete, dass eine raumbedeutsame Relevanz 
gegeben sein muss. D. h. kleinflächige Gebiete, die beispielsweise aus lokaler Sicht eine 
naturschutzfachliche Bedeutung aufweisen, bleiben bei der Ausweisung der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete unberücksichtigt. Die Ermittlung der Gebiete basiert auf einer GIS-
gestützten Auswertung der unter Kap. 2 aufgeführten Daten sowie einer gutachterlichen 
Einschätzung. 
Die auf Landesebene festgelegten Darstellungen wie z. B. das Vorranggebiet für Rohstoff-
gewinnung bei Neulandermoor, die Autobahnplanungen sowie das Vorranggebiet für In-
dustrie und Gewerbe Bützfleth bleiben von der Planung unberührt. 
 
Als Vorranggebiete Natur und Landschaft werden in der zeichnerischen Darstellung des 
RROP naturschutzfachlich relevante Landschaftsteile abgegrenzt, die für die räumliche 
Entwicklung des Landkreises hinsichtlich Natur und Landschaft sowie für die großräumige 
ökologische Vernetzung von herausragender regionaler Bedeutung sind. 
• Naturschutzgebiete, 
• Biotopverbundachsen im europäischen Kontext, 
• Wertvoller Bereich gemäß Nds. Moorschutzprogramm, 
• Hauptgewässer des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems einschließlich 

Auenabgrenzung der Fließgewässer, 
• Landesweit wertvolle Bereiche/ Biotoptypen (international, national und landesweiter 

Bedeutung), 
• Landesweit wertvolle Bereiche/ Avifauna- Brutvögel (international, national und lan-

desweiter Bedeutung), 
• Landesweit wertvolle Bereiche/ Avifauna – Gastvögel (international, landesweiter Be-

deutung), 
• Alte Waldstandorte, 
• Biotop für Tiere und Pflanzen, Wertstufe sehr hoch (LRP), 
• Biotop für Tiere und Pflanzen, Wertstufe hoch (LRP), Übernahme nach fachlicher Ein-

schätzung, wenn vorrangig bspw. aufgrund der Lage z. B. umgeben von Vorranggebie-
ten, aufgrund des Zuschnitts sowie aufgrund fachlicher Erfordernisse 

• hinsichtlich des Biotopverbundes (Einzelfallentscheidung). 
 
Die Gebiete enthalten grundsätzlich eine Pufferzone die je nach Ausprägung des Gebietes 
unterschiedliche Tiefe haben kann. Bei Planungen und Maßnahmen im Randbereich des 
Vorranggebietes ist die Verträglichkeit der Maßnahme zu prüfen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen dürfen nicht eintreten. 
Soweit dem Vorranggebiet ein bestehendes Schutzgebiete zu Grunde liegt, gelten die Be-
stimmungen der Verordnung. 
 

                                                           
38 Landschaftsplanerische Leistung zur Neuaufstellung des RROP 2012 Landkreis Stade, EGL 10.2012 
39 „Planzeichen in der Regionalplanung – Arbeitshilfe, NLT nov.2010 
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Die gesetzlich geschützten Wallhecken und Biotope sind, soweit sie größer als 2 ha sind, in 
der zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiete Natur und Landschaft ausgewiesen. Im 
Einzelnen ergibt sich der Bestand aus den naturschutzfachlichen Daten (LRP, bzw. Fach-
daten der oberen Naturschutzbehörde). 
 
 
Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft  
Als Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft werden Gebiete und Landschaftsbestandteile 
festgelegt, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit eine besondere Bedeutung 
für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild haben. Die Vorbehaltsgebiete Natur und 
Landschaft ergänzen oder verbinden das Grundgerüst der regionalen Freiräume und un-
terstützen als Puffer- und Ergänzungsflächen die Umsetzung der großräumigen ökologi-
schen Vernetzung (vgl. NLT 2010). Der Zuordnung liegen folgende Kriterien zugrunde: 
• Landschaftsschutzgebiete, wenn nicht als Vorranggebiete Natur und Landschaft (VR 

NL), Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung, pflege und –entwicklung (VR GR) oder 
Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, pflege und –entwicklung (VB GR) ausge-
wiesen 

• Europäische Vogelschutzgebiete, wenn nicht als VR NL, VR GR oder VB GR ausge-
wiesen, 

• Biotop für Tiere und Pflanzen, Wertstufe hoch, (LRP), wenn VR NL, VR GR bzw. VB 
Grünland, 

• Alte Waldstandorte, wenn nicht VR NL, 
• Pufferzonen/ -bereiche zum Schutz der Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 
 
Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung -pflege und -entwicklung  
Als Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung -pflege und –entwicklung sind Grünlandge-
biete mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz und Landschaftspflege als prägende 
Kulturlandschaften gegenüber entgegenstehenden Nutzungsansprüchen festzulegen. Fol-
gende Kriterien liegen der Abgrenzung der Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung,  
– pflege und -entwicklung zugrunde: 
• Grünlandgebiete mit besonderem naturschutzfachlichen Wert / Grünlandgebiete, struk-

turreich oder überstaut, mit hoher Bedeutung für Arten und Biotope, wenn nicht als VR 
NL, 

• Grünland mit besonderem naturschutzfachlichen Wert / Grünlandgebiete, strukturarm, 
mit hoher Bedeutung, wenn nicht VR NL, 

Hinweis: abzüglich der Vorgaben des LROP VR-Rohstoffe (betrifft: Altendorfer Moor, Neu-
lander Moor)  
Im Bereich zwischen dem Autobahnzubringer K40, der A26 und der Siedlungsfläche der 
Stadt Buxtehude wird die naturschutzfachlich begründete Wertigkeit des Gebietes als Vor-
ranggebiet in ein Vorbehaltsgebiet verändert, um Spielraum für eine Abwägung der unter-
schiedlichen Belange zu ermöglichen. 
 
Vorbehaltsgebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege u nd -entwicklung  
Als Vorbehaltsgebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung werden Grün-
landgebiete festgelegt, die aufgrund ihrer erhöhten Bedeutung für Natur und Landschaft, 
die auf die Grünlandbewirtschaftung zurückzuführen ist, von regionaler Bedeutung sind, 
jedoch nicht vorrangig sind. Darüber hinaus werden Puffer- und Ergänzungsflächen be-
rücksichtigt. Der Zuordnung liegen folgende Kriterien zugrunde: 
• Grünlandgebiete mit besonderem naturschutzfachlichen Wert/ strukturarmes Grünland 

mit hoher und erhöhter Bedeutung für Arten und Biotope, aber nicht vorrangig, wenn 
nicht als VR NL oder VR GR vorgesehen, 

• Grünlandgebiete mit besonderem naturschutzfachlichen Wert/ strukturreiches Grünland 
mit hoher und erhöhter Bedeutung für Arten und Biotope, aber nicht vorrangig, wenn 
nicht als VR NL oder VR GR vorgesehen. 

 
Vorranggebiet Freiraumfunktionen  
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Mit der Festlegung von Vorranggebieten für Freiraumfunktionen wird das Ziel verfolgt, sied-
lungsbezogene Freiräume mit besonderen ökologischer oder sozialer Funktion zu sichern 
und zu entwickeln. Der Zuordnung liegen folgende Kriterien zugrunde: 
• Siedlungsnahe Bereiche, die für die Naherholung im besonderen Maße von Bedeutung 

sind,  
• Puffer- und Verbindungsbereich Fließgewässer und Niederungen. 
 
Die Überlagerung sich gegenseitig beeinträchtigender Funktionen ist grundsätzlich zu ver-
meiden. 
Überlagerungen der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft mit denen für Forstwirtschaft schlie-
ßen sich der Natur der Sache nach gegenseitig aus. 
Überlagerungen von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft mit Vorbehaltsgebieten Rohstoff-
gewinnung bedeuten eine Gleichgewichtigkeit der Ansprüche. Bis zur Gewinnung des 
Rohstoffes ist in den festgesetzten Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft, eine ordnungsge-
mäße Landwirtschaft weiterhin möglich. 
 
Die für die Region charakteristischen Naturräume (Flusstäler, Elbmarschen, Geest, Heide, 
Moore, Seen, Wälder etc.) sollen geschützt und vor allem durch Renaturierung von Ge-
wässern, Mooren und Freiflächen in ihrer ökologischen Qualität verbessert werden. Flä-
chenansprüche von Siedlungen und Infrastruktur dürfen die ökologische Qualität der Ge-
samtregion nicht gefährden; dies setzt einen sparsamen Umgang mit Flächen voraus. 
 
Die Erarbeitung eines abgestimmten Konzeptes zum nachhaltigen Erhalt der Biodiversität 
sollte angestrebt werden  
 
Natur und Landschaft sind für das Erscheinungsbild des Landkreises Stade ebenso prä-
gend wie seine Bebauungsstruktur: die Niederungen der Elbmarschen, die Geest mit ihren 
dominanten Reliefstrukturen und das weiträumige, verästelte Gewässersystem sind her-
ausragende Landschaftsstrukturmerkmale. 
Mit der Siedlungsentwicklung der vergangenen Jahre und der damit verbundenen Intensi-
vierung der Landnutzung wurden Naturhaushalt und Landschaftsbild auf großen Flächen 
erheblich verändert. Wesentliche Bestandteile von Natur und Landschaft, wie z. B. Wälder 
und Gewässer, Grünland und Heckenstrukturen, sind durch anhaltende Schädigungen 
betroffen. 
 
In Niedersachsen nehmen Naturschutzgebiete nur 4,79 % der Landesfläche ein. Im Land-
kreis Stade sind zwar 6,6 % der Landkreisfläche Naturschutzgebiete, doch umfasst der 
überwiegende Teil die Watten, Marschen und Elbinseln, so dass bei den verbleibenden 
Gebieten auch von in Qualität und Quantität nicht ausreichenden Schutzbereichen gespro-
chen werden kann. 
 
Eingriffe sind auszugleichen oder die zerstörten Werte und Funktionen sind zu ersetzen. 
Diese Kompensationsmaßnahmen dienen dazu, dass keine erhebliche Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zurückbleibt bzw. die durch den Eingriff zer-
störten Werte und Funktionen an anderer Stelle des vom Eingriff betroffenen Raumes in 
ähnlicher Art und Weise wiederhergestellt werden. 
 
zu 06: Naturraum Watten und Marschen  
Die Marschen im Landkreis Stade sind fast ausnahmslos potentielle Baum- bzw. Wald-
standorte. 
Die Niedermoore sind auch größtenteils natürliche Waldstandorte. Als nachhaltig gut nähr-
stoffversorgte Böden sind die Täler der Schwinge, Aue, Este und Oste sowie deren Ne-
benbäche schon frühzeitig, bis auf Reste gerodet und in Wiesen umgewandelt worden. Die 
verbliebenen Bruchwälder werden z. T. heute noch als Niederwald genutzt. 
 



RROP2013   
Begründung  

33 

Die Hochmoore sind weitgehend waldfrei gewesen, ebenso wie die ausgedehnten Heide-
flächen, die die meisten Moore umgaben.  
Nördlich und südlich von Oederquart, westlich von Dornbusch, Drochtersen und Assel, 
sowie im Alten Land befinden sich großräumige Defizitbereiche für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Marsch. Die Bereiche weisen weder eine Vielfalt an Strukturen noch die Ei-
genart des Naturraumes Marsch auf. 
Das für das Alte Land und den gesamten Marschenbereich typische Grabensystem ist 
durch die Nutzungskonkurrenzen zum Teil erheblich beeinträchtigt. Die Erhaltung oder 
Herstellung der Grabenstruktur ist nur unter Beachtung der Belange des Obstbaus möglich. 
 
zu 07: Naturraum Stader Geest  
Wichtige Bereiche für Arten- und Lebensgemeinschaften sind in der grundwasserfernen 
Geest vor allem bedingt naturnahe und naturnahe Waldbereiche, Heiden und Ruderalflu-
ren. 
Nur 15,5 % der gesamten Waldfläche des Landkreises (1.137 ha) können noch als natur-
nah bzw. bedingt naturnah eingestuft werden. Nicht berücksichtigt sind dabei die bewalde-
ten Hochmoore.  
Die schutzwürdigen naturnahen Wälder im Landkreis Stade konzentrieren sich auf der 
Geest, einige Bestände gibt es auf den Nieder- und Hochmooren, nur vereinzelt auch in 
der Marsch.  
 
Auf dem ehemals heidenreichen Geestkomplex sind nur noch Relikte der Besenheide-
Bestände, zumeist an bewaldeten Geesthängen im Buxtehuder Raum, verblieben. Die 
größte vorhandene Heidefläche ist die Barger Heide bei Stade. Als Ersatzgesellschaften 
nehmen die Besenheide-Stadien in offengelassenen Kies-/Sandgruben einen - allerdings 
flächenmäßig untergeordneten - Anteil ein. 
 
Die Niedermoorstandorte befinden sich in erster Linie in den Niederungen der Mittelläufe 
von Schwinge, Aue und Este und an den Unterläufen einiger Nebenbäche. Die Standorte 
werden heute zum größten Teil als intensiv gedüngte Weiden und in zunehmendem Maße 
auch ackerbaulich genutzt.  
Als Gebiete mit hohem landschaftscharakteristischen und/ oder gefährdetem Tierartenbe-
stand sind für diese Standorte mesophile und feuchte Grünlandkomplexe aufgeführt sowie 
Waldgebiete. 
In der Geest bildete sich an Uferabschnitten der Oste die Flussmarsch. Die Eindeichung 
und Entwässerung führte hier zur Veränderung der Standorte, die vorwiegend als Intensiv-
grünland und auch als Acker genutzt werden.  
Die Hochmoore der Stader Geest sind, mit Ausnahme von einigen kleinen Gebieten (z. B. 
naturnahe Kleinstmoore im Rüstjer Forst), in ihrer ursprünglichen Form fast vollständig 
zerstört worden. Die Hochmoorstandorte werden gegenwärtig größtenteils als Grünland 
genutzt. 
 
Arten und Biotope  
Ziel von Naturschutz und Landschaftspflege ist es, in der heutigen Kulturlandschaft durch 
Erhaltung und Pflege dieser naturbetonten Landschaftsteile und durch Wiederherstellung 
beeinträchtigter Bereiche, die  

• Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
• die Nutzbarkeit der Naturgüter 
• die Pflanzen und Tierwelt sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

nachhaltig zu sichern. 
Das Zielkonzept des LRP zeigt schwerpunktmäßig Leitbilder für vier Landschaftskomplexe 
mit regionaler beziehungsweise überregionaler Bedeutung auf. Es handelt sich um die 
noch vorhandenen Grünlandkomplexe der Elbe- und Oste-Niederung, die Elbe- und Oste-
Watten, die Flussniederungen der Schwinge, Aue Este und Lühe und ihrer Nebenflüsse 
sowie Hochmoorkomplexe.  
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Für die Naturräume im Landkreis Stade sind vor allem die folgenden Biotoptypen zu schüt-
zen und/ oder zu entwickeln: 
Naturraum Watten und Marschen 
• das Watt mit seinem Rinnensystem 
• die Salzwiesen 
• die Inseln mit Stränden und Dünen, insbesondere den feuchten Dünentälern 
• das Flusswatt mit Röhrichtzonen, Sandbänken, Inseln und Weichholzauen 
 
Naturraum Stader Geest 
im Naturraum Stader Geest sind vorrangig schützenswert 
• die moorigen Niederungen mit Hoch- und Niedermooren, mit einigen Hochmooren 

von landesweiter Bedeutung 
• nährstoffarme Seen 
• Feuchtgrünlandbereiche 
• naturnahe Laubwälder 
• naturnahe Fließgewässer 
• Sandheiden und Trockenrasen 
 
In Gebieten mit Biotop- und Artenarmut ist auf eine besondere Pflege und Entwicklung der 
Landschaft und eine Verbesserung der Artenvielfalt hinzuwirken. Ein wesentliches Mittel 
hierfür stellen Extensivierungsmaßnahmen unterschiedlicher Nutzungen und die Wieder-
herstellung von miteinander in Verbindung stehender Biotope dar. Für den Landkreis Stade 
ist in diesem Zusammenhang der vernetzende Charakter des Fließgewässersystems von 
großer Bedeutung. 
 

3.1.3 NATURA 2000 
„Natura 2000“ ist ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten in Eu-
ropa. Natürliche und naturnahe Lebensräume und gefährdete wildlebende Tiere und Pflan-
zen sollen hier geschützt und erhalten werden. 
 
Die Erklärung von Gebieten zu Europäischen Vogelschutzgebieten ist mit der Bekanntma-
chung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom 28.7.2009 
erfolgt.  
Die für Natura 2000 ausgewählten Gebiete umfassen insgesamt rd. 790.000 ha = 15,4 
Prozent der Landesfläche Niedersachsens. 
Vorranggebiete Natura 2000 sind die Gebiete, die 
1. in die Liste nach Artikel 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen in 
der jeweils geltenden Fassung eingetragen sind (Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung), 

2. der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG benannt 
sind (FFH-Vorschlagsgebiete) oder  

Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG sind. 
 
FFH – Gebiete (Gebiete gem. FFH – Richtlinie) müssen hinsichtlich ihrer Größe und Vertei-
lung geeignet sein, die Erhaltung der Lebensraumtypen und Arten in ihrem gesamten na-
türlichen Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Die durch die Bundesregierung für Nieder-
sachsen gemeldeten FFH – Gebietsvorschläge sind inzwischen überwiegend in diese Liste 
übernommen worden und haben damit den Status von Gebieten gemeinschaftlicher Be-
deutung. 
Die EG – Vogelschutzrichtlinie ist das Instrument der Europäischen Gemeinschaft zum 
Schutz der Vogelarten Europas in ihrer Gesamtheit als Teil der europäischen Artenvielfalt. 
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Ziel ist es, sämtliche wild lebenden Vogelarten, die in der Gemeinschaft heimisch sind, in 
ihren natürlichen Verbreitungsgebieten und Lebensräumen zu erhalten. 
EG – Vogelschutzgebiete (Gebiete gem. Vogelschutzrichtlinie) müssen in einem für ihren 
Schutzzweck günstigen Zustand erhalten werden. 
Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die der EG-Kommission vorgelegten Vor-
schläge für FFH-Gebiete sowie die erklärten Europäischen Vogelschutzgebiete sind mit 
ihrer jeweils aktuellen Gebietskulisse als Vorranggebiete Natura 2000 im Landes-
Raumordnungsprogramm abschließend festgelegt. 
Damit werden diese Gebiete bis zu ihrer Sicherung nach dem Nds. Naturschutzgesetz vor 
Beeinträchtigungen durch raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen bewahrt. 
 
Im Anhang 2 zum LROP werden die FFH – Gebiete und EG – Vogelschutzgebiete, die die 
maßstabsbedingte Mindestgröße von 25 ha für die zeichnerische Darstellung des LROP 
unterschreiten, in einer Tabelle aufgeführt. Diese kleinflächigen Gebiete sind ebenfalls ü-
berregional bedeutsam. 
Die Gebiete sind in der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms übernommen und räumlich festgelegt worden. 
 
Die Gebietskulisse des Ökologischen Netzes Natura 2000 unterliegt Veränderungen. Maß-
geblich für die Vorranggebiete Natura 2000 ist der jeweils aktuelle Stand der im LROP Ziff. 
3.1.3, Satz 2 genannten Gebiete, der von der Zeichnerischen Darstellung abweichen kann. 
Um Rechtsklarheit bei der Anwendung der Regelungen des LROP zum Ökologischen Netz 
Natura 2000 zu gewährleisten, ist die Oberste Landesplanungsbehörde ermächtigt, Verän-
derungen in der Gebietskulisse bekannt zu machen. Diese Gebietsveränderungen werden 
dadurch als Vorranggebiete Natura 2000 wirksam und fallen unter die Regelung des 
LROP.  
Aufgrund der Übernahmeverpflichtung in das Regionale Raumordnungsprogramm entfalten 
sie auch im RROP die Wirkung von Vorranggebieten. 
Vorranggebiete Natura 2000 werden in der zeichnerischen Darstellung des RROP durch 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft oder Grünlandbewirtschaftung, -
pflege und –entwicklung überlagert. Diese Festlegungen stehen nicht mit der Vorrangnut-
zung „Natura 2000“ im Widerspruch. Die betroffenen Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 
werden im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans überprüft. 
 
Die bekannt gemachten Natura 2000- Gebiete, die den Landkreis Stade betreffen, sind: 
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OBJECTID FFHNAME
FLAECHE_

HA MELDENR
GEBIETS

_NR
1 Unterelbe 19405 2018-331 FFH3
2 Este-Unterlauf 7 2524-332 FFH190
3 Neuklosterholz 241 2523-331 FFH194
4 Hahnenhorst 51 2522-331 FFH199
5 Wasserkruger Moor und Willes Heide 57 2322-331 FFH421

6
Osteschleifen zwischen Kranenburg und 
Nieder-Ochtenhausen 29 2320-332 FFH532

7 Schwingetal 1919 2322-301 FFH27
8 Auetal und Nebentõler 752 2522-301 FFH28
9 Oste mit Nebenbõchen 307 2520-331 FFH30

10 Braken 639 2522-302 FFH29

11
Este, B÷tersheimer Heide, Gl³singer Bruch 
und Osterbruch 245 2524-331 FFH36

12 Hohes Moor 722 2421-331 FFH22
13 Oederquarter Moor 73 2221-301 FFH20
14 Feerner Moor 179 2423-301 FFH156

VS-Name
1 Unterelbe 14963 DE2121-401 V18
2 Moore bei Buxtehude 866 DE2524-401 V59

 
Das Elbe-Ästuar ist ein dynamisches System, das sich zwischen den Deichen ständig ver-
ändert. Die Bewahrung dieses wertvollen Naturraums -  verbunden mit einer Harmonisie-
rung der das Gebiet betreffenden ökologischen und wirtschaftlichen Interessen - ist ein 
gemeinsames Anliegen der Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg so-
wie der Bundeswasserstraßenverwaltung. Sie haben daher beschlossen einen integrierten 
Bewirtschaftungsplan zu erarbeiten. 
Der NLWKN hat dazu eine niedersächsische Planungsgruppe eingerichtet, in der alle rele-
vanten Nutzergruppen an der Erstellung des Planwerkes mitwirken. 
 
 
Im vorliegenden “Integrierten Bewirtschaftungsplan für Natura 2000 im niedersächsischen 
Elbeästuar“40 sind wesentliche Inhalte und Ergebnisse einer ersten umfassenden Ausei-
nandersetzung mit dem Elbeästuar im Hinblick auf seine angestrebte Natura 2000-
konforme Raumentwicklung zusammengeführt. Differenzierte Aussagen zur Situation des 
Gebietes in seiner Funktion als Natura 2000-Gebiet sowie als Siedlungs-, Kultur- und Wirt-
schaftsraum enthalten zugehörige Fachbeiträge. 
 
 

3.2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 

3.2.1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

3.2.1.1 Landwirtschaft 

zu 01: Von der gesamten Fläche des Landkreis Stade werden etwa 72 % durch die Land-
wirtschaft und 7 % durch die Forstwirtschaft genutzt. 

                                                           
40 Integrierter Bewirtschaftungsplan  für Natura 2000 im niedersächsischen Elbeästuar(IBP Elbe) 
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Die Bruttowertschöpfung41  der Land- und Forstwirtschaft, bezogen auf die gesamte wirt-
schaftliche Entwicklung im Landkreis Stade, hat 2007 an einen Anteil von 2,47 % und liegt 
damit deutlich über dem niedersächsischen Durchschnittswert  
In der Landwirtschaft arbeiten zzt. etwa 1.770 Vollbeschäftigte sowie rd. 10.000 Teilbe-
schäftigte sowie Beschäftigte in den vor- und nachgelagerten Bereichen.  
 
Die Struktur der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert 
Die Verringerung der landwirtschaftlichen Betriebe von 3.154 im Jahr 1995 auf nur noch 
1.684 landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 2007 zeigt den Strukturwandel. Im Landkreis 
Stade werden ca. 1000 Betriebe im Haupterwerb bewirtschaftet, mit einer durchschnittli-
chen Fläche von 62 ha. Das sind 10 ha mehr als der niedersächsische Durchschnitt. 
Von 80.611 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche werden 49,9 % als Ackerland und 39,5 
% als Grünland genutzt. Die restlichen Flächen sind Dauerkulturen sowie Brachen. Auf 
dem Ackerland stehen 17.700 ha Getreide 11.500 ha Futterbau (überwiegend Silomais) 
gegenüber. Der Futterbauanteil liegt damit weit über dem niedersächsischen Durchschnitt 
und hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. 
Der Landkreis Stade weist 1,25 Großvieheinheiten pro ha auf und liegt damit knapp über 
dem niedersächsischen Durchschnitt von 1,14 GV. Mit 42 Milchkühen je 100 ha hebt sich 
der Landkreis jedoch deutlich vom niedersächsischen Durchschnitt von 27 Milchkühen ab. 
Auch die Entwicklung des gesamten Kuhbestandes verläuft im Landkreis Stade von 1995 
bis 2007 mit einer Steigerung um 5% auf rund 34.000 Kühe, anders als in Niedersachsen. 
Dort ist im selben Zeitraum ein Rückgang von 18% erfolgt. 
Die Anzahl der Milchkuhbetriebe hat sich in dem beschriebenen Zeitraum in Stade auf 479 
Betriebe halbiert, die Tierzahl pro Milchviehbetrieb auf 71 verdoppelt. (vgl. Landwirtschaftli-
cher Fachbeitrag 2010 42). 
 
Aufgrund des Generationswechsels in den Obstbaubetrieben mit gleichzeitiger guter und 
fundierter Ausbildung der Betriebsleiter ist für die meisten Betriebe das Bestehen gesichert. 
 
Durch den Strukturwandel konnte die Ausgangssituation der Obstbaubetriebe hinsichtlich 
der Flächenausstattung im Fachbeitrag 1995 noch als ausreichend bezeichnet werden. 
Der Bau der A 26 hat zu Flächenverlusten geführt, sowohl durch die Überbauung als auch 
durch die Bereitstellung von Ausgleichsflächen. Durch den Bau der geplanten A 20 wird es 
zu weiteren Flächenverlusten kommen. 
Ungeachtet dessen, sollte die Zerschneidung und Verkleinerung der zusammenhängenden 
Obstbaugebiete verhindert werden. 
In der Flächennutzungsplanung sind die Veränderungen hinsichtlich des Kleinklimas, der 
Immissionen und der Arbeitserschwernisse stärker zu berücksichtigen, um die Obstbau-
würdigkeit einer Fläche zu erhalten. 
 
Zur Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebsstandorte ist eine vorausschauende Pla-
nung zur Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe und eine Entflechtung 
der Nutzungsansprüche im ländlichen Raum erforderlich. Dabei sind im Vorfeld der Bau-
leitplanung raumordnerische Regelungen durch die Regionalplanung erforderlich. 
 
Im Abwägungsprozess zwischen der Landwirtschaft und der kommunalen Bauleitplanung 
ist zu berücksichtigen, dass durch die bauliche Entwicklung der Gemeinden, insbesondere 
auf der Geest, landwirtschaftliche Betriebe vielfach erhebliche Schwierigkeiten haben, be-
triebliche Erweiterungen auf den Hofstandorten durchzuführen. Die gemeindliche Bauleit-
planung ist deshalb aufgefordert, vorsorglich die sich aus der Landwirtschaft und der 

                                                           
41 Die Bruttowertschöpfung ist der Wert aller in einem Gebiet entstandenen Einkommen aus Unternehmertätigkeit, 
unselbständiger Arbeit und Vermögen. Der hier angegebene Wert bezieht sich auf die Bruttowertschöpfung zu Markt-
preis. 
42 Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2010 zum Regionalen Raumordnungsprogramm, LWK Hannover, Bezirksstelle 
Bremervörde, 2010 
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Wohnbebauung unterschiedlich ergebenden Ansprüche zu koordinieren; dies gilt beson-
ders für Intensivtierhaltungsanlagen gemäß 4. BImSchVO  
 
Die Herstellung vom landwirtschaftlichen Rohprodukt bis zum Fertigprodukt sollte in einer 
Region erfolgen. Dadurch bleiben Arbeitsplätze bestehen, es werden aber auch neue ge-
schaffen und die Transportwege werden gering gehalten. 
 
zu 02: Als Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft sind in der zeichnerischen Darstellung des 
RROP festgelegt: 
• Gebiete mit relativ hoher, natürlicher Ertragskraft, 
• Sonderkulturen Altes Land (Gebiete mit hoher wirtschaftlicher Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit), und 
• Gebiete zur Pflege der Kulturlandschaft. 

Die fachlichen Grundlage (s. a. Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2010 zum RROP) für die 
Festlegung der Gebiete ist das standortbezogene natürliche ackerbauliche Ertragspotenzi-
al. Es entspricht dem nachhaltigen durchschnittlichen Leistungsvermögen des Bodens bei 
optimaler Bewirtschaftung. 
Herangezogen wird die so genannte AEpot-Klassifizierung des Niedersächsischen Lan-
desamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Berücksichtigt werden die Klassen 4 
(mittel) bis 7 äußerst hoch für den Bezugsraum Stade. Hiermit ist die Vergleichbarkeit der 
Bodeneinheiten im Landkreis Stade gegeben. 
Demgegenüber wird im landwirtschaftlichen Fachbeitrag vorgeschlagen, sämtliche land-
wirtschaftliche Nutzflächen als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auszuweisen.  
 
Die Betriebe mit einem hohen Standarddeckungsbeitrag haben selbstverständlich eine 
hohe wirtschaftliche Bedeutung. Regionalplanerisch sind diese Gebiete aber nicht zu 
schützen, da ihre Einstufung vom Marktgeschehen bzw. der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Landwirtes abhängt. 
Dagegen ist das natürliche Ertragspotenzial, erstmal unabhängig von allen möglichen Ver-
besserungsmöglichkeiten, ein schützenwertes Gut an sich. 
 
Überlagerungen zwischen Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft und Vorranggebieten Natur 
und Landschaft bzw. Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, sind miteinander 
verträglich, da die gute fachliche Praxis43 in der Landwirtschaft zum Einen den Zielen des 
Naturschutzes und der Landespflege dient, und zum Anderen der Landwirtschaft für die 
Pflege der Kulturlandschaft eine besondere Bedeutung zu kommt. 
 
zu 03 – 07: Vorbehaltsgebiete mit der besonderen Bedeutung für die Erhaltung der Kultur-
landschaft sind rd. 14 % der gesamten landwirtschaftlichen Flächen. 
Diese Flächen sind dazu prädestiniert, nicht in erster Linie landwirtschaftliche Güter son-
dern Umweltgüter zu produzieren. Unbelastetes Trinkwasser, gesunde Böden, artenreiche 
Lebensgemeinschaften an Tier und Pflanze und nicht zuletzt eine gesunde Atmosphäre 
(durch Vermeidung klimaschädlicher Prozesse, wie der Mineralisation von moorigen Grün-
ländereien). Zu den Umweltgütern gehört auch der Erhalt eines Landschaftsbildes, das 
eine gewachsene Kulturlandschaft zeigt, deren Schönheit und Eigenart zur Erholung in der 
Flur einlädt.44 
Bereiche in denen die Landwirtschaft eine besondere Funktion für Trinkwasser, Boden, 
Klima und Kulturlandschaft hat, sind bei allen raumbeanspruchenden Planungen zu be-
rücksichtigen, zu unterstützen und langfristig zu sichern. 
 
Im Landkreis Stade ist insbesondere der Charakter der Landschaftsschutzgebiete 
“Schwinge und Nebentäler”, “Auetal” sowie “Estetal und Goldbecktal” historisch durch die 
landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Mit Unterschutzstellung von landwirtschaftlichen 
                                                           
43 vgl. http://www.bfn.de/0313_gfp.html und http://www.agrarrecht.de/download/gfPBoden.pdf  
44 Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2010; Kap 6.3 
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Flächen im LSG hat die Landwirtschaft die Aufgabe, den Charakter des Gebietes und da-
mit die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie das Landschaftsbild mit seiner Viel-
falt, Eigenart und Schönheit zur erhalten. 
Einzelne Regionen im Landkreis Stade sind durch einen hohen Anteil an Grünland geprägt. 
Schwerpunkträume Grünlanderhaltung befinden sich u. a. im westlichen Bereich des ehe-
maligen Baljer Außendeiches, im NSG “Allwördener Außendeich/Brammersand”, im NSG 
“Asselersand”, sowie in den Niederungen der Schwinge, Aue und Este. Die Elbinsel Kraut-
sand, der gesamte Bereich des Kehdinger Moores sowie der Bereich der Oste zwischen 
Burweg und Behrste und die Grünlandbereiche zwischen Horneburg und Neukloster sowie 
östlich Buxtehudes zählen dazu. 
 
In den in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorranggebieten Natur und Land-
schaft und Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung erfüllt die Landwirtschaft die 
besonderen Funktionen für den Naturhaushalt. 
In den festgelegten Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft und Grünlandbewirtschaf-
tung, -pflege und -entwicklung übernimmt die Landwirtschaft besondere Funktionen für die 
Landschaftspflege. 
 
Die Vorbehalts- und Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 
haben als Grundlage das Feuchtgrünlandprogramm des Landes Niedersachsen45. Die im 
Grünlandschutzkonzept festgelegten Schwerpunkträume zur Grünlanderhaltung und das 
Grünland der Biotopkartierung Niedersachsens sind besondere Gebiete, die zur Vorsorge 
für die weitere landwirtschaftliche Entwicklung erforderlich sind. Der Landwirtschaft kommt 
in diesem Bereich für die Landschaftspflege bzw. den Naturhaushalt eine besondere Funk-
tion zu. 
 
Besondere Funktionen im Bereich der Kulturlandschaftspflege erfüllt die Landwirtschaft mit 
ihrem Angebot an Unterkünften im Bereich “Urlaub auf dem Bauernhof”, aber auch mit der 
Pensionspferdehaltung und mit der Kombination von Landwirtschaft und Gaststätten. 
Schwerpunkte für Pensionspferdehaltung befinden sich in Stade, Buxtehude, Drochtersen 
sowie im Alten Land, in Beckdorf, Harsefeld, Deinste, Fredenbeck und in Nordkehdingen. 
 
Maßnahmen der Flurneuordnung dienen der Verbesserung der Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Landwirtschaft und tragen damit zur positiven Entwicklung der Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse im ländlichen Raum bei und zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Bei größeren Infrastrukturmaßnahmen sind Unternehmensflurbereinigungsverfahren sinn-
voll, um die entstehenden Landnutzungskonflikte zu entflechten und negative Auswirkun-
gen auf die Landentwicklung zu vermeiden. 
 
In den Vorranggebieten Trinkwassergewinnung bestehen bereits zwischen der Landwirt-
schaft und den Versorgungsunternehmen Kooperationen die die Schonung des Grundwas-
sers zum Ziel haben. 
 
zu 08: Durch die Ausweisung von Vorranggebieten für Grünlandbewirtschaftung, -pflege 
und -entwicklung werden keine raumordnerischen Vorentscheidungen über Art und Intensi-
tät der Grünlandnutzung und über Ausweisung von Schutzgebieten getroffen. Erst mit ver-
traglichen Regelungen kann eine Änderung der Nutzungsart und -intensität erfolgen.  
 
 

3.2.1.2 Forstwirtschaft 

Im Landkreis Stade beträgt der Waldflächenanteil rd. 6% und liegt damit weit unter dem 
Wert für das Land Niedersachsen mit rd. 23% und dem Bundesdurchschnitt mit rd. 30%. 

                                                           
45  Feuchtgrünlandprogramm des Nieders. Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz 
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Die Waldverteilung ist vergleichsweise unausgewogen. Einzelne Gemeinden sind als sehr 
waldarm, teilweise extrem waldarm (unter 10% Waldanteil) zu bezeichnen. Dies ist nach 
den aktuellen Zahlen zur Katasterfläche46 die Gemeinden Agathenburg, Ahlerstedt, Apen-
sen, Beckdorf, Düdenbüttel, Fredenbeck, Hammah, Himmelpforten, Kutenholz, und Not-
tensdorf. Berücksichtigen wird dabei, dass es sich bei den Elb- und Ostemarschen nicht 
um klassische Waldstandorte handelt. 
 
Wald ist im Landkreis als Lebensraum und mit den damit verbundenen jeweils unterschied-
lichen relevanten Funktionen für sich insgesamt ein schützenswertes Gut auch aufgrund 
der unterdurchschnittlichen Bewaldung des Landkreises. 
 
Die verschiedenen Funktionen des Waldes (Bodenschutz, Immissions- und Lärmschutz, 
Klimaschutz, Sichtschutz) sollen grundsätzlich auf derselben Fläche erfüllt werden. Bei 
Konflikten zwischen einzelnen Waldfunktionen müssen Lösungen gesucht werden, bei 
denen die Gesamtleistung des Waldes nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit am höchs-
ten ist.  
 
Die Erzeugung des Naturproduktes Holz wird der Ökonomie und der Ökologie gleicherma-
ßen gerecht. Wälder und langlebige Holzprodukte binden im großen Umfang CO2 und min-
dern damit den Treibhauseffekt. Auch der Verbrauch von Brennholz ist CO2-neutral, da 
freigesetzter Kohlenstoff wieder in Holz gebunden wird. 
Der Wert des Waldes für Umweltpflege und Erholung hat deutlich zugenommen, zugleich 
gewinnt aber auch seine Rohstofffunktion bei steigender Verknappung aller nicht reprodu-
zierbaren Rohstoffvorräte an Bedeutung. Holz wird im Vergleich mit anderen Rohstoffen 
umweltfreundlich und nachhaltig erzeugt. 
 
Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist eine Wirtschaftsweise, die nach den gesicherten Er-
kenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, ver-
jüngt, pflegt und schützt. 
Die Bewirtschaftung eines artenreichen Wildbestandes muss im Einklang mit einer ökologi-
schen Waldentwicklung stehen.  
 
Der Waldrand stellt eine breit gefächerte biotopreiche Übergangszone zwischen Wald und 
angrenzenden Flächen dar.  
Der Waldrand spielt nicht nur eine wichtige Rolle für die Sturmsicherheit von Waldbestän-
den, sondern gleichermaßen auch für den Erlebniswert einer Landschaft und den Natur-
schutz. In der Regel sollen Waldränder in angemessener Tiefe aus heimischen Kraut-, 
Strauch- und Baumarten abwechslungsreich aufgebaut und entwickelt werden. 
 
Es gibt in Niedersachsen keine gesetzliche Forderung für einen Abstand zwischen Wald 
und Wohnbebauung. Gemäß Landes-Raumordnungsprogramm 2008 sollen Waldränder 
von störenden Nutzungen und Bebauungen freigehalten werden. 
Mit der Festlegung eines Mindestabstandes von 35 m im RROP wird diese Aussage präzi-
siert. Für die planenden Gemeinden ist damit der Hinweis verbunden, sich im Rahmen der 
Bauleitplanung näher damit auseinanderzusetzen. 
 
Den Waldschäden47 liegt ein ganzer Komplex von Schadfaktoren und Wirkungsketten 
zugrunde. Den Einträgen, Umsetzungen und dem Verbleib von Luftschadstoffen in den 
Wäldern bzw. Waldböden kommen dabei Schlüsselrollen zu. Weitere Bodenversauerung, 
beginnender Austrag von Stickstoff aus den Böden in das Grundwasser, Nährstof-
fungleichgewichte, Artenverarmung von Flora und Fauna und damit die Destabilisierung 
von Waldökosystemen folgen daraus in Abhängigkeit vom Standort. Die Bodenschutzkal-

                                                           
46 Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen Flächenerhebung Tabelle Z0000001 
47  siehe zuletzt Waldschadensberichts 2010 des Bundes Landwirtschaftsministeriums bzw. der Waldzustandsbericht 
des Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 
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kung (sog. Kompensationskalkung) und eine nach ökologischen Gesichtspunkten ausge-
richtete Forstwirtschaft sind wichtige Maßnahmen und Konzepte, der Destabilisierung von 
Wäldern entgegen zu wirken. 
 
Die Verbesserung der gegenwärtigen Situation hängt aber ganz wesentlich von der Herab-
setzung des Schadstoffgehalts in der Luft ab. Diesem Gesichtspunkt ist bei Entscheidun-
gen auf allen Ebenen, sowohl für den Bereich der Industrie, des Handwerks, des Verkehrs 
als auch der privaten Haushalte Rechnung zu tragen. 
 

3.2.1.3 Fischerei 

Die Nutzung der Gewässer für die ordnungsgemäße Fischerei ist durch das nieders. Fi-
schereigesetz bzw. verschiedene Erlasse geregelt. 
Die im Landkreis eingetragenen Anglervereine haben sich zu einem Kreisverband zusam-
mengeschlossen. Die Satzung des Kreisverbands enthält in seinem §2 Zielsetzungen zur 
aktiven Naturschutzarbeit. 
Für die Stabilisierung und Förderung des Fischbestandes sollten die Entwässerungssyste-
me aufgewertet werden. Hierzu gehört ein Bewirtschaftungsplan, der die Wasserstände 
regelt und die Durchgängigkeit fördert. 
 
 

3.2.2 Rohstoffgewinnung 

zu 01/02: Niedersachsen verfügt über eine Anzahl unterschiedlicher mineralischer Rohstof-
fe aus oberflächennahen Lagerstätten.  
Nach der Flächennutzungserhebung 2009 zählen im Landkreis Stade 459 ha als Abbau-
land. Der Anteil an der Kreisfläche beträgt 0,4 %. 
 
Neben der Bodenbeanspruchung treten bei der Rohstoffgewinnung Umweltbeeinträchti-
gungen während des Abbaus auf. Dazu zählen die mögliche Beeinträchtigung des Grund-
wassers, die ästhetische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes über einen großen Zeit-
raum und evtl. die bleibende Zerstörung einmaliger Landschaftsteile. Diese Belange sowie 
die zunehmende Verknappung der Rohstoffe erfordern eine sparsame und schonende 
Gewinnung und Verwendung von Rohstoffen, die Konzentration und die Renaturierung der 
Abbaustellen. Hierzu gehört auch die Wiederverwendung von bereits verwendeten Roh-
stoffen bzw. der Ersatz von Rohstoffen durch andere Stoffe. 
 
Es ist Aufgabe der Raumordnung, die verschiedenen Nutzungsansprüche aufeinander 
abzustimmen und die Verfügbarkeit der Rohstoffe langfristig zu sichern. Die Abwägung der 
verschiedenen Belange soll gleichgewichtig erfolgen. Grundlage für diesen Entschei-
dungsprozeß sind die vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie bereitgestellten 
Rohstoffsicherungskarten (RSK) im Maßstab 1:25.000 (Stand 2010) sowie die Vorgaben 
des LROP 2008/2012.  
 
Die Rohstoffsicherungskarten enthalten in ausgewerteter und vereinfachter Form alle In-
formationen über die Abgrenzung, Art und Bedeutung oberflächennaher Lagerstätten im 
Landkreis. 
Die Lagerstätten werden nach ihrer Wertigkeit unterschieden in 

• Lagerstätten 1. Ordnung (von überregionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung). 
• Lagerstätten 2. Ordnung (von lokaler bis regionaler volkswirtschaftlicher Bedeutung). 
• Gebiete mit wertvollen Rohstoffvorkommen 

Hierbei handelt es sich um Flächen, aus denen einzelne Informationen vorliegen, die 
auf das Vorhandensein von Lagerstätten hindeuten. Eine genaue Abgrenzung und 
Bewertung ist zurzeit jedoch nicht möglich. 
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Die in den Rohstoffsicherungskarten dargestellten Lagerstätten und Rohstoffvorkommen 
sind, nach Abwägung mit anderen Belangen, in die zeichnerische Darstellung übernommen 
worden. Dabei sind die Lagerstätten 1. und 2. Ordnung als Vorranggebiet Rohstoffgewin-
nung dargestellt. Die Gebiete mit wertvollen Rohstoffvorkommen sind als Vorbehaltsgebiet 
Rohstoffgewinnung ausgewiesen. 
 
Darüber hinaus bezieht sich die Festlegung der Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete 
grundsätzlich nur auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen. Raumbedeutsam 
sind Planungen und Maßnahmen (§3 Abs. 1, Nr. 6 ROG), in diesem Falle Bodenabbauten, 
die in Anlehnung an die Raumordnungs-Verordnung des Bundes eine Größe von 10 ha 
und mehr haben (s. RoV § 1 Nr. 17). Es bedarf aber der Einzelfallprüfung. 
 
In Vorbehaltsgebieten sind alle raumbedeutsamen Planungen, d. h. Planungen und sonsti-
ge Maßnahmen, durch die Grund und Boden in Anspruch genommen oder die räumliche 
Entwicklung eines Gebietes beeinflusst wird, so abzustimmen, dass diese Gebiete in ihrer 
Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.  
 
Bodenentnahmestellen können als Nachfolgenutzung der natürlichen Sukzession über-
lassen werden, soweit durch Funktionsüberlagerung in der zeichnerischen Darstellung 
nichts anderes bestimmt ist. Bei im Zuge des Abbaus entstehenden Gewässern wird 
hinsichtlich der Folgenutzung auf den Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 05.03.2012 verwiesen. 
 
zu 03/04: Kies-, Sand- und Tonentnahmestellen sind anthropogen bedingte Land-
schaftselemente. Für selten gewordene Pflanzen und Tiere sind sie von existentieller 
Bedeutung. Sie sind wertvolle Refugien für die Tierwelt der Kulturlandschaft, im beson-
deren Maße auch gerade für Arten, die auf Extrem- und Sonderstandorte angewiesen 
sind. 
Allgemein können in reich gegliederten Sand-/ Kiesgruben in jeweils verschiedenen 
Biotoptypen viele hundert Tierarten erwartet werden. 
Sekundärbiotope wie offen gelassene Sandgruben, haben eine hohe Bedeutung für 
Arten- und Lebensgemeinschaften. Weiterhin besitzen sie als Vernetzungselemente 
eine hohe Wertigkeit. 
 
Das Sandvorkommen von Ovelgönne ist von mindestens regionaler Bedeutung. 
Die teilweisen Überlagerungen der Vorranggebiete mit dem Landschaftsschutzgebiet LSG 
22 „Buxtehuder Geestrand“ sind in der Verordnung zu berücksichtigen. 
 
Bei den Torflagerstätten handelt es sich um Hochmoortorfe. Wegen der hervorragenden 
Qualität sind sie von überregionaler Bedeutung (Abstimmung mit Naturschutzbelangen). 
Ziel sollte es sein, im Zuge der Klimastabilisierung, leistungsfähige CO2-Speicher durch 
Moore großflächig zu installieren. 
Für das Neulandermoor erfolgt eine Darstellung als Vorranggebiet auf der Basis der Vor-
gaben des Landes-Raumordnungsprogramms 2008/2012. 
Die Festlegungen in der zeichnerischen Darstellung greifen die Vorgaben des LROP auf 
und konkretisieren diese. Darüber hinaus ist kein weiterer Torfabbau vorgesehen. 
 
 
zu 05: Im Bereich der Elbe-Marsch stehen großflächig Kleiablagerungen an. Diese werden 
an verschiedenen Stellen für die Gewinnung von Material für den Deichbau, sowie als 
Rohstoff für die Ziegelindustrie genutzt. Insbesondere für die Ziegelindustrie müssen ganz 
spezielle Qualitätsanforderungen gegeben sein. Aufgrund der geologisch bedingten star-
ken Schwankungen ist eine genaue Bewertung der Rohstoffqualitäten nur mit sehr großem 
Aufwand möglich. Da die entsprechenden Rohstoffe praktisch nur im eingedeichten Mar-
schenbereich vorhanden sind, haben die Kleiablagerungen regionale Bedeutung. 
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zu 06: Im Landkreisgebiet liegen in größerer Tiefe Salzstrukturen oder Teile vor. 
Die Salzstrukturen haben wirtschaftliche Bedeutung für die Salzgewinnung im Tiefsolver-
fahren wie für die Anlage von Speicherkavernen.  
Die Salzstöcke Stade und Harsefeld unterliegen bereits einer intensiven, wirtschaftlichen 
Nutzung durch Salzgewinnung im Tiefsolverfahren, z. T. kombiniert mit der Erstellung von 
Kavernen für Speicherzwecke. Mögliche Nutzungsoptionen umfassen auch potenziell eine 
Wind-Wasserstoff-Einlagerung. 
Die Nutzung weiterer Salzstrukturen kann mittel- bis langfristig von volkswirtschaftlicher 
Bedeutung sein. 
 
 

3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 

zu 01-05: Grundlegendes Merkmal des Tourismus ist die Ortsveränderung. Tourismus und 
Naherholung kann sich nur entwickeln, wenn diese Möglichkeit gegeben ist. Die privaten 
Motorisierung ermöglicht eine hohe Mobilität und schafft die Möglichkeit für Ausflüge und 
Reisen. Nach dem 2. Fahrradbericht liegt der Radverkehrsanteil bei weitgehend stabilen 
Verkehrsanteilen des Radverkehrs an allen Wegen bei 9 %. Die Fahrleistung des Radver-
kehrs wurde auf über 30 Mrd. Personen-Kilometer gesteigert. Dominante Fahrzwecke sind 
der Freizeit- und der Einkaufsverkehr. 48 

 
Für die Erholungs- und Freizeitaktivitäten hat die freie Landschaft eine große Bedeutung 
erlangt. Die Landschaft in ihrer natürlichen Gestalt mit den unterschiedlichen Strukturen der 
Geest, des Alten Landes und Kehdingens und insbesondere die Elbe, stellen das Potential 
für den Erholungsverkehr und den Tourismus dar. Es muss das von allen Seiten getragene 
Ziel sein, dieses gegebene Vermögen in seiner natürlichen Form zu erhalten.  
Erholungsgebiete von überregionaler Bedeutung sind 
• die Elbe, 
• das Alte Land, 
• Krautsand. 

Regionale Bedeutung haben  
• der Rüstjer Forst, 
• das Auetal zwischen Harsefeld und Horneburg, 
• das Estetal zwischen der Kreisgrenze und Buxtehude, 
• der Neukloster Forst, 
• der Bereich Harsefeld-Wiegersen/Sauensiek, 
• die Oste-Niederung zwischen Großenwörden und Gräpel 
• der Bereich Freiburg/Wischhafen, 
• der ehemalige Außenbereich in Nordkehdingen. 
Diese Bereiche sind durch entsprechende Infrastruktur zu entwickeln.  
 
Im Landkreis Stade gibt es eine Reihe von kulturhistorisch bedeutsamen Wegen und Pfa-
den. Diese Markt-, Kirch- und Mühlenwege waren Bestandteil sowohl der regionalen Ver-
kehre, als auch des „Fernverkehrs“.  
Die fachliche Abstimmung und konzeptionelle Betreuung erfolgt für touristische Nutzung 
durch den Tourismusverband Landkreis Stade e. V. 
 
Die aus den Naturräumen durch menschliches Einwirken hervorgegangenen Kulturland-
schaften zeigen im Landkreis Stade einen unterschiedlichen Grad an Ursprünglichkeit. 
Die kulturelle Identität bemisst sich in starkem Maße an den vorhandenen kulturellen 
Sachgütern, insbesondere den Bau- und Kunstdenkmalen. Gerade in einer Zeit der globa-

                                                           
48 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), 2. Fahrradbericht der Bundesregierung 
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len Entwicklungsverläufe mit dem Trend zu internationalisierten Strukturen und Formen 
kommt aber der Erhaltung der regionalen Eigenart erhöht Bedeutung zu. 
Die Baudenkmale im Landkreis Stade werden durch den Gebäudetypus des „Niederdeut-
schen Fachhallenhauses“ beherrscht. Die einzelnen Gebäudeformen unterscheiden sich 
nach regionaler Zugehörigkeit in der baulichen Gestalt erheblich. 
Neben den bäuerlichen Wohn- und Wirtschaftgebäuden zeugen noch Burgen (Burganlage 
in Harsefeld), Schlösser (Schloss Agathenburg), und Herrensitze (in Freiburg, Horneburg, 
Jork), Bürgerhäuser, öffentliche Gebäude, Parks (Anlage beim Schloss Agathenburg) und 
Friedhöfe von der Geschichte. 
Außer Gebäuden gibt es noch weiter bauliche Anlagen, die Kriterien als Kulturgüter erfül-
len, wie Technische Bauwerke, wie Wind- und Wassermühlen, Deiche, Wurten und Leucht-
türme. 
Neben den Baudenkmalen gibt es die archäologischen Denkmale. 
Städtebauliche Schwerpunkte der kulturellen Sachgüter sind die Orte Freiburg, Gu-
derhandviertel, Estebrügge, Jork-Borstel, Jork-Moorende und Steinkirchen sowie Buxtehu-
de und die Hansestadt Stade. Diese Orte zeichnen sich durch einen hohen Anteil histori-
scher, denkmalgeschützter Bausubstanz aus und sind in ihrer Struktur in charakteristischer 
Form erhalten und wenig geschädigt. Die Erhaltung dieses unverwechselbaren Profils soll-
te der hervorgehobene Gesichtspunkt aller Planungen bei der weiteren Entwicklung sein. 
Die Orte sind in der zeichnerischen Darstellung gekennzeichnet. 
Innerhalb der Elbmarschen nimmt das Alte Land aufgrund seiner Besiedlungsgeschichte 
und topografischen Struktur eine Sonderstellung ein. 
In einem Begleit-Gutachten49  zum Bau der Autobahn A26 wird zur Bedeutung des Alten 
Landes folgendes ausgeführt: 
„Das Alte Land ist eine historische Kulturlandschaft von besonderer Eigenart. Sowohl die 
Kultivierung als auch die Nutzung haben eine anthropogen geprägte Landschaft mit unter-
schiedlichen Kulturlandschaftsteilen entstehen lassen. 
Der Erhaltungszustand kann im Vergleich zu anderen historischen Kulturlandschaften in 
Niedersachsen als sehr gut bewertet werden. Diese Bewertung bezieht sich auf die Ge-
samtstruktur des Alten Landes als Kulturlandschaft.“ 
 
Die Gemeinde Jork und die Samtgemeinde Lühe haben als Grundsatzbeschluss ein 
gemeinsames Leitbild für die Kulturlandschaft Altes Land sowie eine „Altländer Charta“ 
am 03.03.2010 bzw. am 16.03.2011 beschlossen. 
Die Charta zur Kulturlandschaft Altes Land50 zielt auf den Schutz des autonomen, au-
thentischen und integralen Charakter dieser Kulturlandschaft. Ihr heutiger Erhaltungs-
zustand ist nicht nur besser als in den anderen europäischen Gebieten, sondern auch 
als in den niederländischen Mutterlandschaften und wird weit reichend durch beste-
hende Managementelemente erhalten und gestützt (Baufibel, Charta, Ortsgestaltungs-
satzungen, Bausatzungen...). 
 
Die Bewerbung erfolgt als organisch entwickelte, andauernde Kulturlandschaft und ist 
angedacht als serielle transnationale Nominierung zusammen mit den Niederlanden 
und Polen. 
Die beiden Kommunen haben ihren Vorschlag dem Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur mit Datum vom 27.10.2011 zugeleitet. 
 

                                                           
49 Kulturlandschaftliches Gutachten. Auswirkungen der A 26 im Alten Land: Trassenvergleich im Raum Rübke Bearb. v. Drs. P. 
Burggraaff und Dr. K-D. Kleefeld 
50 http://www.jork.de/portal/seiten/altlaender_charta_leitbild_der_kulturlandschaft-904000045-
20380.html?naviID=904000135&brotID=904000135&rubrik=904000002&  
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zu 06: Bedeutung, gerade auch im Zusammenhang mit der Elbe als überregional bedeut-
samer Erholungsbereich, haben die Sportboothäfen an der Elbe oder in den Nebengewäs-
sern.  
Die regionale Bedeutung begründet sich an Kapazitäten und standörtlichen bzw. raum-
strukturellen Rahmenbedingungen (vgl. Interessengemeinschaft Flussläufe an der nieders. 
Unterelbe). 
 
Zur Beurteilung der regionalen Bedeutung der vorhandenen Sportboothäfen werden fol-
gende Kriterien herangezogen werden: 

• Land- und seeseitige Erreichbarkeit  
• Vorhandene Infrastruktur 
• Räumlicher Liegeplatzbedarf, Hafenvielfalt  
• Touristische und landschaftliche Attraktivität  

 
Raum nehmen alle Sportboothäfen in Anspruch. Die Beeinflussung der räumlichen Ent-
wicklung erfolgt über den Mikrostandort hinaus erst ab einer bedeutenden Anzahl an Lie-
geplätzen. 
Als Hilfe zur Abgrenzung kann die Raumordnungs-Verordnung des Bundes herangezogen 
werden. Hier werden erst für Häfen ab einer Größe von 100 ha (§1 Nr. 7) bzw. große Frei-
zeitanlagen (§ 1 Nr. 15) als raumbedeutsam angesehen. 
Ministerielle Empfehlungen zur Durchführung von Raumordnungsverfahren hatten eine 
Grenze von 200 Liegeplätzen bei Sportboothäfen für die Durchführung eines Raumord-
nungsverfahrens vorgesehen. 
Daraus und aus den Kriterien der Broschüre der Interessengemeinschaft zur Schifffahrt auf 
der Unterelbe51 und des Gutachtens zur Maritimen Landschaft52 folgende Einschätzung: 
Von regionaler und struktureller Bedeutung werden die Sportboothäfen Stadthafen Stade, 
Stadersand, Buxtehude, Drochtersen-Ruthenstrom, Wischhafen, Steinkirchen, Jork-
Neuenschleuse und Freiburg (aus strukturpolitischen Gründen) eingestuft. 
 
Die Häfen mit historischer Bedeutung werden in der Bestandaufnahme des Gutachtens zur 
Maritimen Landschaft Unterelbe genannt. Sie haben touristische Bedeutung für die Ge-
meinden. 

Lage/Gemeinde Bezeichnung

Buxtehude Alter Hafen

Buxtehude Fleethafen Buxtehude

Drochtersen Hafen Dornbusch

Drochtersen Hafen Barnkrug

Drochtersen Hafen Gauensiek

Freiburg (Elbe) Hafen Freiburg

Grünendeich Schiffsliegeplatz Grünendeich

Jork Hafen Jork-Borstel

Stade Alter Hafen

Stade Stadthafen

Stade Holzhafen Stade

Stade Hafen Abbenfleth

Stadersand Hafenkaianlage Nothafen Stadersand

Steinkirchen Alter Hafen

Twielenfleth Elbanleger
Wischhafen Traditionshafen Wischhafen

Häfen mit historischer Bedeutung im Landkreis Stade

 
 

                                                           
51 Interessengemeinschaft Flusshäfen der niedersächsischen Unterelbe „Zur Situation der Schifffahrt und Häfen der 
Niedersächsischen Unterelbe“, März 2011 
52 Maritime Landschaft Unterelbe Bd. 1, Leitprojekt der Metropolregion Hamburg, BTE 11.2000 
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Regionale Bedeutung haben der überregional bekannte Estering für den Motorsport und für 
den Segelflugsport der Flugplatz Stade-Süd; für den Golfsport die Plätze in Buxtehude und 
Deinste, die Reitsportanlage in Stade-Barge sowie die Eissportanlage in Harsefeld als ü-
berregional bekannte Anlage für den Eissport.  
 
Der Landkreis Stade hat aufgrund seiner Lage und mit seinen bestehenden regionalen und 
überregionalen Radwanderwegen (Elberadweg, Nordseeküsten-Radweg, Radweg vom 
Teufelsmoor zum Wattenmeer, Deutsche Fährstraße, Esteradweg) große Potentiale im 
Fahrradtourismus. Ziel des Radwegekonzeptes war es daher, die vorhandenen Radwege 
noch besser für den Radtourismus und die Naherholung zu erschließen. 
Das vorhandene Wegenetz wurde nach Wegequalitäten und begleitender Infrastruktur ü-
berprüft. Auf dieser Grundlage erfolgten die Entwicklung eines Radroutennetzes und die 
Erstellung eines Beschilderungsplanes. für eine einheitliche Beschilderung. 
 
zu 07: Die Verbindung zwischen freier Landschaft und Innenbereich kann über ein Fuß- 
und Radwegenetz erfolgen. Wohnungsnahe Einrichtungen für Sport und Erholung wie 
Sport- und Spielplätze, Kleingärten und Friedhöfe können durch dieses Netz eingebunden 
werden, ebenso die siedlungsbezogenen Erholungsflächen (Parkanlagen, Grünzonen, 
Kleingärten).  
 
Als erholungsbedeutsame Aktivität gewinnt das Freizeitreiten, verbunden mit der Pensi-
onspferdehaltung, zunehmend an Bedeutung. Neben dem Bereich der Samtgemeinde 
Nordkehdingen, bestehen auch in den Städten, Gemeinden/Samtgemeinden Hansestadt 
Stade, Stadt Buxtehude (Ostmoor, Ottensen), Jork, Lühe, Beckdorf, Harsefeld, Deinste und 
Fredenbeck positive Ansätze, die es gilt, mit anderen Erholungsaktivitäten, -attraktionen 
und -einrichtungen zu verbinden. 
Nordkehdingen bietet darüber hinaus mit seiner bedeutsamen Vogelwelt besondere Natur-
erlebnisse. 
 
Segelflugplätze bedürfen der Genehmigung gemäß § 6 Luftverkehrsgesetz. 
Modellflüge bedürfen nur in bestimmten Fällen der Erlaubnis nach § 16 Luftverkehrsord-
nung, u. a. wenn Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren in einer Entfernung von weniger 
als 1,5 km von Wohngebieten betrieben werden sollen. 
Diese dem Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren Lärmbelästigungen dienende Be-
dingung ist auch ein regionalplanerisches Beurteilungskriterium. Daneben sind Segelflug-
plätze und Gelände für Modellflug nicht in Vorranggebieten Natur und Landschaft zulässig. 
In Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft bedarf es einer Abwägung der unterschiedli-
chen Belange. 
Diese Gebiete haben für den Naturschutz und die Landschaftspflege einen hohen, der All-
gemeinheit dienenden Stellenwert. Eine Vereinbarkeit mit den Freizeitaktivitäten des Segel- 
und Modellfliegens ist im Grundsatz nicht gegeben. 
 
zu 08: Als besondere landschaftliche Attraktion im Raum Oldendorf – Himmelpforten ist die 
Osteniederung mit dem Deich zu betrachten. Die Nutzung des Deiches zum Wandern und 
Fahrradfahren sollte im Rahmen des erforderlichen Schutzes des Deiches aus ökologi-
schen und landschaftspflegerischen Gesichtspunkten (Vorranggebiet Natur und Land-
schaft), möglich sein. 
 
 

3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- u nd Hochwasserschutz 

3.2.4.1 Wassermanagement 

Grundsatz der räumlichen Planung ist es, schädigende Eingriffe zu vermeiden und belas-
tende Veränderungen der Gewässerökosysteme weitgehend zu minimieren. 
Ziele der Raumordnung sind: 
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• Flächendeckender Schutz des Grundwassers vor Beeinträchtigungen 
• Förderung der Grundwasserneubildung 
• Erhalt naturnaher Oberflächengewässer und Uferrandzonen 
• Freihalten natürlicher Überschwemmungsgebiete 
• Technisch ausgebaute Gewässer sollen wieder in einen naturnahen Zustand 

versetzt werden 
• Schutz von Kleinbiotopen im Gewässerbereich  
• Schutz und Verbesserung der natürlichen und naturnahen Gewässer (entspre-

chend Güteklasse II ) 
 
Oberflächengewässer 
Nach den Daten des NLWKN sind die meisten Gewässer im Landkreis Stade in einem mä-
ßigen bis schlechten ökologischen Zustand53. 
 
Die ökologischen Funktionen der Gewässer, mit ihren Wechselbeziehungen zum terrestri-
schen Bereich der Aue, sind i. S. der Wasserrahmenrichtlinie wiederherzustellen. Es sind 
Pufferzonen als nicht bewirtschafteter Gewässerrandstreifen (zumindest Extensivierung der 
Nutzung in diesem Bereich) mit standortgerechtem Bewuchs zu erhalten bzw. anzulegen, 
um einen Teil der Belastungen zurückzuhalten. Bei der Gewässerunterhaltung und bei der 
Erholungsnutzung sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu berücksichtigen. 
 
Zu den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege gehört es, Lebensraum- und Rege-
lungsfunktionen wie das natürliche Abflussverhalten und die biologische Selbstreinigung 
der Fließ- und Stillgewässer in einem möglichst naturnahen gesamträumlichen Oberflä-
chengewässersystem als Bestandteil des Naturhaushalts nachhaltig zu sichern. 
 
Das „Niedersächsische Fließgewässerschutzsystem“ und Gebietskooperationen geben 
eine Zusammenstellung und Charakterisierung der notwendigen interdisziplinären Maß-
nahmen zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation der niedersächsischen Fließ-
gewässer. Hiernach sind Gewässer des Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystems 
als Vorranggebiete Natur und Landschaft anzusehen. Es werden Verbindungsgewässer54, 
Hauptgewässer55 I. und II. Ordnung und Nebengewässer56 unterschieden. Verbindungs-
gewässer im Landkreis Stade ist die Elbe mit verbindender Funktion der Hauptgewässer 
verschiedener naturräumlicher Regionen. 
 
Die Marsch- und Moorgebiete Nordkehdingens sowie das Alte Land sind durch weit ver-
zweigte Grabensysteme besonders geprägt. Das aus den Gräben herangeführte Nieder-
schlagswasser wird über Fleete (Nordkehdingen), Wettern (Altes Land) und Kanäle in die 
Flüsse Elbe, Oste, Schwinge, Lühe und Este abgegeben.  
Während die Fleete und Wettern des Landkreises Stade ihre ursprüngliche Form des mä-
andrierenden Gezeitenpriels noch in einzelnen Fällen (im Unterlauf) bewahrt haben, sind 
die Kanäle künstlichen Ursprungs. 
 
Die Gewässer der Entwässerungssysteme können als Übergangsstufe von den Still- zu 
den Fließgewässern gelten. Die Flora und Fauna dieser Gewässerform entspricht überwie-
gend dem der Verlandungszonen von Altwässern, Seen und temporären Gewässern. Die 
Wasserqualität und damit auch die Qualität der Lebensgemeinschaften werden in den Ent-
wässerungssystemen im Allgemeinen durch den zu hohen Eintrag von Nährstoffen aus der 

                                                           
53 Nieders. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz: interaktive Karte: EG-Wasserrahmenrichtlinie 
54 Verbindungsgewässer: Erschließen mehrere naturräumliche Regionen und stellen die Verbindung der Hauptgewäs-

ser untereinander und zum Meer hin dar. 
55 Hauptgewässer: Kernstück des Schutzsystems; repräsentieren den Fließgewässertyp der Region. Sie sind von der 

Quelle bis zur Mündung zu schützen und weitestgehend zu renaturieren. 
56 Nebengewässer: sind Seitengewässer von Hauptgewässern; diene als Rückzugs- und Wiederbesiedlungsraum des 

Hauptgewässers. 
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Landwirtschaft und aus privaten Kläranlagen bestimmt. Daher sind zur Minimierung der 
Einträge geeignete Ausbringungsmethoden und Abwasserreinigungsanlagen zu wählen. 
Die Marschengewässer sind eutroph (nährstoffreich). Die Beurteilungskriterien müssen 
deshalb auf eine zu erreichende mäßige Belastung (Güteklasse II) ausgerichtet sein. 
 
Naturnahe Gewässer mit einem ursprünglichen Flussbett und einer standortgerechten U-
fervegetation von der Quelle bis zur Mündung sind als Einheit nicht mehr vorhanden.  
Naturnahe Bereiche finden sich nur noch abschnittsweise und auch nicht unbedingt einan-
der deckend. Das heißt, auch bei einem naturnahen Gewässerverlauf kann die Vegetation 
ausgeräumt und die landwirtschaftliche Nutzung bis ins Ufer hineinreichen. Das Gegenteil, 
standortgerechte Ufervegetation an einem begradigten Bachverlauf, kann aber auch vorlie-
gen. Der Bewuchs von Gewässerrandstreifen mit Wasserpflanzen und Gehölz trägt gerade 
bei den kleinen Bächen erheblich zur Selbstreinigungsleistung und damit zur Verbesserung 
der Gewässergüte bei. Da nur noch an wenigen Fließgewässern, und auch dort nur stel-
lenweise, entsprechende Vegetationsbestände vorhanden sind, ist eine Ausweitung sol-
cher Flächen erforderlich. 
 
Fließgewässer sind natürlicherweise von der Quelle bis zur Mündung eine Einheit. Ihre 
natürlichen Eigenschaften einschließlich ihrer Besiedlung mit Lebewesen werden bestimmt 
durch naturraumspezifische Eigenschaften ihres Einzugsbereiches und (besiedlungsge-
schichtlich) von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stromsystem. 
Für den Landkreis Stade ist der natürliche Zustand der Fließgewässer in den ökologischen 
Landschaftseinheiten Niedermoore, feuchte grundwassernahe Sandgebiete und Flusswat-
ten von Bedeutung.  
 
Im Gebiet des Landkreises Stade gehören der Unterlauf der Elbe, mit den tidebeeinflussten 
Bereichen der Oste, der Schwinge, der Lühe, der Este und die Unterläufe der Ostezuflüsse 
Große Rönne, Burgbeck-Kanal, Horsterbeck und Beek zu der Landschaftseinheit Flusswat-
ten. 
Regelmäßig sich ändernde Wasserstände und Fließrichtungen und der damit verbundenen 
Strömungsverhältnisse prägen diese Gewässerabschnitte. Wasserhaushalt, die gesamte 
Gewässerbiozinöse und die Ufer- und Auenvegetation und -fauna unterscheiden sich hier-
durch von den Zuständen im und am Geestfluss. Der natürliche Verlauf dieser Fließgewäs-
ser ist mäandrierend, das Flussbett wurde häufig verlegt. Zahlreiche Priele, die bis weit in 
die jetzige Marsch hineinreichten, nahmen das Flusswasser auf. Vielfältige Uferstrukturen 
sind hier zu finden. 
 
Unter dem Selbstreinigungsvermögen eines Gewässers wird der biochemische Abbau von 
Wasserinhaltsstoffen durch verschiedene aquatische Kleinorganismen verstanden.  
Viele übers Abwasser oder als Eintrag ins Gewässer gelangte Wasserinhaltsstoffe können 
aufgrund ihrer chemischen Struktur nur im geringen Maße abgebaut werden.  
 
Das Grundwasser ist unabhängig von der Nutzung flächendeckend vor nachteiliger Verän-
derung der Beschaffenheit zu schützen; die Grundwasserneubildung ist zu fördern. 
Diese Ziele werden insbesondere durch die Förderung natürlicher Regenerationsvorgänge, 
wie die Sicherung und Wiederherstellung natürlicher Rückstau- und Überschwemmungsbe-
reiche, unterstützt. 
Gebiete, die wegen ihres geologischen Aufbaus und der Vegetations- und Klimaverhältnis-
se für die Grundwasserneubildung im Landkreis Stade von besonderer Bedeutung sind, 
befinden sich in der Geest, auf grundwassernahen und grundwasserfernen Standorten. 
Beeinträchtigungen entstehen vorwiegend durch Schadstoffeintrag aufgrund landwirtschaft-
licher Nutzung und angrenzender Industrie- und Gewerbenutzung, sowie durch Wasser-
entnahme und damit verbundener Grundwasserabsenkung. Neben verschiedenen mögli-
chen Einzelmaßnahmen hinsichtlich wasserwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Nut-
zung, sind grundsätzlich die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und flächenbezo-
gene Maßnahmen zur Verlangsamung des Oberflächenabflusses anzustreben. 
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Weitere grundsätzliche Forderungen sind die Einsparung des Wassers durch Minderung 
des häuslichen Wasserverbrauchs, die Nutzung von Brauch-, Niederschlags- und Oberflä-
chenwasser und die Förderung wassersparender Technologien. 
 
Auf den Schutz des Grundwassers ist im gesamtökologischen Zusammenhang und in Be-
zug auf die Sicherung der langfristigen Trinkwasserversorgung hinzuwirken.  
Grundwasserentnahmen sind der Grundwasserneubildung und den ökologischen Erforder-
nissen anzupassen. Der Schutz der Gewässer vor nachhaltigen Veränderungen nach dem 
Niedersächsischen Wassergesetz gilt flächendeckend, auch außerhalb der Gebiete, die für 
die Trinkwassergewinnung genutzt werden.  
 
Flächenhafte Belastungen des Grundwassers infolge einer intensiven Landbewirtschaftung 
können durch standortgerechte Bewirtschaftung, pflanzenbedarfsgerechte Düngung und 
integrierten Pflanzenschutz reduziert werden. Über die Ausweisung der Vorranggebiete 
Wasserversorgung hinaus ist es erforderlich, auch in anderen Nutzungsbereichen durch 
gezielte Vorsorgemaßnahmen den Gewässerschutz durchzuführen.  
 
Beeinträchtigungen durch die Erholungsnutzung können vor allem in den Niederungsgebie-
ten in der Nähe großer Ortschaften und durch gebietsquerende Straßen und Wege entste-
hen.  
 
 

3.2.4.2 Wasserversorgung 

Der durchschnittliche Wasserverbrauch der Haushalte in Deutschland ist im Jahr 2007 auf 
ca. 122 Liter pro Einwohner und Tag gesunken.57 

 
Die Verwendung des 
Trinkwassers im Haus-
halt ist aus der Grafik58 
ersichtlich. Der Großteil 
wird für die Toiletten-
spülung und zum Baden 
und Duschen, verwen-
det.  
 
 
Der Anteil des 
Grundwassers im 
Bereich der öffentlichen 

Wasserversorgung 
beträgt etwa 63 % im 
Bundesgebiet.  
 

Die Wasserversorgung im Landkreis Stade wird durch drei Versorgungsunternehmen si-
chergestellt: 
• Trinkwasserverband Stader Land, 
• Stadtwerke Buxtehude, 
• Stadtwerke Stade. 

Die Ortsteile Pippensen, Daensen, Eilendorf, Immenbeck, Ovelgönne und Ketzendorf der 
Stadt Buxtehude werden aus den Wasserwerken Moisburg und Elsdorf des Wasserbe-
schaffungsverbandes Harburg versorgt. 
                                                           
57 Statistisches Bundesamt, Wasserwirtschaft, download 03.05.2011 
58 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. , download 10.05.2011 
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Von den Versorgungsunternehmen (WVU) werden folgende Wasserwerke betrieben: 

Wasserwerk WVU 

Hohenwedel STW Stade 

Stade-Süd STW Stade 

Himmelpforten/Heinbockel TWV Stader Land 

Dollern TWV Stader Land 

Ziegelkamp STW Buxtehude 

Eilendorf STW Buxtehude 

 
Nach dem Stand von 2001 sind 99,3 % der Bevölkerung an öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossen. An Haushalte (incl. Kleingewerbe) wurden rd. 11 Mio. m³ durch WVU ab-
gegeben.59 
 
Zwischen verfügbarer Versorgungskapazität und erforderlichem Wasserbedarf besteht eine 
ausgeglichene Bilanz. Die Versorgung der Bevölkerung kann als gesichert angesehen wer-
den. 
Grundsätzlich sind ausreichende nutzbare Grundwasservorkommen im Bereich der Stader 
Geest vorhanden. 
Die bestehenden Wasserschutzgebiete sind in der zeichnerischen Darstellung als Vor-
ranggebiete Trinkwassergewinnung festgelegt. 
 
Zwischen den Versorgungsunternehmen bestehen inner- und überregionale Leitungsver-
bindungen. Eine leistungsfähige Verbindung besteht zwischen dem Trinkwasserverband 
Stader Land und dem Wasserbeschaffungsverband Wingst. Mit dem Wasserversorgungs-
verband Bremervörde, dem Wasserbeschaffungsverband Harburg, den Hamburger Was-
serwerken sowie den Stadtwerken Buxtehude und Stade bestehen eingeschränkt leis-
tungsfähige Notverbindungen. 
Zum Zwecke des Grundwasserschutzes wird versucht, die in den Wasserschutzgebieten 
der Wasserwerke Dollern, Himmelpforten, Buxtehude und Stade tätigen Landwirte, durch 
die Teilnahme an der „Kooperation Stade“ zu einer für den Wasserhaushalt und die Was-
sergüte günstigeren Bodennutzung anzuregen. 
 
 

3.2.4.3 Küsten- und Hochwasserschutz 

In Niedersachsen werden Anlagen, die Zwecken des Küstenschutzes dienen, durch das 
Niedersächsische Deichgesetz (NDG) definiert. Hauptdeiche und Sperrwerke (sowie Siele) 
dienen dem Schutz eines Gebietes vor Sturmfluten. Sie bilden ein zusammenhängendes 
System, das die dahinter liegenden Flächen zur Seeseite schützt (NLWKN 2007). 
 
Im Landkreis Stade werden im Wesentlichen folgende Anlagen des Küsten- und Hochwas-
serschutzes betrieben und unterhalten sowie an die jeweils aktuellen Anforderungen ange-
passt: 
• Hauptdeiche, 
• Sperrwerke, Siele und 
• Schutzdeiche. 
 
Die Hauptdeichlinie des Küstenschutzes umfasst im Landkreis Stade am linken Ufer der 
Unterelbe zwischen der Ostemündung und dem Mühlenberger Loch einen ca. 76 km lan-

                                                           
59  Quelle: Nieders. Landesamt für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Tabelle Q 
990107, Download vom 03.05.2011 
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gen Deichabschnitt. Die Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Wiederherstellung) 
der Hauptdeiche obliegt im Landkreis Stade den drei zuständigen Deichverbänden: Keh-
dingen-Oste, I. Meile Altes Land und II. Meile Altes Land. 
 
Sperrwerke sind Bauwerke mit Sperrvorrichtungen in Tidegewässern. Im Landkreis Stade 
befinden sich folgende Sperrwerke in der Hauptdeichlinie: Ostesperrwerk, Sperrwerk Frei-
burg, Sperrwerk Wischhafen, Sperrwerk Ruthenstrom, Sperrwerk Abbenfleth, Schwinge- 
und Lühe-Sperrwerk. 
Das Innere und das Äußere Este-Sperrwerk befinden sich im Mündungsbereich der Tide-
este auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. 
 
Als weiteres Schutzelement dienen hinter der Hauptdeichlinie liegende, gemäß § 29 Nie-
ders. Deichgesetz (NDG) als zweite Deichlinie gewidmete Deiche, die geeignet sind, bei 
einem möglichen Versagen eines Hauptdeiches die Überschwemmung im geschützten 
Gebiet einzuschränken. Zweite Deichlinien sind im Landkreis Stade auf Teilstrecken insbe-
sondere dort vorhanden, wo in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts großflächig 
Überschwemmungsflächen der Elbe (Nordkehdingen, Krautsand) eingedeicht wurden und 
die alten Deiche als zusätzlicher Hochwasserschutz erhalten blieben. 
 
Im Planungsraum befinden sich aus potenziell hochwassergefährdete Gebiete, die z. T. 
außerhalb der Grenzen eines Jahrhunderthochwassers (HQ100) liegen. Falls bei Extremer-
eignissen die vorhandenen Schutzmaßnahmen (z. B. Dämme und Deiche) versagen soll-
ten, können diese Gebiete von Überschwemmungen betroffen sein. Beim Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie stehen zu diesem Thema diverse Kartenunterlagen zur 
Verfügung60. 
 
An Fließgewässern hinter Sperrwerken sind darüber hinaus Schutzdeiche (§ 2 (4) NDG) 
erforderlich. Im Landkreis Stade sind dieses die Deiche an Oste, Schwinge, Aue/Lühe und 
Este.  
Alle Deiche sind als Vorranggebiet Deich ausgewiesen. 
 
Zum Hochwasserschutz gehört auch die Freihaltung der natürlichen und gesetzlich festge-
legten Überschwemmungsgebiete von Bebauung ebenso wie von Ackernutzung. 
 
Im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) ist der Grundsatz verankert „für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz an der Küste und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor 
allem durch die Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und über-
schwemmungsgefährdeten Bereichen“ (§ 2 Abs. 2, Nr. 8, Satz 6). 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat Hinweise für die raumordnerische Behandlung 
des Themas gegeben.61 
 
Als Vorranggebiete sind sturmflutgefährdete, nicht durch Deiche oder Sperrwerke ge-
schützte Gebiete sowie Überschwemmungsgebiete und Flächen für die Kleigewinnung für 
den Küstenschutz darzustellen. 
Die sturmflutgefährdeten, nicht durch Deiche oder Sperrwerke geschützte Gebiete an der 
Unterelbe ebenso wie die Überschwemmungsgebiete an Oste, Schwinge, Aue/Lühe und 
Este wurden als Vorranggebiet Hochwasserschutz in der zeichnerischen Darstellung aus-
gewiesen.  
 
Die Flächen für die Kleigewinnung sind als Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung –Klei - 
dargestellt. 
 

                                                           
60 s. http://nibis.lbeg.de/cardomap3/  
61 MKRO Empfehlung vom 14.06.2000 „Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung zum vor-
beugenden Hochwasserschutz“ 
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Als Vorbehaltsgebiete des Küsten- und Hochwasserschutzes sind Flächen für den Bau von 
Rückhalteräumen und Planungen und Maßnahmen des Hochwasserschutzes vordringlich 
in Risikogebieten festzulegen. Darüber hinaus können überschwemmungsgefährdete Be-
reiche festgelegt werden (LROP 3.2.4). 
 
Flächen für den Bau von Rückhalteräumen werden derzeit unter anderem mit dem Hoch-
wasserentlastungspolder Bullenbruch geplant. Weitere Planungen und Maßnahmen des 
Hochwasserschutzes im Landkreis Stade sind der bereits planfestgestellte Ringdeich Frei-
burg, die geplanten Hochwasserschutzanlagen im Innenstadtbereich von Buxtehude sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Horneburg und Deichbaumaß-
nahmen an der Oste. Die Maßnahmen befinden sich teilweise noch in der Planungsphase. 
 
Als Vorranggebiet Hochwasserschutz sind im Raumordnungsplan aufgrund des weitge-
hend abgestimmten Planungsstandes der Hochwasserentlastungspolder Bullenbruch, der 
Ringdeich Freiburg sowie die Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in 
Horneburg und die Deichbaumaßnahmen an der Oste ausgewiesen. 
Die Hochwasserschutzanlagen im Innenstadtbereich von Buxtehude werden als Vorbe-
haltsgebiet dargestellt. 
 
Im Landkreis Stade besteht für die niedrig gelegenen Marsch- und Moorbereiche hinter der 
Hauptdeichlinie an der Elbe eine potenzielle Gefährdung. Da die Hauptdeichlinie des Küs-
tenschutzes ständig unterhalten und an den neuesten Erkenntnisstand angepasst wird, ist 
die Überschwemmungswahrscheinlichkeit dieser Bereiche jedoch als sehr gering einzustu-
fen. 
 
In nachgeordneten Planverfahren ist bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeut-
samen Nutzungen den Erfordernissen des vorbeugenden Hochwasserschutzes ein beson-
deres Gewicht beizumessen (vgl. § 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG). 
 
Die raumordnerische Sicherung von Überschwemmungsbereichen ist insbesondere dort 
wichtig, wo noch keine Überschwemmungsgebiete wasserrechtlich festgesetzt werden 
konnten. 
Landwirtschaftliche Nutzungen sind in den Überschwemmungsbereichen in der Regel mög-
lich, sollten aber der Hochwasserjährlichkeit und der zu erwartenden Fließgeschwindigkeit 
angepasst werden. So sollten beispielsweise Abflussbereiche zur Verhinderung von Bo-
denabtrag nur als Grünland genutzt werden.  
Auch andere Nutzungen sind mit der vorrangigen Funktion "Abfluss- und Retentionsbe-
reich" durchaus vereinbar. So können die Überschwemmungsbereiche bzw. Auen der 
Fließgewässer wichtige Funktionen für den Biotopverbund wahrnehmen und dementspre-
chend gleichzeitig im Regionalplan als Bereiche für den Schutz der Natur bzw. der Land-
schaft ausgewiesen werden. Außerdem zeichnen sich Gewässer und ihre Auen oft durch 
eine hohe landschaftliche Attraktivität aus, so dass sie auch als wichtige Bereiche für die 
landschaftsorientierte Erholung ausgewiesen werden können.  
Gewässerbezogene bauliche Freizeit- und Sporteinrichtungen müssen hier aber das Über-
flutungsrisiko beachten und dürfen keine erhöhten Hochwasserrisiken verursachen.62 

                                                           
62  vgl. insgesamt: Fachbeitrag Küsten- und Hochwasserschutz, BWS GmbH im Auftrage des Landkreises Stade, 
12.2011 
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4  Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technis chen Infrastruktur und 
der raumstrukturellen Standortpotenziale 

4.1  Mobilität, Verkehr, Logistik 

4.1.1  Entwicklung der  technischen Infrastruktur, Logistik 

zu 01-05: Im Landkreis Stade wurde im Jahr 200863 ein Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 
5,4 Mrd. € erwirtschaftet. Im Vergleich mit den benachbarten Landkreisen, die 2008 zwi-
schen 3,6 Mrd. € (Landkreis Cuxhaven) und 4,3 Mrd. € (Landkreis Harburg) erwirtschaftet 
haben, hebt sich der Landkreis Stade damit deutlich nach oben ab. 
 
Bezogen auf die Einwohnerzahlen ergibt sich das gleiche Bild: Mit einem Bruttoinlandspro-
dukt von 27.240 € je Einwohner im Jahr 2008 liegt der Landkreis Stade deutlich über dem 
Durchschnitt des Landes Niedersachsen (26.766 € je (Einwohner). In den benachbarten 
Landkreisen in der Metropolregion Hamburg erwirtschaften die Betriebe, Unternehmen und 
Selbstständigen sowie die öffentliche Hand zwischen 16.100 € und 21.800 € je Einwohner. 
Mit fast 70.000 € erwirtschaftet jeder Erwerbstätige im Landkreis Stade ein sowohl im regi-
onalen (ca. 50.000 € Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) als auch im bundesweiten 
Vergleich (ca. 60.000 € Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) stark überdurchschnittli-
ches Bruttoinlandsprodukt. Der Landkreis Stade ist damit bereits heute durch eine hohe 
Wirtschaftskraft und Produktivität gekennzeichnet (Weitere Aussagen zur industriel-
len/gewerblichen Struktur können dem Fachbeitrag entnommen werden).64 
 
Die gewerbliche Schwerpunktsetzung folgt dem Konzentrationsprinzip, das dem Zentrale-
Orte-Konzept zugrunde liegt. 
Die Konzentration auf die Grund- und Mittelzentren führt die Arbeitsplätze an die Kristallisa-
tionskerne der Bevölkerungsentwicklung heran. Es kann damit eine verbesserte Partizipa-
tion und Kooperation zwischen den Betrieben erreicht werden. In den anderen Orten sollen 
Gewerbegebiete nur im Rahmen der Auslagerung von das Wohnen störender ortsansässi-
ger Betriebe erfolgen. 
 
Verkehr ist die Ortsveränderung von Personen, Gütern und Nachrichten und dient dem 
Leistungsaustausch und der Kommunikation. Die Raumüberwindung von Personen, Gütern 
und Nachrichten ist ein wesentliches Element für die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung eines Raumes. Sie ist Voraussetzung für einen arbeitsteiligen Produktionspro-
zess (als auch deren Wirkung) sowie für Kommunikation und Integration. 
 
Das Verkehrsnetz im Landkreis Stade hat momentan eine Länge von rd. 850 km. Davon 
entfallen auf das Straßennetz rd. 725 km. Die gesamte Verkehrsleistung im Landkreis Sta-
de erfordert einen erheblichen Energieeinsatz, der wiederum mit einem ein erheblicher 
Ausstoß an Schadstoffen verbunden ist. 
Im Landkreis Stade waren zum 01.01.2000 rd. 128.700 Kraftfahrzeuge gemeldet, zum 
01.01.2010 waren es rd. 130.000 Kraftfahrzeuge.65 
 
Die Verkehrsflächen im Landkreis Stade, das sind Flächen, die dem Straßen-, Schienen-, 
Luft- oder Schiffsverkehr dienen, umfassen nach der Flächenerhebung von 2009 4.799 ha.  
 
Neben den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen besteht im Landkreis ein Netz von rd. 1050 
km Gemeindestraßen. 

                                                           
63 LSKN-Online: Tabelle K9990221; Berechnungsstand Frühjahr 2010 
64, Konzeption für die zukünftige regionale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung im Landkreis Stade REGECON 
12.2009 
65 Quelle: Regionaldatenbank Deutschland 
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Das gesamte Straßennetz hat damit eine Länge von rd. 1900 km. Bei einer durchschnittli-
chen Fahrbahnbreite von 6,00 m beträgt die versiegelte Fläche, der primäre Landschafts-
verbrauch, rd. 1140 ha. Das ist rd. 1 % der Landkreisfläche. 
Nicht unberücksichtigt bleiben darf aber der komplementäre Landschaftsverbrauch und die 
Betroffenheitszonen.  
 

03359       Stade, Landkreis 129999 105611 5739 8383 9314

03359       Stade, Landkreis 128360 104321 5609 8359 9110

03359       Stade, Landkreis 128686 104541 5896 8163 8010
__________

Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg

http://w w w .kbashop.de/

(C)opyright Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsw eise,

mit Quellenangabe gestatt.

Stand: 16.06.2011 / 12:31:30

Kraftfahrzeugbestand nach Kraftfahrzeugarten
- Stichtag 01.01. - regionale Tiefe: Kreise und krf r. Städte
Statistik des Kraftfahrzeug- und Anhängerbestandes
Kraftfahrzeugbestand (Anzahl)

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2000

Kreise und kreisfreie Städte
Kraftfahrzeugarten

Insgesamt Pkw Lkw Zugmaschinen Krafträder

 
 
Das Gesamtverkehrsaufkommen des individuellen Verkehrs im Landkreis Stade betrug 
nach den letzten vorliegenden regionalen Zahlen"66- rd. 320 000 Fahrten pro Tag.  
 
Die Fahrleistung (das heißt die insgesamt zurückgelegte Strecke) aller Kraftfahrzeuge in 
Deutschland stieg von 1991 bis 2003 um 19,6 Prozent. Dabei nahmen die Fahrleistungen 
im Personenverkehr um 15,7 %, beim Güterverkehr um 53,8 % zu. (UBA).  
Aus der Multiplikation der Fahrleistung und der Zahl der beförderten Personen bezie-
hungsweise Tonnen ergibt sich die in Personen- beziehungsweise Tonnenkilometern ge-
messene Verkehrsleistung. Sie gibt Aufschluss über die Verkehrsmittelbenutzung in den 
einzelnen Verkehrsbereichen (Modal Split). 
 
Verkehrsleistung in Deutschland nach Verkehrsarten  

Verkehrsleistung in Deutschland nach Verkehrsarten  

[Stand: 2002 (Quelle: BMVBW)] 

                                                           
66  Generalverkehrsplan Landkreis Stade" (GVP) - Aktualisierung 1989 – aktuellere regionale Zahlen liegen nicht vor 
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Etwas andere Zahlen sind gebräuchlich, wenn nicht die Verkehrsleistung (also die gefahre-
ne Entfernung), sondern die Zahl der Wege im Alltagsverkehr – unabhängig von der Ent-
fernung – betrachtet wird. Auch dann hat das Auto als Verkehrsmittel die größte Bedeu-
tung. An zweiter Stelle folgen Fuß- und Fahrradwege (Infas, DIW, 2004). 
Die größten Anteile an der Personenverkehrsleistung haben der Freizeit- und Urlaubsver-
kehr mit 44 Prozent sowie der Berufs- und Ausbildungsverkehr mit zirka 35 Prozent. Auf 
Einkaufsfahrten entfallen immerhin 15 Prozent des Personenverkehrs, 5 Prozent dienen 
allein der Begleitung. (BMVBW, 2004). 
 
Betrachtet man die Entwicklung der letzten 20 Jahre, so ist die Verkehrsleistung in West-
deutschland von knapp 1,8 Milliarden auf 2,5 Milliarden Personenkilometer gewachsen. Die 
Steigerung entfällt vor allem auf Einkaufs- und Versorgungswege sowie den Freizeitbe-
reich. Bei Einkäufen und privaten Erledigungen stieg die Wegezahl um fast 60 Prozent, die 
Kilometerzahl noch wesentlich stärker – ein Indiz für sich verändernde Einkaufsgewohnhei-
ten (Infas, DIW, 2004). 
Die Hälfte der Autofahrten ist kürzer als sechs Kilometer, mehr als ein Viertel endet bereits 
nach drei Kilometern (Infas, DIW, 2004). 
Betrachtet man die Nutzungshäufigkeit von Auto, Fahrrad sowie öffentlichem Nahverkehr, 
fällt auf, dass in Niedersachsen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich mehr Fahr-
rad, dafür weniger Bus und Bahn gefahren wird. 
 
Verkehrsmittelnutzung 

Verkehrsmittelnutzung [Übliche Nutzung verschiedener Verkehrsmittel in Niedersachsen und Deutschland  
(Prozent der Personen ab 14 Jahre) (Quelle: Infas, DIW)]67  
 
zu 06: Die wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen innerhalb einer Gemeinde sind eine 
wesentliche Grundlage für ein verträgliches, ausgewogenes Gemeindeleben. Dazu gehört 
auch, dass die kommunikativen Beziehungen innerhalb einer Gemeinde und zwischen den 
Ortsteilen und Gemeinden den jeweils aktuellen Erfordernissen entsprechen.  
Wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der Standortqualität sowohl der Region 
Stade als auch der Standortqualitäten innerhalb des Landkreises ist das kommunikations-
technische Heranrücken der Regionen an die wirtschaftlich starken Regionen. Dafür ist ein 
flächendeckender Zugang zu einer schnellen Breitbandversorgung Voraussetzung. 
 
zu 07: In der zeichnerischen Darstellung ist bei Stade westlich der Schwinge ein regionales 
Güterverkehrszentrum festgelegt.  
Das Landes-Raumordnungsprogramm 2008 (LROP) beschreibt den Raum Stade als logis-
tischen Knoten in der Logistikregion Hamburg. In der zeichnerischen Darstellung des 
LROP ist ein Vorranggebiet Güterverkehrzentrum (GVZ) festgelegt. 

                                                           
67  Quelle: Regionaldatenbank Deutschland 



RROP2013   
Begründung  

56 

Im Rahmen des Projektes „stade-projekt � 2021“ wurde eine Bedarfs- und Machbarkeits-
analyse zur Entwicklung eines GVZ Stade erarbeitet. Der Abschlussbericht68 empfiehlt ein 
GVZ am Standort Stade zu errichten. 
 
zu 08: Im Landkreis bestehen Richtfunkstrecken zur Kommunikation verschiedener Betrei-
ber. Die Strecken weisen Schutzbereiche und in der Regel Bauhöhenbeschränkungen auf.  
Bei der bauleitplanerischen Umsetzung der Vorranggebiete sind diese Strecken zu beach-
ten.  
Die Informations- und Kommunikationstechniken haben räumliche Auswirkungen; sie sind 
aber auch mit Risiken und Chancen behaftet. 
Nach Aussagen des Bundesgesundheitsamtes ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
der Bevölkerung durch Einwirkung von Hochfrequenzstrahlung auszuschließen. 
 
zu 09: Die ausgewiesenen Premium- und Qualitätsstandorte haben vielfach die Nutzungs-
empfehlung „Logistik“ erhalten.  
Der Landkreis Stade profitiert durch ein Wachstum der Logistikbranche und ist insbe-
sondere durch das Umschlagswachstum im Hamburger Hafen betroffen. Auch das 
aktuelle Umschlagswachstum im Seehafen Stade und der geplante Ausbau des Ha-
fens sind Ausdruck des steigenden internationalen Handels und der Entwicklungen im 
Logistiksektor. 
Wegen der erst im Aufbau befindlichen Autobahninfrastruktur und der gegenwärtig weitge-
hend ausgelasteten Bahntrassen zwischen Bremerhaven und dem Hamburger Hafen fiel 
die Nachfrage nach logistikorientierten Gewerbeflächen im Landkreis Stade im Vergleich 
zu anderen Landkreisen in der Metropolregion Hamburg bisher geringer aus.  
Nach Beseitigung dieses infrastrukturbedingten Standortnachteils durch die Fertigstellung 
der Autobahn A26 und insbesondere der A20 sowie der Kreuzungsbahnhöfe auf den EVB-
Strecken von und nach Bremerhaven wird der Landkreis Stade voraussichtlich wesentlich 
stärker als bisher am Wachstumsschub im Logistiksektor partizipieren können.69 
Bei der Weiterentwicklung des straßen- und Schienennetzes ist die Tragfähigkeit lokaler 
Ökosystem ebenso zu sichern wie der Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu gewährleisten ist. 
 
Die Kreisstraßen, ebenso wie alle anderen klassifizierten Straßen, haben als Teil des ge-
samten Straßennetzes eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Die "Richtlinie für die Anlage 
von Straßen -RAS-, Teil: Leitfäden für die funktionale Gliederung des Straßennetzes –
RAS-N-" gibt dafür bestimmte Funktionen (Verbindungs-, Erschließungs- und Aufenthalts-
funktion) und Kategorien vor. Nach diesen Vorgaben ist das Straßennetz im Landkreis Sta-
de eingestuft worden. 
Die funktionale Gliederung des Straßennetzes ermöglicht die bedeutungsabhängige Ges-
taltung der jeweiligen Netzteile. Damit eröffnet sich die Möglichkeit der Minimierung des 
Landschaftsverbrauchs, in dem die Ausbaumaßnahmen auf das unbedingt notwendige 
Erfordernis begrenzt werden. 
Durch die funktionale Gliederung finden auch die Erreichbarkeiten der Infrastruktur und 
Erholungseinrichtungen und die Standortgunst der Betriebe Berücksichtigung, ebenso wie 
eine sinnvolle Verkehrserschließung der bebauten und anderweitig genutzten Gebiete er-
möglicht wird. 
 
Es ist allgemein darauf hinzuweisen, dass der Bau von Bundesfernstraßen und Strecken 
der Eisenbahnen des Bundes grundsätzlich an dem entsprechenden Bedarfsplan sowie an 
den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ausgerichtet wird. Planungen in Programmen 
und Plänen der Landesplanungsbehörden - soweit es sich um Bundesfernstraßen und Ei-
senbahnstrecken des Bundes handelt - haben für den Bund nur nachrichtlichen Charakter.  

                                                           
68 Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse zur Entwicklung eines GVZ Stade, Süderelbe AG stade-projekt � 2021, 2009 
69  s. Fußnote 34, S.67 ff 
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Da es sich bei dem Regionalen Raumordnungsprogramm um ein „Zielprogramm“ und nicht 
um ein „Maßnahmenprogramm“ handelt, sind die maßnahmengebundenen Ziele grund-
sätzlich unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Leistbarkeit zu betrachten. 
 
 

4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverk ehr, Fahrradverkehr 

4.1.2.1 Schienenverkehr  

zu 01: Dem Schienenverkehr kommt eine hohe regionalpolitische Bedeutung zu, auch im 
Interesse der Energieeinsparung und im Hinblick auf Umwelt und Klima. 
Nach den Grundsätzen der Raumordnung (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 3) sind die verkehrs- und 
versorgungsmäßige Anschließung, die Bedienung mit Verkehrs- und Versorgungsleistun-
gen und die angestrebte Entwicklung miteinander in Einklang zu bringen. 
Um auch dem gemeinwirtschaftlichen Ziel der Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Le-
bensbedingungen gerecht zu werden, ist die Erhaltung und die Verbesserung des Schie-
nenverkehrs ein wichtiges raumordnungs- und verkehrspolitisches Ziel. 
Grundlage für den Ausbau ist dabei der Bedarfsplan Bundesschienewege70. 
 
zu 02: Aufgabe des Schienenverkehrs ist die Anbindung der Mittelzentren Stadt Buxtehude 
und Hansestadt Stade an das Oberzentrum Hamburg, die Verbindung der Mittelzentren der 
Region mit anderen Mittelzentren und die Erschließung des Ländlichen Raumes. 
Wesentlich für die Akzeptanz des Schienenverkehrs ist neben der Ausstattung der Züge 
und Bahnhöfe und der Umsteigemöglichkeiten von anderen Verkehrsmitteln, die Reisezeit 
und die Fahrtenhäufigkeit. 
 
Für eine solche Leistungssteigerung ist es dann auch notwendig, den Streckenabschnitt 
zwischen Stade und Cuxhaven zu elektrifizieren.  
Auch müssen durchgehende Verbindungen bis Hamburg/Hauptbahnhof oder mindestens 
Hamburg/Harburg geschaffen werden. 
Als nachteilig hat es sich erwiesen, dass die Anschlüsse in Richtung Süden zumeist nur in 
Hamburg/Hauptbahnhof bestehen, obwohl Hamburg/Harburg hierfür der richtige Über-
gangsbahnhof wäre. Dies trifft insbesondere für den Übergang auf den ICE-Verkehr zu, 
während es den Systemhalt der IC-Züge zu erhalten gilt. 
 
Die EVB betreibt im Schienenpersonennahverkehr im Landkreis Stade die Bahnstrecken 
Bremerhaven-Bremervörde-Buxtehude sowie im Güterverkehr die Strecke Stade-
Bremervörde. 
Für den touristischen Verkehr an den Wochenenden fährt zwischen Stade und Bremen der 
„Moorexpress“. 
 
zu 03: Die Entwicklung im Güterverkehr ist in erheblichem Maße durch die funktionale Ar-
beitsteilung gekennzeichnet. In dem Maße, wie die räumliche Arbeitsteilung zunimmt, steigt 
der Güterverkehrsbedarf. Andererseits fördern die Verbesserungen und Verbilligungen der 
Güterverkehrsangebote die räumliche Arbeitsteilung. 
 
zu 04: Im Landkreis Stade wird der Güterverkehr im Wesentlichen auf der Straße abgewi-
ckelt. 
Er ist geprägt durch 

• Güterbeförderungen allgemein zur Versorgung von Industrie und Handel, 
• Güterbeförderungen vom Industriegebiet Stade und 
• Containerverkehr zwischen Hamburg und Bremerhaven. 

 

                                                           
70 Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (BSchwAG)  
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Daten zur Quantifizierung und Qualifizierung des Straßen- und Schienengüterverkehrs im 
Landkreis Stade liegen nicht vor. Anhaltspunkte bietet allenfalls das tägliche Verkehrsauf-
kommen. Die Anteile des Straßengüterverkehrs am täglichen Verkehrsaufkommen liegen 
bei rd. 10 %, je nach Straße sind dies 200 oder 2000 Lkw. 

zu 05: Der Zu- und Abgangslieferverkehr vom Industriegebiet Stade wird sich in den nächs-
ten Jahren erheblich ausweiten. Nach Schätzungen sollen zzt. ca. 120 Lkw/Tag das Gebiet 
anfahren oder verlassen. 
Vom Industriegebiet Stade wird ein erheblicher Teil der produzierten Güter auf dem Schie-
nenwege transportiert. Durch den Bau des Containerumschlagbahnhofs in Sta-
de/Brunshausen ist es zu einer deutlichen Steigerung der Transportaufkommen auf dem 
Schienenwege gekommen. 
Die Verlegung des Industriegleises aus den besiedelten Bereich der Hansestadt Stade 
hinaus, parallel zur geplanten A26 sollte aus Gründen der Sicherheit und des Schutzes der 
Bevölkerung erfolgen. Zudem lässt sich nur so die langfristige Entwicklungsmöglichkeit des 
Gewerbe- und Industriestandortes um den Stader Hafen herum sichern. Eine leistungsfähi-
ge Schieneninfrastruktur ist Grundvoraussetzung für künftige Ansiedlungen und Erweite-
rungen. 
Zur Vermeidung neuer Güterverkehre auf der Straße sollte der Hafen Stadersand an das 
Industriegleis angeschlossen werden. 
 
 

4.1.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei einer nachhaltigen Raumentwicklung 
in allen Teilräumen des Landes erfordert ein attraktives flächendeckendes Verkehrsange-
bot. Die steigende Überlastung der Orte und Straßen durch den Individualverkehr - sowohl 
verkehrsmäßig als auch hinsichtlich der schädlichen Emissionen - erfordert ein flächende-
ckendes und an Bedienungsstandards orientiertes ÖPNV-Netz. 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist die Verbindung der Wohnplätze zum Haupt-
ort, zum Grundzentrum und zum Mittelzentrum, aber auch zum Oberzentrum auf der 
Schiene und auf der Straße. Entsprechend ihrer grundsätzlichen Eignung hat der schie-
nengebundene ÖPNV die Verbindung zwischen den Mittelzentren und vom Mittelzentrum 
zum Oberzentrum zu leisten, während der straßengebundene ÖPNV eher für die flächen-
mäßige Erschließung, die Anbindung der Wohnplätze an die Hauptorte und Grundzentren 
und die Verbindung zu den Mittelzentren geeignet ist. 
 
Das Angebot der öffentlichen Aufgabe ÖPNV sollte der Bevölkerung die Nutzung des 
ÖPNV in den Lebensbereichen Arbeit, Bildung, Versorgung, Kultur und Freizeit ermögli-
chen. Ziel sollte ein flächendeckendes und an Bedienungsstandards orientiertes ÖPNV-
Netz sein.71 
Es ist darauf hinzuwirken, dass das vorhandene Busliniennetz erhalten bleibt und bedarfs-
gerecht angepasst wird. 
Zur Durchführung dieser Aufgaben ist von den Landkreisen Cuxhaven, Harburg, Lüneburg, 
Rotenburg (Wümme), Heidekreis und Stade die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-
Niedersachsen (VNO) gegründet worden. Aufgabe der VNO ist u. a. die Aufstellung von 
Nahverkehrsplänen. 
Der Nahverkehrsplan für den Landkreis Stade ist vom Kreistag des Landkreises Stade be-
schlossen worden (Nahverkehrsplan 2008 - 2013)72. 
 
Die ÖPNV-Reisezeit zwischen einer Siedlungseinheit und dem zugehörigen Mittelzentrum 
sollte nicht mehr als das 1,7-fache der Fahrzeit im motorisierten Individualverkehr betra-
gen. 
                                                           
71  Nahverkehrsplan 2008 - 2013 
72 http://www.landkreis-stade.de/internet/page.php?naviID=901000143&site=901000087&typ=2 
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Unter Zugrundelegung dieses Standards sind einige Gemeinden bzw. Ortsteile nicht aus-
reichend durch den ÖPNV versorgt. Teilweise ist die Anbindung der Ortsteile nur an Schul-
tagen gewährleistet. 
 
Der ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung, zur Erhaltung und Entwicklung der ver-
schiedenen Räume. Für eine ausreichende Akzeptanz muss der ÖPNV attraktiv sein, das 
heißt, er muss hinsichtlich der Geschwindigkeit, der dichten Flächenbedienung und des 
Komforts eine Alternative zum Individualverkehr sein. 
Die Entwicklung des ÖPNVs im Landkreis Stade war in den letzten Jahren von deutlichen 
Veränderungen geprägt. So ist der Landkreis Stade zum 12.12.2004 dem Tarifgebiet des 
Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) beigetreten, die S-Bahn wurde im Dezember 2007 
bis nach Stade verlängert und gleichzeitig hat die Metronom-Eisenbahngesellschaft mit 
ihren Metronom-Zügen den Betrieb auf der 115 Kilometer langen Strecke Hamburg - Bux-
tehude - Stade - Cuxhaven aufgenommen. Für die Bahnhöfe Hammah und Himmelpforten 
hat sich damit das Angebot erheblich verbessert. 
Mit S-Bahn und Metronom bestehen schnelle und komfortable Anbindungen aus dem 
Landkreis Stade nach Hamburg. 
Die S-Bahn mit ihren Haltestellen im Landkreis Stade, ist eine stark frequentierte Verbin-
dung zur Freien und Hansestadt Hamburg. Zur Verbesserung und Erweiterung des Er-
schließungsraumes sind drei weitere Haltepunkte in Stade-Kaisereichen, Stade-Riensförde  
und Buxtehude-Ost als Vorranggebiete festgelegt. 
Bei einem Einzugsbereich einer Haltestelle von ca. 1000 m werden zusätzlich weite Teile 
der Siedlungsgebiete von Buxtehude und Stade erfasst. 
 
Die Stader Geest ist mit der Eisenbahnlinie der EVB (Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe 
Elbe-Weser GmbH) erschlossen. 
Die Bahnstrecke Hamburg-Stade-Cuxhaven zählt mit der EVB-Strecke Buxtehude-
Bremervörde-Bremerhaven zum Grundnetzangebot des ÖPNV. 
 
Ein umfassendes Linienangebot zu Zeiten und in Regionen mit geringer ÖPNV-Nachfrage 
(u. a. abends, am Wochenende und in Siedlungsbereiche mit geringer Bevölkerungsdichte) 
vorzuhalten, ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich. Aus diesem Grunde 
hat sich der Landkreis Stade bereits 1999 entschlossen ein Anruf-Sammel-Taxi (AST) An-
gebot als Ergänzung zum Linienverkehr einzurichten. Damit wurde eine ausreichende 
ÖPNV-Bedienung erreicht. 
An allen Bahnhöfen zwischen Stade und Buxtehude und zwischen Buxtehude und Harse-
feld stehen Park+Ride-Plätze zur Verfügung. In Horneburg, Stade und Himmelpforten sind 
die Kapazitäten erschöpft. Wesentliche Voraussetzung für einen funktionierenden 
Park+Ride ist die unmittelbare Nachbarschaft zwischen Parkraum und Bahnhof. Es ist da-
her von wesentlicher Bedeutung, dass an den Haltestellen der Bahnstrecke Hamburg-
Stade langfristig Flächen für eine Kapazitätsausweitung zur Verfügung stehen. 
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Station / Anlage(im HVV außerhalb 

Hamburgs

Bahnlinie Art Stellplätze Auslastung 2009 

(in %)

Auslastung 2010 

(in %)

Agathenburg R 50 SR 12 83 92

Apensen R 51 PP 25 60 100

Bargstedt R 51 SR 22 86 75

Brest-Aspe R 51 SR 10 80 50

Buxtehude, Giselbertstr. R 50, R 51 PP 320 98 100

Buxtehude, Gildestr. R 50, R 51 PP 96 98 100

Buxtehude, Stader Str. R 50, R51 SR 40 90 100

Buxtehude, Stader Str.-Süd R 50, R 51 PP 209 44 100

Dollern R 50 SR 40 85 120

Hammah R 50 SR 39 90 100

Harsefeld 1 R 51 PP 24 108 90

Harsefeld 2 R 51 PP 66 25

Harsefeld 3 R 51 PP 22 100

Himmelpforten, Am Bhf. R 50 PP 9 100

Himmelpforten, Süd R 50 PP 80 190

Himmelpforten, Hüperskamp R 50 SR 5 190 100

Himmelpforten Nord R 50 SR 23 100

Horneburg R 50 PP 338 78

Kutenholz R 51 SR 8 125 125

Neukloster R 50 PP 178 48 40

Stade R 50 PP 550 76 73

Stade R 50 PH 170 72 97

P + R- Anlagen im Landkreis Stade

 
Quelle: P+R-Konzept für die Metropolregion Hamburg, Metropolregion Hamburg 2010 

4.1.2.3 Fahrradverkehr 

Der Tourismus ist im Landkreis Stade ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das Deutsche Wirt-
schaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e. V. (diwf) geht in der Studie „Wirt-
schaftsfaktor Tourismus im Landkreis Stade 2010“ aus dem Jahr 2011 von insgesamt 
811.000 Übernachtungen (davon 393.000 gewerbliche Übernachtungen) aus. Berücksich-
tigt man die Zuwächse von ca. + 7 % in 2011 ist von insgesamt 877.000 Gesamtübernach-
tungen auszugehen. Hinzu kommen 8,4 Mio. Tagesbesucher. Der generierte Umsatz im 
Tourismus beläuft sich bezogen auf das Jahr 2010 auf insgesamt rd. 212 Mio. €.  
Die Nachfrage nach radtouristischen Angeboten ist stark steigend. Zahlreiche bedeutende 
überregionale Radwege – Radfernwege - sowie lokale Rundtouren führen durch den Land-
kreis Stade (s. a. Nationaler Radverkehrsplan 2020) 73. 
Im Jahr 2012 wurden wurde die radwegerelevante Infrastruktur ergänzt. 
 
Touristen allgemein und Rad fahrende Gäste im Besonderen tragen zur Stärkung der loka-
len Wirtschaft bei. Die wirtschaftliche Bedeutung des Radtourismus zeigen Zahlen zum 
Elberadweg: Rund 60 Euro gibt ein Radfahrer pro Tag aus.  
 
Neben dem bedeutenden Radtourismus wird auch der Alltagsverkehr als wichtig erachtet 
und bedarf im Sinne einer nachhaltigen Mobilität der Förderung. 
 
Um den Anforderungen der wichtigen Zielgruppe „Radfahrer“ zu entsprechen bedarf es 
einer gut ausgebauten radtouristischen Infrastruktur. Daher wurde vom Landkreis Stade, 
gemeinsam mit dem Tourismusverband sowie den Kommunen, ein Radwegekonzeptes 
gearbeitet und zu großen Teilen umgesetzt. 
Der erste Teil des Radwegekonzeptes wurde im Jahr 2009 mit der einheitlichen Neuaus-
schilderung des gesamten Radwegenetzes des Landkreises Stade erfolgreich abgeschlos-
sen. Neben einer guten Beschilderung der Radwege sind auch gute Rastmöglichkeiten und 
Informationen wichtige Aspekte.  

                                                           
73 http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/  
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Die touristische Attraktivität der Region soll durch ein umfassendes Informationssystem 
und Rastmöglichkeiten nachhaltig verbessert werden und den hohen Qualitätsansprüchen 
der Radfahrer Rechung getragen werden.  
Im Landkreis Stade verlaufen mit dem Elberadweg (seit Jahren der beliebteste Radfernweg 
in Deutschland), dem Nordseeküstenradweg, dem Radwanderweg „Vom Teufelsmoor zum 
Wattenmeer“, der Deutschen Fährstraße, der Niedersächsischen Milchstraße und dem 
Esteradweg eine Vielzahl von diesen beliebten und entsprechend stark frequentierten 
Radwegen. 
Qualitativ hochwerte Rastplätze mit Rasthäusern sind hier von hoher Bedeutung  
Die Rastplätze werden mit Informationstafeln ausgestattet, die darüber hinaus an weiteren 
zentralen Punkten im Radwegenetz stehen sollen.  
Durch wiederkehrende Gestaltungselemente sollen die Informationstafeln zu Anker- und 
Orientierungspunkten für Radfahrer werden. 
 
 

4.1.3 Straßenverkehr 
zu 01: Der Landkreis Stade liegt abseits der internationalen Straßenverkehrsverbindungen. 
Der Nord-Südverkehr quert die Elbe bei Hamburg durch den Elbtunnel auf der Autobahn A 
7. Südlich des Kreises verläuft die Ost-Westverbindung Hamburg-Bremen-Ruhrgebiet über 
die Autobahn A 1. 
Der Hauptverkehr aus dem Landkreis Stade ist auf Hamburg als den wirtschaftlichen 
Schwerpunkt dieser Region ausgerichtet.  
 
Das klassifizierte Netz der Landesstraßen hat für die innere Erschließung des Landkreises 
Stade große Bedeutung.  
Bedeutende Landesstraßen sind die L140 (Stade-Jork-Hamburg), die L111 (Stade-
Freiburg-Itzwörden), die L124 (Stade-Harsefeld) und die L123 (Horneburg-Kutenholz-
Bremervörde). Dieses Netz der Landesstraßen wird durch zahlreiche Kreisstraßen ergänzt. 
Die Bundesstraße 73 bildet mit der parallel verlaufenden Bundesbahnstrecke die zentrale 
Erschließungsachse. Eingeengt durch zahlreiche Ortsdurchfahrten und mit einer Ver-
kehrsmenge von bis zu 28.000 Kfz./24h74 belastet, ist die Leistungsgrenze der B73 über-
schritten. Zur Entlastung ist die Autobahn A26 zwischen Stade und Hamburg in Teilab-
schnitten fertig gestellt bzw. im Bau oder in der Planung. 
Darüber hinaus sind die im Landes-Raumordnungsprogramm ausgewiesenen Vorrangge-
biet Hauptverkehrsstraßen B73 (von Stade bis Cuxhaven), B74 und B495 entsprechend 
übernommen worden. 
 
Die für die innere Erschließung des Raumes und die Verbindung zu und zwischen den 
Siedlungsschwerpunkten der Gemeinden erforderlichen Straßen sind als Vorranggebiet 
"Straße von regionaler Bedeutung“ dargestellt bzw. soweit sie für eine langfristige Konzep-
tion erforderlich sind, deren konkrete Ausformung derzeit aber nicht möglich ist und einer 
weiteren Konkretisierung bedürfen, als Vorbehaltsgebiet. 
 
zu 02: Das Landes-Raumordnungsprogramm 2008 stellt die A20 und die A26 als raumord-
nerisch abgestimmte Planung dar. Entsprechend ist sie in die zeichnerische Darstellung 
übernommen worden.  
 
Die A20 ist im Bundesverkehrswegeplan 2004 für die Bundesfernstraßen als Neubau zwi-
schen der Elbquerung bei Drochtersen und der K28 im „vordringlichen Bedarf – laufende 
und festdisponierte Vorhaben -“ ausgewiesen.  
 
Die niedersächsischen Küstenlandkreise, die betroffenen Industrie- und Handelskammern 
und die Wirtschaft der Region haben sich gemeinsam für eine Weiterführung der A20 (Küs-
tenautobahn) zum Wesertunnel (A27) und zur A28 ausgesprochen. 
                                                           
74 Straßenverkehrszählung 2005 
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Der Kreistag des Landkreises Stade hat sich in seiner Sitzung vom 15.10.2012 für die Pla-
nung der A20 mit fester Elbquerung westlich von Hamburg ausgesprochen. 
 
Für die Weiterleitung des Straßenverkehrs von der A26 und der A20 über die vorhandene 
B73 nach Cuxhaven bzw. Bremervörde/Bremen ist ein Ausbau der Strecken erforderlich.  
Es wird langfristig das Ziel verfolgt, eine Straßenverbindung zwischen den Autobahnen 
A20/26 und Cuxhaven in den Bedarfsplan aufzunehmen. 
Für eine langfristige Lösung bietet sich eine Verbindung vom geplanten Autobahnkreuz 
Kehdingen über die B495 bis zur B73 bei Cadenberge (Landkreis Cuxhaven) an. Hiermit 
könnten die nördlichen Teile der Landkreis Stade und Cuxhaven verkehrstechnisch günsti-
ger an die A26 und die A20 angebunden werden und die jetzige B73 würde zwischen Ca-
denberge und Himmelpforten erheblich entlastet werden.75 
Im Rahmen des Umweltberichtes ist eine strategische Umweltprüfung für verschiedene 
Varianten durchgeführt worden. Die raumordnerisch verträglichste Trasse ist in der zeich-
nerischen Darstellung als Vorbehaltsgebiet Hauptverkehrstraße ausgewiesen. 
 
Die Anbindung der Autobahn A26 erfolgt zzt. über die bestehenden Knoten Stade-Süd 
(Kaisereichen), Stade-Ost, Dollern und Horneburg. Im Bereich des 3. 4. und 5. Bauab-
schnittes sind die Knoten Neu Wulmstorf, Buxtehude, Jork und Stade-Nord geplant. Insbe-
sondere die Anschlussstelle Buxtehude hat für das Mittelzentrum erhebliche strukturelle 
Bedeutung. 
Für den Anschluss der A26 über die Anschlussstelle Buxtehude an das regionale Straßen-
netz wird zzt. ein Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der K40 durchgeführt. Die 
Entscheidung ist zu berücksichtigen. 
Die Stadt Buxtehude plant im Rahmen ihrer Planungshoheit ebenfalls die Anbindung der 
A26 an das regionale Straßennetz. 76 
 
Für die Ortslage Nottensdorf ist eine westliche Umgehung im Zuge der L130 in der zeich-
nerischen Darstellung ausgewiesen. 
Die Umgehung soll der Verbesserung der Leistungsfähigkeit der L130/K36 als Autobahn-
zubringer zur geplanten A26 dienen und Nottensdorf vom Durchgangsverkehr und den 
damit verbundenen Emissionen entlasten. 
 
zu 03: Der Anschluss der geplanten A26 an das regionale und überregionale Straßennetz 
ist durch das Autobahnkreuz mit der A20 gewährleistet. 
Eine Verbindung zur L111 und K27 wird über neue Zubringer realisiert. 
Der Zubringer zur K 27 übernimmt den Verkehr von der A26, der in Richtung Hemmoor, 
Cuxhaven und Bremervörde über die B495 abfließt. 
 
Die A20 wird über das Autobahnkreuz Kehdingen und die Zubringer zur L111 und K27 
angeschlossen. Geplante Knoten an der B73 bei Himmelpforten bzw. an der L114 bei Es-
torf (Elm) binden den westlichen Bereich des Landkreises an das Autobahnnetz an.  
 
Im Bundesverkehrswegeplan 2004 ist die B73 zwischen der Hansestadt Stade und Him-
melpforten als „weiterer Bedarf – neue Vorhaben mit Planungsrecht -“ eingestuft.  
 
Auf den notwendigen Ausbau der B73 im Bereich der Hansestadt Stade wird insbesondere 
von der nieders. Straßenbauverwaltung hingewiesen. Die Notwendigkeit wird in allen ver-
kehrswirtschaftlichen Untersuchungen zur A26 und B73 bestätigt. 
 
zu 04:  

                                                           
75  Regionale und verkehrsstrukturelle Wirkungen im Bereich des Autobahndreieckes Kehdingen, SSp Consult 2010 im 
Auftrag des Landkreises Stade 
76 s. 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Buxtehude 
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Straßenbegleitgrün sind wichtige Elemente der Landschaftsgestaltung und der Orientie-
rung. 
Aus Vorsorgegesichtspunkten sollten neue Wohngebiete zur Minimierung von Immissionen 
einen ausreichenden Abstand zu Hauptverkehrsstraßen einhalten. Dies auch vor dem Hin-
tergrund möglichst auf sichtverschattende passive Schutzelemente verzichten zu können. 
 
 
4.1.4 Schifffahrt, Häfen 

Häfen und Wasserstraßen sind ein typischer Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur des 
norddeutschen Raumes. Die Erhaltung der Schiffbarkeit der Nebenflüsse der Seeschiff-
fahrtsstraße Elbe ist von besonderer Bedeutung für die mit Hafen- oder Umschlaganlagen 
versehenen Orte. Häfen der Niederelbe sind Tidehäfen. Auf diese naturbedingten Verhält-
nisse haben sich die Nutzer der Elbeseitenhäfen in einer jahrhundertealten Praxis einge-
stellt. Durch wasserbautechnische Maßnahmen sind gravierende Eingriffe in den natürli-
chen Ablauf vorgenommen worden. Diese Eingriffe haben ausgesprochen negative Folgen 
für die Schifffahrt auf den Seitenflüssen der Elbe. 
Die Häfen im Landkreis Stade sind nach der 'Verordnung für die Häfen im Regierungsbe-
zirk Lüneburg' vom 21.03.1986 (Amtsblatt der Bezirksregierung Lüneburg vom 15.04.1986) 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11.03.1992 (Amtsblatt der Bezirksregierung 
Lüneburg vom 01.04.1992) bestimmt. 
 

Hafen Ruthenstrom: 
Im Mündungsbereich des Ruthenstroms unterhält die Gemeinde Drochtersen zwei Um-
schlagplätze und sieben Schiffsliegestellen, deren Erreichbarkeit unmittelbar von der Fahr-
wassertiefe im Ruthenstrom abhängig ist. Durch die Eindeichung Krautsands ist die Bedeu-
tung des Ruthenstroms für die Schifffahrt gewachsen.  
In der Gemeinde Drochtersen haben verschiedene Küstenmotorschiffe und Binnenschiffe 
ihren Heimathafen. Die Küstenmotorschiffe mit einem Tiefgang bis zu 3,5 m und 100 m 
Länge können ihren Liegeplatz nur dann erreichen, wenn im gemeindeeigenen Hafen Ru-
thenstrom in einer Breite von 60 m eine Wassertiefe von mindestens 3 m gewährleistet ist.  
Im geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Drochtersen ist der Hafen Ruthenstrom 
mit einer 40 ha großen Fläche für gewerbliche Nutzung ausgewiesen. 
 

Hafen Wischhafen: 
Auf den Hafen und ein ausreichendes Fahrwasser in der Wischhafener Süderelbe sind 
verschiedene Firmen angewiesen. Ebenso die Fähre Wischhafen-Glückstadt mit Fähranle-
ger und Schiffsliegeplätzen für die Fährschiffe. 
Vor dem Sperrwerk in der Wischhafener Süderelbe befindet sich der Fähranleger der Fähr-
verbindung Wischhafen-Glückstadt mit seinen Liegeplätzen; hinter dem Sperrwerk befin-
den sich der kommunale Hafen und auf die Schiffbarkeit des Fahrwassers angewiesene 
gewerbliche Betriebe. 
Das für den Fährverkehr und die Häfen an der Süderelbe wichtige Fahrwasser ist durch 
Verschlickung bedroht. Die zuständigen Stellen haben einen Arbeitskreis gegründet der 
sich um Lösungen bemüht. 
 

Hafen Freiburg/Elbe: 
Im Freiburger Hafen sind zwei Bootswerften angesiedelt. Gleichzeitig wird der Hafen als 
Winterlager genutzt. In diesem strukturschwachen Bereich ist der Ausfall dieser Gewerbe-
betriebe, die auf die Fahrbarkeit des Hafenpriels angewiesen sind, wirtschaftlich nicht zu 
vertreten. 
Die gravierende Verschlechterung seit 1990 hat dazu geführt, dass die im Freiburger Hafen 
vorhandenen Werften durch Schiffe kaum noch angefahren werden können und damit die 
Existenz dieser Betriebe nicht mehr gewährleistet ist. 
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Durch Entschlickungsmaßnahmen wurde die Befahrbarkeit des Freiburger Hafenpriels 
wieder sichergestellt. 
 
 
 

Hafen Stadersand: 
Zur Sicherung des Industrie- und Gewerbestandortes Stade soll der Hafen Stadersand 
ausgebaut werden (für Feeder-Schiffe, 6000 dwt). Das Hafengelände soll hochwasserfrei 
aufgehöht und mit einem Gleisanschluss versehen werden. 
 
Seehafen Stade  
Der landeseigene Seehafen Stade gehört zu den umschlagstärksten Häfen in Niedersach-
sen. Durch seine unmittelbar am seeschifftiefen Wasser gelegene Lage ist sein Fortbe-
stand nach heutigen Erkenntnissen langfristig gesichert. 
Die Erweiterung des Hafens ist in einer ersten Ausbaustufe realisiert. Für eine weitere Ent-
wicklung werden die planerischen Voraussetzungen geschaffen. 
 
Die Sicherung der Funktionsfähigkeit aller regional bedeutsamen Häfen des Landkreises 
Stade ist von gewichtiger wirtschaftlicher Bedeutung.  
Neben der Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausreichenden Fahrwassers ist auch 
der Erhalt bzw. die Ansiedlung von hafengebundenem Gewerbe für die Existenz der Häfen 
von immanenter Bedeutung. Dies betrifft ausschließlich Häfen von regionaler Bedeutung.  
Für die regional bedeutsamen Häfen steht ausreichend Fläche für eine gewerbliche Nut-
zung in unmittelbarer Hafennähe zur Verfügung. 
 
Die fünf Seehäfen Hamburg, Glückstadt, Brunsbüttel, Cuxhaven und Stade haben sich 
2009 zusammengeschlossen. Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, Unternehmen in der 
Unterelberegion zu halten und Potentiale des Seeverkehrswachstums für die Region zu 
sichern. 
 
Die Planfeststellungsbehörden der Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) Nord in Kiel 
und die der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation haben am 
23.4.2012 die Planfeststellungsbeschlüsse für die "Fahrrinnenanpassung von Unter- und 
Außenelbe für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe" erlassen (s. a. die Internetseite des 
Projektbüros77 bzw. der WSD-Nord)78. 
Der Kreistag des Landkreises Stade hat sich in seiner Resolution sehr kritisch mit der be-
absichtigten Fahrrinnenanpassung auseinander gesetzt. Die berechtigten Interessen der 
betroffenen Bevölkerung wurden aufgegriffen und gewürdigt.79 
 
Über den Seeschifffahrtsweg Elbe ist der Landkreis mittels der vorhandenen Fährverbin-
dungen direkt mit der Hansestadt Hamburg bzw. mit dem Land Schleswig-Holstein verbun-
den. Die Fährverbindungen Wischhafen-Glückstadt, Lühe-Schulau haben für den Berufs- 
und Tourismusverkehr erhebliche Bedeutung. Allein die Verbindung Wischhafen-
Glückstadt hat rd. eine halbe Million Beförderungsfälle zu verzeichnen. 
 
Einer Fährverbindung Jork-Lühe (Kirschenland) nach Wedel (Schleswig-Holstein) wur-
den in einer Machbarkeitsstudie gute Realisierungschancen eingeräumt.80 Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass ein wirtschaftlicher Betrieb herstellbar ist. Auf dem Ge-
biet des Landkreises Stade hat der Bereich in Jork-Wisch (Kirschenland) beste Vor-
aussetzungen für eine Anlegestelle: Das nicht sturmflutfreie Deichvorland bietet hier 
                                                           
77 http://www.fahrrinnenausbau.de/index.php  
78 http://www.portal-tideelbe.de/Projekte/FRA20XX/index.html  
79 s. Resolution und Stellungnahme des Landkreises Stade vom 03.05.2007 
80 Machbarkeitsstudie Neue Fährverbindung Lühe – Schulau, Institut für Verkehrswissenschaft, Sellhorn Ingenieurge-
sellschaft mbH Hamburg, Hamburg, November 2008 
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ausreichend Fläche für die Anordnung von Stellflächen für wartende PKW. Weiterhin 
besteht eine gute Anbindung an das Straßennetz. 
Hier bedarf es noch Abstimmungen mit den Betroffenen. 
 
 

4.1.5 Luftverkehr 

Flugplätze fördern als Teil der Verkehrsinfrastruktur das Entwicklungspotential einer Regi-
on und führen zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Standortqualität. 
In Bezug auf die zunehmende Verkehrsdichte des Linienflugverkehrs und die erkennbaren 
Kapazitätsgrenzen der Flughäfen kommt den regionalen Landeplätzen eine wachsende 
Bedeutung zu. 
Zielgruppen für den Regionalluftverkehr sind im Wesentlichen die Geschäftsreisenden und 
- mit Abstrichen - die Urlauber und Privatreisenden. 
 
Der Landkreis Stade liegt im Einzugsbereich des Verkehrsflughafens Hamburg. Die Er-
reichbarkeit liegt bei 75 und mehr Pkw-Reiseminuten und ist damit als nicht ausreichend 
anzusehen. Dem Geschäftsreiseverkehr kommt für einen regionalen Landeplatz Stade die 
überragende Bedeutung zu. 
 
Die Verbesserung der infrastrukturellen Bedingungen des Industriestandortes Stade und 
der gewerblichen Wirtschaft des Landkreises Stade ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Erhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. 
Dies auch insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt und 
die dadurch bedingten, weiter zunehmenden Verflechtungen zur Hansestadt Hamburg. 
Dem Geschäftsreisenden soll eine schnelle und sichere Direktverbindung vom Unterneh-
mensstandort zum Reiseziel ermöglicht werden. Gute und schnelle Verkehrsverbindungen 
sind ein wesentlicher Standortfaktor für die Attraktivität eines Industriestandortes. 
 
Der bestehende Sonderlandeplatz Stade eignet sich für einen Ausbau als Verkehrslande-
platz. In der zeichnerischen Darstellung ist der Standort als „Vorranggebiet Verkehrslande-
platz“ festgelegt. 
Die Nähe zur Hansestadt Stade ist notwendig, um die durch den Direktflug erreichte Zeiter-
sparnis nicht durch weite Anreisewege vom Landeplatz zum Reiseziel wieder aufzubrau-
chen. 
Vorgesehen ist, die Option für einen Ausbau bzw. Neubau eines Verkehrslandeplatzes der 
Klasse II offen zu halten. 
Zur Gewährleistung eines sicheren Flugbetriebes werden innere und äußere Hindernisbe-
grenzungsflächen festgelegt, die einen sicheren Flugbetrieb gewährleisten sollen.81 

                                                           
81 Richtlinien für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb 
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4.2 Energie 

4.2.1 Energie allgemein 82 

zu 01 – 02: Die Energieversorgung im Landkreis Stade erfolgt derzeitig überwiegend mit 
Gas. Bei einem Viertel der Einwohner kann von einer Mineralölversorgung bzw. Festbrenn-
stoffversorgung ausgegangen werden. 
 
Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit im Landkreis Stade und zur Schonung der 
fossilen Brennstoffe sollte im Landkreis Stade eine stärkere Nutzung der natürlichen Ener-
giequellen angestrebt werden. 
Möglichkeiten, verbunden mit einem optimalen Umweltschutz, bietet die kombinierte Er-
zeugung von Wärme und Strom durch die Kraft-Wärme-Kopplung an.  
Andere Möglichkeiten sind die Nutzung der Energien aus Biogas, Restholz oder Stroh. 
 
Neben der Nutzung der Energiequellen aus Biomasse ist die Sonnenenergie eine beachtli-
che Nutzungsquelle. Zu unterscheiden ist zwischen der aktiven Sonnenenergienutzung 
(Photovoltaik, Warmwasserbereitung) und der passiven Sonnenenergienutzung (Aufbau 
und die Ausrichtung der Gebäude). 
 
Die Energiegewinnung aus Biogas hat neben dem Vorteil der CO²-Reduzierung, die Vortei-
le der deutlichen Reduzierung von Methan- und Lachgasemissionen sowie der Schonung 
von Grundwasser, Boden und Luft. 
 
Biogasanlagen können als landwirtschaftliche Nebenanlage oder als Gemeinschaftsanlage 
genehmigt werden. 
Um die unterschiedlichen Standortanforderungen zu koordinieren, ist es sinnvoll Standorte 
für die Anlagen als Sondergebiete gem. § 11 BauNVO planungsrechtlich abzusichern. 
Die Gemeinden sind aufgefordert, diese planerischen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
Art und Umfang der sich in Zukunft ergebenden räumlichen, flächenhaften Auswirkungen 
der Biomassennutzung bzw. –produktion ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. 
von der Biomassegewinnung. 
Der Anbau von Energiepflanzen muss auf einen verträglichen Raumanteil beschränkt wer-
den, um anderen Aspekten der Raumnutzung, wie z. B. Naturschutz, Erholung, Kulturland-
schaft oder Ernährungslandwirtschaft, den für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen 
Raum zu erhalten. 
Die nachhaltige Gewinnung von Biomasse muss regional im Zusammenhang mit Zielen zur 
Erhaltung der Artenvielfalt (Biodiversität) betrachtet werden. 
Angebot und Nachfrage sind in einen konzeptionellen und räumlichen Zusammenhang zu 
bringen. 
 
Zur Koordinierung der zunehmenden Dezentralisierung der Energieerzeugung durch Wind-
energieanlagen, Biogasanlagen oder Photovoltaikanlagen könnte ein strategisches Ener-
giekonzept für den Landkreis Stade hilfreich sein. 
Die Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energien nimmt Raum in Anspruch und steht 
damit in Konkurrenz zu anderen Raumnutzungen. Sie muss daher unter abwägender Be-
rücksichtigung steigender Nutzungskonkurrenzen in die vorhandenen Raumstrukturen ein-
gepasst werden. 
Die Einbindung der unterschiedlichen lokalen Erzeuger in ein Netzwerk fördert das Zu-
sammenwirken, erhöht die regionale Wertschöpfung, dient dem Klimaschutz durch Ver-
meidung von CO2 Emissionen und schafft Arbeitsplätze in der Region. 
Die Planung und Realisierung von regional optimierten Stoffströmen garantiert eine hohe 
Wertschöpfung. 

                                                           
82 vgl. auch Entwurf Energiekonzept Land Niedersachsen 2011 
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Die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ressourcen und die stärkere Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen sind wichtige Aufgaben für eine nachhaltige regionale Entwicklung. Die 
vorhandenen Potenziale sind sinnvoll und strukturiert nutzbar zu machen. 
 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft basieren auf der Wertung der natürlichen Ertragsfä-
higkeit landwirtschaftlicher Flächen. Sie haben für die landwirtschaftliche Produktion exi-
stenzielle Bedeutung. Großflächige Photovoltaikanlagen stehen in Konkurrenz zur Produk-
tionsfläche für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
Die begrenzte Verfügbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzfläche und mit der Landwirt-
schaftsfläche konkurrierende Ansprüche (Siedlungsentwicklung, Kompensationsfläche, 
etc.) erfordern eine Priorität für den Erhalt der Vorbehaltsgebiete. 
 
zu 03: Das Kernkraftwerk Stade ist im Nov. 2003 abgeschaltet worden. 
Ende 2014 ist die Entlassung aus der atomrechtlichen Überwachung vorgesehen. Die Be-
endigung der atomrechtlichen Überwachung betrifft die im Rückbau befindliche Anlage 
Kernkraftwerk Stade (KKS). Nach der Beendigung dieser Überwachung verbleibt das am 
Standort befindliche Lager für radioaktive Abfälle (LarA) als kerntechnische Anlage gem. § 
2 Abs. 3a Nr. 1c) Atomgesetz (ATG) weiterhin unter der atomrechtlichen Aufsicht nach § 19 
AtG. Die Entlassung des LarA aus der atomrechtlichen Überwachung kann insbesondere 
erst nach Abschluss der Ablieferung der zwischengelagerten radioaktiven Abfallgebinde an 
eine Anlage des Bundes zur Sicherstellung und Endlagerung radioaktiver Abfälle erfolgen. 
 
Als Ersatz für dieses Kraftwerk und zur Sicherung des Industriestandortes wird die Errich-
tung eines nicht nuklearen Kraftwerkes angestrebt. 
Das ausgewiesene Vorranggebiet konkretisiert die Vorgaben des Landes-
Raumordnungsprogramms 2008 (LROP). Das Vorranggebiet hat eine Größe von rd. 96 ha. 
Großkraftwerke sind Kraftwerke, die eine elektrische Leistung von min. 600 MW erzielen 
können. 
Innerhalb des Vorranggebietes hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen ist ein Industrie-
kraftwerk für die Versorgung der Industrie mit Prozessdampf und Strom geplant. Ein Teil 
des überschüssigen Stroms soll in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die Vereinbar-
keit des Großkraftwerkes mit den Zielen des Landes-Raumordnungsprogramms wie auch 
des Regionalen Raumordnungsprogramms wurden vom Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung und dem Landkreis Stade geprüft. 
Beide kommen zu dem Ergebnis, dass eine Vereinbarkeit gegeben ist.83 
 
In der Resolution des Kreistages vom 21.04.2008 bekennt sich der Kreistag ausdrücklich 
zum Industrie- und Energiestandort Stade. In der Resolution werden Anforderungen an 
Kraftwerksplanungen gestellt, u. a. die Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Kraft-Wärme-
Koppelung. 
Diese Möglichkeiten werden besonders durch die räumliche Nähe von Industrie- und 
Kraftwerksanlagen eröffnet. 
 
 

4.2.2 Windenergie 

zu 01: Nach den Zielsetzungen des LROP 2008 sind im Landkreis Stade Flächen für die 
Nutzung der Windenergie auszuweisen, die eine Nennleistung von mindestens 150 MW 
ermöglichen. Die Überprüfung der bestehenden Vorranggebiete im Hinblick auf die Errich-
tung größerer (3 MW) Anlagen bei gleichzeitiger Reduzierung der Anlagenzahl (Repowe-
ring) führte im Ergebnis zu dem Ziel, dass eine Verdoppelung der Nennleistung von 300 

                                                           
83 Bescheid des Ministeriums vom 01.09.2011 bzw. Feststellung des Landkreises Stade vom 05.10.2011zum Zielab-
weichungsverfahren 
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auf 600 MW möglich ist. Diese Annahme entspricht den Zielsetzungen des Energiekonzep-
tes Niedersachsen84 
 
Die Überarbeitung der bestehenden Vorranggebiete Windenergienutzung erfolgte anhand 
modifizierter Kriterien. Diese wurden gegenüber den 199985 verwendeten Kriterien, denen 
eine geringere Anlagengröße zugrunde lag, verändert (s. Anlage). 
Die Kriterien werden im Landkreis einheitlich angewandt um auch eine vergleichbare Be-
wertung der einzelnen Vorranggebiete zu ermöglichen. 
Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorranggebiete entsprechen den ge-
wählten Ausschluss- und Abstandskriterien. 
Im Rahmen der konkretisierenden Bauleitplanung können die pauschalen Abstände ggf. 
einer Einzelfallbetrachtung nach städtebaulichen Gesichtspunkten unterzogen werden.  
Gem. § 1 (4) BauGB sind Bauleitpläne vom Grundsatz an die Ziele der Raumordnung an-
zupassen, um die Übereinstimmung zwischen überörtlicher und örtlicher Planung zu ge-
währleisten.  
Durch die regionalplanerische Festsetzung von Vorranggebieten für die Windenergie mit 
Ausschlusswirkung, ist die gemeindliche Bauleitplanung auf die entsprechend festgesetz-
ten Flächen beschränkt. 
Die Gemeinden hat jedoch im Rahmen ihrer Planungshoheit die Möglichkeit, die Aussagen 
der Regionalplanung zu konkretisieren und so eine Feinsteuerung der spezifischen Belan-
ge des Standortes zu erreichen. Zu nennen wären hier: Schutzabstände zu Siedlungen, 
Freizeiteinrichtungen, technischen Infrastrukturen, etc.  
Hierdurch können die politisch legitimierten, gesamtgemeindlichen Entwicklungsvorstellun-
gen der Gemeinden in einem transparenten Prozess realisiert und über die entsprechen-
den Verfahren der Bauleitplanung in Baurecht umgesetzt werden. 
Dies kann zu Veränderungen der Abgrenzung der Vorranggebiete führen, ohne dass sie 
selbst in Frage gestellt werden. 
 
Im Einzelnen ergeben sich bei den Vorranggebieten folgende Veränderungen: 
 
Tabelle: Vorranggebiete Windenergienutzung 
 

Vorhanden 2010 
innerhalb der Vor-

ranggebiete 

Abschätzung 
künftige Anla-

genanzahl  

Name Veränderungshinweise 

Anlagen MW Anlagen  MW 

Apensen Veränderungen durch die Siedlungs-
gebiete Apensen, Ruschwedel, Blie-
dersdorf, Grundoldendorf und He-
dendorf. Einzelbebauungen und 
landwirtschaftliche Betriebe:  
Die K49 ist als westliche Begrenzung 
relevant.  
Bedeutung haben die Waldflächen 

21 34,65 26 78 

Ahlerstedt-
Ahrenswohlde  

Veränderungen durch die Besiedlung 
von Ahrensmoor-Ost und das Fe-
rienhausgebiet Ahrensmoor-Ost 
sowie Waldgebiete. 
Genehmigt 10.2011 9 Anlagen a’ 2,3 
MW 
Repowering-Standort 

9 20,7 9 20,7 

Ahlerstedt-
Ottendorf 

Veränderungen d. d. parallel verlau-
fenden Hochspannungsfreileitungen 
sowie die Einzelhäuser von Kohlen-
hausen und Ottendorf 

23 40,4 30 90 

                                                           
84 Niedersächsisches Energiekonzept, http://www.mu.niedersachsen.de/energie/102802.html  
85  s. Regionales Raumordnungsprogramm 1999, Begründung S. 97 
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Vorhanden 2010 
innerhalb der Vor-

ranggebiete 

Abschätzung 
künftige Anla-

genanzahl  

Name Veränderungshinweise 

Anlagen MW Anlagen  MW 

Balje Veränderungen durch Einzelbebau-
ung und Baudenkmale;  
Repowering-Standort  

10 10,9 4 12 

Brest Veränderungen durch Siedlungsge-
biete von Wohlerst und Brest sowie 
die Einzelhäuser von Kl. Wohlerst 
und Waldgebiete  
Repowering-Standort  

11 14,3 7 21 

Deinste Veränderungen d. d. Siedlungsgebiet 
von Helmste, die Einzelhäuser von 
Sandkrug, Deinste, Kirchweg und 
Deinste Siedlung. 

14 25,2 13 39 

Drochtersen Veränderungen d. d. Einzelbebauung 
Assel, Drochtersen-Ritsch, Drochter-
sen und Drochtersenermoor sowie 
die A20 und potenzielles Industriege-
biet, Verschiebung nach Nordwesten 
Altanlagen haben Bestandschutz 

14 14 14 42 
 

Hüll Die neuen Abstände überlagern den 
vorhandenen Park. 
Vorranggebiet wird auch wegen der 
Größe aufgegeben. 

2 4 0 0 

Kuhla Veränderungen d. d. Einzelbebauung 
Blumenthal, Himmelpforten, Kuhla 
und Oldendorf, Baudenkmal, Kuhlaer 
Wald, Landesstraße L 114, Gewer-
begebiet Himmelpforten 
Ersatzstandort  

4 6,6 5 15 

Kutenholz Veränderungen d. d. Einzelbebauung 
Bokel, Waldflächen, Vorranggebiet 
Natur und Landschaft 
Repowering-Standort  

20 36 33 99 

Kranenburg Veränderungen durch Siedlung Bro-
bergen und Kranenburg, Einzelbe-
bauung Kranenburg und A20  
Repowering-Standort  

6 9 8 24 

Oederquart Veränderungen d. d. Einzelbebau-
ung, Oederquart, Osterende, Köck-
weg, Wischhafener Moorkanal, Kaje-
deich, Brutvogelgebiet von landes-
weiter Bedeutung (2221.2/1) Status 
offen (Mail UNB vom 10.06.2010) 
daher für die Abgrenzung keine Re-
levanz,  
Baudenkmale Oederquart, Feldhof, 
Grenze des Grundstückes als konsti-
tuierender Bestandteil einer Gruppe 
Repowering-Standort  

12 21,5 9 27 

Oederquart / 
Wischhafen 

Veränderungen d. d. Einzelbebau-
ung, Oederquart, Köckweg, Holler-
deich, Dösemoor, Brutvogelgebiet 
von landesweiter Bedeutung 
(2221.2/2 und 2221.2/2) Status offen 
(Mail UNB vom 10.06.2010) daher für 
die Abgrenzung keine Relevanz, 
Baudenkmale Oederquart, Grenze 
des Grundstückes als konstituieren-
der Bestandteil einer Gruppe. 

27 36 15 45 

Oederquart-
Wetterdeich 

Veränderungen d. d. Einzelbebau-
ung, Im See,  Cuxhaven, Moor-

6 6,8 0 0 
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Vorhanden 2010 
innerhalb der Vor-

ranggebiete 

Abschätzung 
künftige Anla-

genanzahl  

Name Veränderungshinweise 

Anlagen MW Anlagen  MW 

strich 
Baudenkmal Wetterdeich 21 Grenze 
des Grundstückes als konstituieren-
der Bestandteil einer Gruppe 
Windpark Geversdorf-Oberndorf, Lk 
Cuxhaven; gemeinsamer Windpark 
Ersatzstandort  
Altanlagen haben Bestandschutz 

Stade Veränderungen d. d. Einfluss Einzel-
bebauung:  Bützfleth, Stader-
moor, Gut Driftblock, Röhrweg, Ver-
dener Weg 
Baudenkmäler Bützflethermoor 
Autobahn A26 
Freileitung „Abzweig Industrie 
Bützflethersand 
Mögliche Flächen unmittelbar südlich 
und westlich des bestehenden Vor-
ranggebietes. Eine dritte Fläche liegt 
nordwestlich des bestehenden Parks. 
Alle Flächen befinden sich westlich 
der geplanten Autobahn und sind aus 
diesem Gesichtspunkt heraus akzep-
tabel.  
 
Der bestehende Standort wird zur 
Minimierung des Eingriffs beibehal-
ten.  

5 5 5 10 

 Gesamt 184 285,05 178 522,7 
 
Die Festlegung der ursprünglichen Vorranggebiete beruhte auf einer interkommunalen 
Konzeption, der eine flächendeckende Ermittelung von Potenzialflächen vorausgegangen 
war.86 
Ausgehend von der Empfehlung87 zwischen Vorranggebieten einen Abstand von ca. 5 km 
einzuhalten, wurden großräumige Potenzialgebiete erneut untersucht. 
Die Abstände zwischen den Vorranggebieten Windenergienutzung im Landkreis Stade 
liegen zwischen rd. 4 und 5 km. Die Abstände werden auch von dem Schutzziel ausrei-
chender Freiräume und dem Erhalt besonders sensible Landschaftsbereich, wie die Fluss-
täler, von Windenergieanlagen bestimmt. Eine strikte Einhaltung des empfohlenen Abstan-
des ist daher nicht immer gegeben. 
Die technische Weiterentwicklung der Windenergieanlagen aber insbesondere die verän-
derten politischen Rahmenbedingungen (Energiewende)88 führten zu einer zusätzlichen 
Überprüfung der Räume zwischen den vorhandenen Vorranggebieten. 
 
In einer Vorprüfung wurden zehn verschiedene Räume ermittelt. 
 
 
 
 
 

                                                           
86 Fachprogramm Energie, Beschluss des Kreistages vom 29.01.1996 
87 Empfehlung des Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung vom 26.01.2004 
88 Bericht der Ethikkommission Sichere Energieversorgung „Deutschlands Energiewende – Ein Gemeinschaftswerk für 
die Zukunft, Berlin 05.2011 
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Die Überprüfung anhand der vorgegebenen Kriterien und städtebaulicher Kriterien führte 
zu nachstehenden weiteren Vorranggebieten: 

Name Hinweise Vorhanden 2010 geplant  

  Anlagen 
 

MW Anla-
gen 

MW 

Stade nördlicher Teil Bützfleth, Berücksich-
tigung von evtl. Einschränkungen 
durch luftfahrttechnische Einrichtun-
gen 

  4 12 

Buxtehude Neuer Standort, avifaunistische Be-
deutung 

  12 36 

Essel Neuer Standort; Einfluss von landes-
weit bedeutsamen Biotopen 

  7 21 

Wetterdeich Neuabgrenzung des bestehenden 
Vorranggebietes. 
Angrenzender Standort an das Vor-
ranggebiet im Landkreis Cuxhaven 
 

  14 42 

Summe    37 111 
 
Diese sind in der zeichnerischen Darstellung ebenfalls als Vorranggebiet Windenergie-
nutzung ausgewiesen. 
 
Das Ziel die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und weiterer Belange zu minimie-
ren, führt zur Konzentration der Anlagen und bedingt die optimale Ausnutzung der Ge-
biete. Es wird deshalb grundsätzlich von einer Mindestgröße der Vorranggebiete aus-
gegangen, die i. d. R. die Errichtung von 4 Windenergieanlagen der 3 MW-Klasse er-
laubt.  
Windenergieanlagen der 3 MW-Klasse benötigen erhebliche Abstände untereinander. 
Dies führt zu Flächengrößen für die Vorranggebiete, die mehrere 100 ha erreichen 
können. Sowohl die Flächendimension als auch die Art und Größe der Anlagen sind 
wesentliche Aspekte zur Einbindung der Vorranggebiete/Windparks in die Landschaft. 
 
Es ist vertraglich (Eigentümer, Betreiber/Gemeinde) sicher zu stellen, dass nach Been-
digung des Betriebes eines Windparks die Windenergieanlagen wieder abgebaut wer-
den. 
 
Die potenziellen Vorranggebiete Windenergienutzung in Engelschoff sowie eine südli-
che Vergrößerung des Vorranggebietes Deinste sind zurückgestellt worden.  
Es besteht für beide Gebiete der Bedarf zusätzlicher Untersuchungen über die natur-
schutzfachliche Situation, insbesondere der Avifauna, die im Rahmen der Regionalpla-
nung nicht leistbar war. 
Für das Gebiet Engelschoff ist auch noch die weitgehend unbestimmte Linienführung 
der A20 von Bedeutung. Dem reibungslosen Planungsverlauf wurde hier die Priorität 
eingeräumt (vgl. Resolution des Kreistages). 
 
zu 02: In den Vorrang- bzw. Eignungsgebieten wird keine allgemeine Höhenbegren-
zung festgelegt. 
Die Ausrichtung der Anlagenhöhen auf die 3 MW-Klasse eröffnet den Gemein-
den/Samtgemeinden den Spielraum, aus städtebaulichen Gründen die Anlagehöhen 
durch ihre Bauleitplanung standörtlich zu konkretisieren. 
Falls die Gemeinden/Samtgemeinden von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ma-
chen, kann auf der Grundlage der betroffenen regionalplanerischen Ziele eine raum-
ordnerische Überprüfung der Anlagenhöhen erfolgen. 
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Die von den Windenergieanlagen ausgehenden Gefährdungen des Straßenverkehrs 
sind in der Bauleitplanung zu regeln. Hierzu wird auf die „Richtlinie für Windenergie; 
Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“89, veröffentlicht 
im Nds. Ministerialblatt 2005, S. 442 f sowie die im Anhang 1 genannte aktuelle „Liste 
der Baubestimmungen – Fassung Sept. 2012 90“ – verwiesen. In der Anlage 2.7/12, 
Punkt 2 wird näher auf einzuhaltende Abstände eingegangen. 
 
Das Vorranggebiet Windenergienutzung Drochtersen umfasst nur einen Teil der beste-
henden Anlagen südlich von Drochtersen. Die nicht berücksichtigten Anlagen haben 
grundsätzlich Bestandschutz (Dies gilt für alle bestehenden Anlagen außerhalb der 
Vorranggebiete). 
Für die Anlagen die im geplanten Autobahnknoten liegen soll eine Teilfläche des Vor-
ranggebietes vorbehalten bleiben, um grundsätzlich ein Repowern der Anlagen zu er-
möglichen. 
Die Gemeinde soll hierbei koordinierend einwirken und entsprechende Bauleitplanung 
betreiben. 
Nach der Realisierung der A20 ist eine Weiterentwicklung des Vorranggebietes im Be-
reich der A20 und des Knotens denkbar. 
Zzt. ist die überlagernde Darstellung eines Vorranggebietes Windenergienutzung mit 
dem Vorranggebiet Autobahn aufgrund des Planungsstandes der A20 nicht möglich.  
 
Das Vorranggebiet „Windenergienutzung – Stade- südlicher Teil“ ist aus dem ehemali-
gen Vorranggebiet entwickelt. Die Fläche wird durch die Vorranggebiete „Freileitung“ 
und „Autobahn“ eingeschränkt. Trotz dieser räumlichen Einschränkungen erscheint die 
Errichtung von leistungsfähigeren Anlagen (2 MW) möglich. 
 
Beim Vorranggebiet Windenergienutzung Essel sind die städtebaulichen Aspekte, ins-
besondere die Vorbelastungen aus dem straßen- und Schienenverkehr, bei der Kon-
kretisierung in der gemeindlichen Bauleitplanung, besonders zu berücksichtigen. 
 
Beim Vorranggebiet Windenergienutzung Ahlerstedt-Ottendorf ist die östliche Teilflä-
che in der Konkretisierung mit der gemeindlichen Bauleitplanung abzustimmen. 
 
Für die Erprobung neuer Windenergieanlagen wird die Entwicklung von Sondergebie-
ten für Windenergieanlagen – Testanlagen ermöglicht. Entsprechende Gebiete sind 
durch die Bauleitplanung der Gemeinden festzulegen. Dieses Gebiet ist jeweils aus-
schließlich für die Errichtung von Testanlagen vorzusehen. Die räumliche und betriebli-
che Zuordnung der Anlagen und des Betreibers zu den Produktionsstätten beziehen 
sich auf das jeweilige Gemeinde-/Samtgemeindegebiet. 
 
zu 03: Die Vielfalt und Schönheit der landschaftlichen Strukturen und die historisch 
gewachsen Siedlungsstrukturen machen die Unverwechselbarkeit des Landkreises 
Stade aus. Die Bedeutung, die diesen Aspekten zukommt, ist bei der Feinplanung der 
Windparks angemessen zu berücksichtigen. 
 
zu 04: Windenergieanlagen gehören zu den privilegierten Anlagen gem. § 35 Abs. 1 
Nr. 6 BauGB. Aufgrund der flächendeckenden Untersuchung des Landkreises, im Hin-
blick auf geeignete Gebiete für die Windenergienutzung, sowie im Rahmen des Fach-
programms Energie91 und aktueller Fortschreibungen ist eine hinreichend konkrete 
Abgrenzung der Vorranggebiete für Windenergiegewinnung erfolgt. Diese Gebiete sind 
                                                           
89 http://www.dibt.de/en/Data/Ref_I1_Richtlinie_Windenergieanlagen.pdf  
90 http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/docs/anlage/VVND/pdf/VVND-210720-MS-20120928-02-SF-A001.pdf  
91 s. Fußnote 79 
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gem. § 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG als Eignungsgebiete zu beurteilen. Sie entfalten damit eine 
Ausschlusswirkung für raumbedeutsame Windenergieanlagen an anderer Stelle. 
 
Windenergieanlagen, die eine Größenordnung von rd. 60 m Gesamthöhe und mehr 
erreichen, sind aufgrund ihrer Dimension und der damit verbundenen Auswirkungen 
auf andere Vorhaben in der Regel als raumbedeutsame Maßnahmen im Sinne des § 3 
ROG anzusehen. Auch niedrige Anlagen können im Einzelfall schon raumbedeutsam 
sein. 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nehmen Raum in Anspruch und beein-
flussen die räumliche Entwicklung eines Gebietes. 
Die Raumbeeinflussung ergibt sich im Einzelfall aus den Auswirkungen, die diese An-
lagen gegenüber anderen baulichen Anlagen haben. 
 
zu 05: Windenergieanlagen außerhalb der Vorranggebiete sind, soweit sie raumbe-
deutsam sind, aufgrund der Konzentrationswirkung der Vorranggebiete, grundsätzlich 
nicht erlaubt. Die Raumbedeutsamkeit ist in jedem Einzelfall zu prüfen. 
Nicht raumbedeutsame Anlagen, hier sind im Wesentlichen Anlagen unter 60 m Höhe 
angesprochen, sollen, um die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes möglichst 
gering zu halten, in der räumlichen Nähe zu dem versorgenden Projekt verwirklicht 
werden. Sie sollen nicht primär der öffentlichen Stromversorgung dienen, sondern ü-
berwiegend der Eigenversorgung. 
 
 
4.2.3 Versorgungsstruktur 

zu 01: Die Energieversorgung im Landkreis Stade erfolgt überwiegend mit Gas. Bei 
einem Viertel der Einwohner kann von einer Mineralölversorgung bzw. Festbrennstoff-
versorgung ausgegangen werden. 
 
Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit im Landkreis Stade und zur Schonung 
der fossilen Brennstoffe, sollte im Landkreis Stade eine stärkere Nutzung der natürli-
chen Energiequellen angestrebt werden. 
Möglichkeiten, verbunden mit einem optimalen Umweltschutz, bietet die kombinierte 
Erzeugung von Wärme und Strom durch die Kraft-Wärme-Kopplung an.  
Andere Möglichkeiten sind die Nutzung der Energien aus Biogas, Restholz und Stroh. 
Neben der Nutzung der Energiequellen aus Biomasse ist die Sonnenenergie eine be-
achtliche Nutzungsquelle. Zu unterscheiden ist zwischen der aktiven Sonnenenergie-
nutzung (Photovoltaik, Warmwasserbereitung) und der passiven Sonnenenergienut-
zung (Aufbau und die Ausrichtung der Gebäude). 
 
Die Energiegewinnung aus Biogas hat neben dem Vorteil der CO²-Reduzierung, die 
Vorteile der deutlichen Reduzierung von Methan- und Lachgasemissionen sowie der 
Schonung von Grundwasser, Boden und Luft. 
 
Tabelle: Biogasanlagen im Landkreis Stade (Stand 01 .01.2013) 
 

PLZ / gebaut Leistung Wärmenutzung 

Gemeinde   der Anlage   

    Kw   
Drochtersen 2009 500 Wärme → Ställe 

Buxtehude (Ketzendorf) 2004    ----- Gasabgabe an BHKW Fa. Meyer 

Hammah 2003 450 2. BHKW Schule  
Wärme → Häuser 
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Nottensdorf 2004 1.250   

Beckdorf (Nindorf) 2008 537 Wärme → Häuser 

Harsefeld (Issendorf) 2003 826 Wärme → Häuser u. Ställe 

Fredenbeck (Wedel) 2005 500 Wärme → Häuser u. Ställe,              
2. BHKW im Dorf 

Kutenholz (Mulsum) 2005 320 Voranfrage: Erhöhung → 500 KWel 

Sauensiek (Wiegersen) 2011 190 Wärme → Fischzucht 

Kranenburg (Brobergen) 2010 190 Wärme → Ställe 

Fredenbeck (Schwinge) 2010 250 Wärme → Ställe 

Fredenbeck 2011 500 Wärme → Ställe 

Harsefeld 2011 250 Wärme → Ställe 

Fredenbeck (Schwinge) 2011 190 Wärme → Ställe, geplant: 2. BHKW, 
190 KWel in Wiepenkathen 

Deinste 2011 370 Wärme → Ställe, 2. BHKW Hof 

Ahlerstedt 2011 250 Wärme → Ställe 

Harsefeld 2011 150 Wärme → Häuser u. Ställe, geplant: 
2. BHKW Schule 

Dollern 2011 400   

Ahlerstedt (Kakerbeck) 2011 255 Wärme → Ställe 

Bargstedt 2011 340 Wärme → Häuser u. Ställe, 

Burweg  75   
Fredenbeck (Wedel)  < 500   
Ahlerstedt (Ottendorf)  400   

Kutenholz  250 Wärme → Häuser u. Ställe, 

Horneburg  < 500 Wärme → Häuser u. Ställe, 

Bargstedt  2 x 255 3 BHKW 255 Kwel, Hof Peters 

Apensen  625   

Ketzendorf  250   

Mulsum  500 Wärme → Ställe 

Balje  < 500   

Balje   500 Wärme → Ställe 

Balje   500 Wärme → Ställe 

 
zu 02: Zur Sicherung der überregionalen Gasversorgung werden Kavernen im Salz-
stock Harsefeld als Erdgasspeicher genutzt. Sie dienen dem Ausgleich der Bedarfs-
schwankungen im Leitungsnetz. Das Ziel der räumlichen Konzentration von weiteren 
Anlagen dient der Minimierung der Beeinträchtigung anderer relevanter Belange. 
 
zu 03/04: Die vorhandenen und geplanten überörtlichen Versorgungsleitungen (Gas-, 
Wasser- und Stromleitungen) haben in unterschiedlicher Intensität Auswirkungen auf 
Natur- und Landschaft und auf andere Belange. Die Planung dieser Leitungen bedarf 
daher grundsätzlich einer raumordnerischen Beurteilung bzw. eines Raumordnungs-
verfahrens. 
In Vorranggebieten Natur und Landschaft bzw. in Vorbehaltsgebieten Forstwirtschaft 
(aufgrund der relativen Waldarmut des Landkreises), sind Versorgungsleitungen auf-
grund der Auswirkungen grundsätzlich nicht mit der Vorrangfunktion vereinbar. Im Ein-
zelfall kann auf der Basis des unabdingbaren Erfordernisses und einer detaillierten 
Untersuchung von diesem Grundsatz abgewichen werden.  
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Die vorhandenen Versorgungsleitungen (Gas, Öl) sind in der zeichnerischen Darstel-
lung als Vorranggebiet ausgewiesen. Die Leitungen sind dinglich gesichert. Die Fern-
leitungen haben einen Schutzstreifen, für dessen Bereich eine absolutes Bau- und Ein-
wirkungsgebot besteht. 
 
Die Konzentration von Freileitungen hat zum Ziel, die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes zu minimieren. Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur unter den 
o. g. Bedingungen zulässig. 
 
zu 05: Die durch den Landkreis Stade führenden Höchstspannungsleitungen – 220 KV 
und 380 KV-Freileitungen - sind im LROP 2008/2012 ausgewiesen und in die zeichne-
rische Darstellung des RROP übernommen worden.  
Entsprechend der Zielsetzungen des LROP sind diese Trassen von einer Bebauung 
freizuhalten. 
Die Trassenkorridore der Höchstspannungsleitungen sind in einer Breite von 400m 
weitgehend konfliktfrei. Verengungen gibt es nördlich Kutenholz, östlich Agathenburg, 
im Raum Hollern-Twielenfleth, nördlich Horneburg und südlich von Goldbeck. 
 
Die dargestellte Trasse der Leitung Stade-Farge, nordwestlich Burweg und Kranenburg 
ist abgebaut. Die Trasse wird aber für eine mögliche neue Nutzung weiterhin als Vor-
ranggebiet Leitungstrasse ausgewiesen. 
 
Freileitungen mit einer Nennspannung von 110 KV oder weniger sollen analog zu den 
Festsetzungen des LROP möglichst verkabelt werden. Soweit dies aus tatsächlichen 
oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, sollen aus Vorsorgegesichtspunkten 
die Abstände entsprechend der Trassen für die Höchstspannungsleitungen eingehalten 
werden. 
 
Die Netzstudie der deutschen Energie Agentur sieht erforderliche Netzverstärkungen 
und Netzausbau im Höchstspannungsübertragungsnetz auch für die Höchstspan-
nungsleitung Hamburg/Nord – Dollern vor. Auch das Energieleitungsausbaugesetz 
führt in der Anlage zu §1 Abs. 1 in Nr. 1 diese Leitung auf. 
Nach den vorliegenden Unterlagen ist für den Bereich Haseldorf (Schleswig-Holstein 
bis Dollern eine Verstärkung durch Zubeseilung vorgesehen. 
 

4.3 Sonstige Standort und Flächenanforderungen 
 
Nach § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Emissionen als „die von 
einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen". Der Emittent, "die Quelle", kann 
fest oder mobil sein. 
 
Für die Belastungssituation im Landkreis Stade liegen flächendeckend keine Daten 
vor. Die Station „Altes Land“ des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersach-
sen (LÜN) in Jork, Ostfeld liefert seit Mai 1987 kontinuierlich Messwerte.  
 
Die Luftbelastung im Landkreis Stade kann insgesamt als gering betrachtet werden. 
Lärmschwerpunkte im Landkreis Stade sind die stark befahrenen A26, B73, L111, L140 
und K39 sowie die Industriegebiete..92 
 

                                                           
92  Siehe UBA; Umweltdaten Deutschland; http://www.env-it.de/umweltbundesamt/luftdaten/index.html 
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Aufgrund der Lärmsituation sind in der zeichnerischen Darstellung dementsprechende 
Lärmbereiche festgelegt. Die Festlegung von Lärmbereichen dient der vorsorgenden 
Kennzeichnung von Bereichen mit störenden Wirkungen des Lärms; diese sind bei der 
Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. Das heißt, die betroffenen Gemeinden müs-
sen sich in ihrer Bauleitplanung mit diesem Thema auseinandersetzen.  
Zur Beurteilung der Lärmimmissionen des Straßenverkehrs ist vom Nieders. Ministerium 
für Umwelt und Klimaschutz die Lärmbelastung der regional bedeutsamen Straßen rechne-
risch ermittelt worden.93 
 
Siedlungsbeschränkungsbereiche sollen für die Bereiche festgelegt werden, in denen 
der dB(A)-Wert von 45 dB (lt. o. g. Berechnung des NLÖ) überschritten wird. Innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile bedeuten diese für Vorhaben erhöhte An-
forderung für den Lärmschutz; im Außenbereich keine neuen Wohngebäude innerhalb 
der Siedlungsbeschränkungsbereiche und keine neuen Darstellungen im Flächennut-
zungsplan.  
 
Als Altlasten im engeren Sinne werden in der Regel Altablagerungen oder Altstandorte 
bezeichnet, von denen aufgrund vorausgegangener Ergebnisse einer durchgeführten de-
taillierten Gefährdungsabschätzung an entsprechenden Verdachtsflächen eine konkrete 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit und/oder der Umwelt ausgeht. 
 
Lärm ist als Risikofaktor anzusehen, der in der Regel - im Zusammenwirken mit anderen 
Belastungsfaktoren - gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen kann. 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz bestimmt im § 50, dass bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder ü-
berwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
soweit wie möglich vermieden werden. 
 
 
 

                                                           
93 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz >Lärmkarten 
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Anhang: Ausschluss- und Abstandskriterien Windenerg ie (Kriterienkatalog) 


